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Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfungist 
als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun
desministers für Wirtschaft das technisch-wissenschaft
liche Staatsinstitut der Bundesrepublik Deutschland für 
Werkstoffwissenschaften , Materialprüfung und Chemi
sche Sicherheitstechnik . Dieser Komplex stellt in allen 
Industrieländern einen technologischen Schlüsselbe
reich dar, da Materialien als Konstruktions- und 
Funktionswerkstoffe die Grundlage der gesamten Tech
nik bilden . Die Materialforschung, die zuverlässige, 
normgerechte und neutrale Prüfung sowie die sicher
heitstechnische Beurteilung von Werkstoffen, Bauteilen 
und Konstruktionen sind wesentliche Voraussetzungen 
für eine Ieistungs- und wettbewerbsfähige Wirtschaft im 
Hinblick auf die Anforderungen an Qualität und 
Zuverlässigkeit technischer Produkte, Umweltschutz
erfordernisse und die Notwendigkeit der sparsamen 
Verwendung von Rohstoffen und Energie . 

Die Ursprünge der BAM reichen bis in das Jahr 1870 
zurück , in dem durch Erlaß des damaligen Preußischen 
Ministeriums für Handel , Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten die Gründung einer Mechanisch-Technischen 
Versuchsanstalt bei der Gewerbeakademie beschlossen 
wurde. 1895 erfolgte die Angliederung der im Jahre 1875 
eingerichteten Prüfungsstation für Baumaterialien als 
neue Abteilung der Versuchsanstalt. Im Jahre 1904 kam es 
darüber hinaus zur Zusammenlegung mit der 1877 
errichteten Chemisch-Technischen Versuchsanstalt zum 
Königlichen Materialprüfungsamt Dessen erster Direk
tor, Adolf Martens (1850-1914) , trat u. a. als Entdecker 
des nach ihm benannten Martensit-Gefüges von Stahl und 
als Mitbegründer sowie Vorsitzender (1896-1913) des 
"Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der 
Technik " hervor. Das Königliche Materialprüfungsamt, 
das im Jahre 1907 eine selbständige Behörde geworden 
war, wurde nach dem Ersten Weltkrieg dem Preußischen 
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
unterstellt. Es bestand als Staatliches Materialprüfungs
amt (MPA)- bei ständiger Erweiterung seiner Aufgaben
bereiche und Angliederung anderer Institutionen, wie 
z. B. der Reichs-Röntgenstelle- bis 1945. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem MPA die im 
Jahre 1889 errichtete Chemisch-Technische Reichs
anstalt (CTR) angeschlossen. Diese vereinigten Institu
tionen erhielten im Jahre 1954 den Status einer 
Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Wirtschaft, die seit 1956 den Namen "Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM)" trägt und ab 1. 1.1987 "Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)" heißt. 

Die Aufgaben der BAM wurden durch einen Erlaß des 
Bundesministers für Wirtschaft vom 1. September 1964 
letztmalig festgelegt. Danach hat die Bundesanstalt die 
Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entspre
chend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die 
Materialprüfung sowie die Chemische Sicherheitstechnik 
stetig weiter zu entwickeln . Die Ergebnisse ihrer und 
fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundes
anstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit 
zugänglich und nutzbar zu machen . Für das Land Berlin 
hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materialprüfungsamtes . Auf Antrag steht die BAM 
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I ndustriefirmen, Wirtschaftsverbänden , Verbraucherein
richtungen sowie privaten Antragstellern zur Verfügung . 
Außerdem berät sie Bundesministerien und unterstützt 
Verwaltungsbehörden sowie Gerichte. Mit Institutionen 
ähnlicher Zielsetzung des ln- und Auslandes, insbeson
dere den nationalen Schwesterinstituten , arbeitet die 
BAM eng zusammen. Daneben ist sie in die technische 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Entwicklungslän
dern eingebunden . Die Mitarbeiter der Bundesanstalt 
wirken in zahlreichen Fachgremien , gesetzgebenden 
Körperschaften und normensetzenden Institutionen an 
der Aufstellung von technischen Regeln und Sicherheits
bestimmungen mit und vertreten die Bundesrepublik 
Deutschland in internationalen und supranationalen 
Einrichtungen . 

Aufgrund des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe, des Gesetzes über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße, des Waffengesetzes 
sowie einer Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen und 
Verordnungen hat die Bundesanstalt den Status einer 
Bundesoberbehörde. Damit erhalten die in diesem 
Zusammenhang erteilten Zulassungen, Richtlinien und 
Auflagen bundesweit gesetzlichen Charakter. Im Rahmen 
der genannten Gesetze obliegen der BAM u. a. die 
Prüfung von Stoffen und Konstruktionen für die 
Zulassung explosionsgefährlicher Stoffe und Spreng
zubehör, die Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und die Genehmigung der Beförderung von gefährlichen 
Gütern ohne Schutzbehälter. Ferner läßt die Bundes
anstalt Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechni
scher Wirkung im zivilen Bereich zu und prüft die Vielzahl 
weiterer Produkte und Gegenstände im öffentlichen 
Interesse. 

Mit nahezu 1.200 Mitarbeitern, darunter etwa 300 
Wissenschaftlern unterschiedlicher naturwissenschaft
licher und technischer Fachrichtungen, befaßt sich die 
BAM in mehr als 100 Laboratorien damit, die chemischen , 
physikalischen und technologischen Eigenschaften von 
Werkstoffen zu bestimmen und Zusammenhänge zwi
schen Stoffkennwerten und Materialverhalten beim 
praktischen Einsatz aufzuklären . Dadurch werden Roh
stoffe und Werte erhalten, Schäden vermindert und 
Unfälle verhütet. Das Arbeitsgebiet schließt alle techni
schen Materialien ein: Metalle, anorganische nichtmetal
lische Stoffe, insbesondere Baustoffe und keramische 
Werkstoffe, organische Stoffe wie Kautschuk, Kunst
stoffe, Textilien, Leder, Papier, Holz, aber auch Verbund
werkstoffe, technische Fluide und Gase sowie feste, 
flüssige und gasförmige explosionsfähige Stoffe. Für die 
Untersuchung von Materialien unter den verschiedensten 
Beanspruchungen, z. B. mechanischer, thermischer, 
tribologischer, chemischer, korrosiver oder biologischer 
Art , werden unterschiedlichste Meß-, Prüf- und Analysen
techniken ei nsch I ießl ich zerstörungsfreier Prüfverfahren 
und Computertechniken eingesetzt. Durch Forschung 
und Entwicklung, Prüfung und Untersuchung sowie 
Beratung und Information dient die BAM dem Ziel, die 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu fördern, die tech
nisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erweitern so
wie die Lebensbedingungen zu sichern und zu verbes
sern . 
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Amtliche Bekanntmachungen 

Zulassungen und Nachträge zu Baumustern von Tankcontainern (TC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUN< 
(BAM} 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/S3 438/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 28S8) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Deze .. ber 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und gren~überschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S, 28S8) 
- in1besondere §I 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internati~nalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Passung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Deze11ber 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

der Firma 
Sehering AG, Berkamen 

für das in der Anlage (Bericht des Technischen-Überwachungsvereins
Rheinland e, V, vom 09.01.1987) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

Pranz Richter GmbH Co. KG, Ahlen 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Schering-Tainer Typ TCK Sl3 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 2400 mm, Breite: 19SO mm, Höhe: 2S20 mm, 
Tankvolumen ca, SOOO 1, Eigengewicht ca. 2400 kg (mit Rührwerk), 
zul. Gesamtgewicht: 7000 kg, 
max. Betriebsdruck: 6,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 10 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: HII nach DIN 17 lSS 
Tankinnenauskleidung: Vulcofurran 2107 

- Zeichnungen des Herstellers: 

Tl Kl OS8762 F vom 14 .o 1.1988 (Tankcontainer Sm', 0 1700 mm) 
Tl Kl 066881 E vom 13.08.1986 (~esselstuhl für 0 1700 für TCK) 
Tl Kl 064362 A vom 17.03.1986 (Klappdeckel für TCK) 
Tl Kl OS8748 vom 24.10.1986 (Arbeitsbühne f. Transportbehälter) 
Tl Kl 061118 vom 07.08.1984 (Überrollbügel f. TCK-Behälterserie) 
1/87 /WS 57S2 vom 11.0S .1987 (RVT Normrührwerk Type NS2/60) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Aluminiumchlorid, wässerige Lösungen mit höchstens 30% AlCl3, 
Klasse 8, Ziffer Sb 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung des o.g. gefährlichen Gutes geeignet 
ist und d@n Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID ent
spricht, 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustell@n. 

3.2 Jeder nach dies@r Bauausterzulassung hergestellte Tankcontainer 
1st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach d@n unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen, Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen 1st die Tankinnenauskleidung der Tankcontainer 
gleichzeitig durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sach
verständigen auf Beschädigung zu prüfen, 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszw@ck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständig@ bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen, Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind · Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzub@wahren, 

3,4 J@der Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
TlKl/08 29Sl/3 vom 08,08.1988 zu versehen, Darüber hinaus ist je
der Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genann
ten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen, 

3.S Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellini@ mit der Zulassungsnummer 

O/S3 438/TC 

zu kennzeichnen, 

Die Schrifthöhe muß mindest@ns 50 mm betragen, tlber dieser zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an· 
zubringen, 

3.6 Dies@ Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derruf@s erteilt. Sie gilt längstens bis zum 1S,Ol.l999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 4S, den 16.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. S 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag: I 

Jl:f.2 .. ,, 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-Ing. A, Ulrich 

• (Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/S3 440/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 ( BGBl. I, S. 28S8) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Elsenbahnen (Gefahrgutverordnung Elsenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Elsenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1; Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. l)ezember 1987 ( BGBl. I, S. 28S8) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Elsenbahnen (Gefahrgutverordnung Elsenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Elsenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID-

der Firma 

Sehering AG, Bergkamen 

für das in der Anlage (Bericht des Technlschen-Überwachungsverelns 
Rheinland e. V. vom 09.01.1987, sowie Bericht des RI<-TÜV vom 
21.01.1988 über die Prüfung vor Inbetriebnahme) beschriebene Baumu
ster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Franz Richter GmbH Co. KG, Ahlen 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Scherlng-Talner Typ TCK 534 

- Tankcontainerdaten : 

- Länge: 2400 mm, Breite: 19SO mm, Höhe: 2S20 mm, 
Tankvolumen ca. 5000 1, Eigengewicht ca. 2400 kg, (mit Rührwerk) 
zul. Gesamtgewicht: 7000 kg, 
max. Betrlebsdruck: 6,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 10 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4S71 nach DIN 17 440 

- Zeichnungen des Herstellers: 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zelchnungs-Nr. 
TlKl/08 2951/3 vom 08.08 .1 988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.S Die Tanks sind gut sichtbar an belden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 440/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens SO mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 

3. 6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen ~i
derruf~s erteilt. Sie gilt längstens bis 19.01.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 4S, den 20.01.1989 
Unter den Elchen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. S 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag: / 

,!il,7.,_,, 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.5 1 
Transportbehälter 

in Vertretung: 

Dipl .-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Tl Kl 1063073H vom 14.01.1988 (Tankcontainer Sm', ~ 1700mm o.Schaugläser) 
Tl Kl 066881 E vom 13.08.1986 (Kesselstuhl für ~ 1700 für TCK) 
Tl Kl 064362 A vom 17.03.1986 (Klappdeckel für TCK) 
Tl Kl OS8748 vom 24.10.1986 (A rbeitsbühne f. Transportbehälter) 
Tl Kl 061118 vom 07.08.1984 (jberrollbügel f. TCK-Behälterserie) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/S3 441/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 28S8) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr ~eh der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. l)ezember 1987 (BGBl. I, S. 28S8) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR-



den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

der Firma 

Sehering AG, Bergkamen 

für das in der Anlage (Bericht Nr. 914/861830-01 vom 09.01.1987 
sowie Bericht Nr. 915/990762-6032 vom 01.10.1987 des Technischen
Überwachungsvere ins Rheinland e. V.) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

Franz Richter GmbH Co. KG, Ahlen 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Sehering-Teiner Typ TCK 511 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 2400 mm, Breite: 1950 mm, Höhe: 
Tankvolumen ca. 5000 1, Eigengewicht ca. 
zul. Gesamtgewicht: 7000 kg, 
max. Betriebsdruck: 6,0 bar (Überdruck) , 
Prüfdruck: 10 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: H II nach DIN 17 155 

- Zeichnungen des Herstellers: 

2520 
2400 

mm, 
kg (mit Rührwerk) 

Tl Kl 058745 F vom 02.02.1988 ( Tankcontainer Sm', 0 1700 mm) 
Tl Kl 066881 E vom 13.08.1986 (Kesselstuhl für 0 1700 für TCK) 
Tl Kl 064362 A vom 17.03.1986 (Klappdeckel für TCK) 
Tl Kl 058748 vom 24.10.1986 (Arbeitsbühne f.Transportbehälter) 
Tl Kl 06!118 vom 07.08.1984 (Überrollbügel f. TCK-Behälterserie) 
1/ 87/llS 5752 vom 11.05 .1987 (RVT Normrührwerk Type NS2/60) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt . 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o. g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbest immungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
TlKl/08 2951/3 vom 08.08.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist je
der Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genann
ten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 441/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 09.01.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 10.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

im Auftrag: in Vertretung: 

,7/!. };L,, O~;~e~~~ungsrat Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Stoffbezeichnung 

Magnesiumalkyl-Rückstand 
b.estehend aus: 

D/53 441/TC 

höchstens 25% Magnesiumchlorid 
höchstens 5% Butyloctylmagnesium A 
und höchstens 75% Lösungen wie 
Heptan oder Hexan 

Aluminiumalkyl-Rückstand 
bestehend aus: 

höchstens 50% Aluminiumalkyl 
höchstens 25% Aluminium höchstens 
50% Lösungen wie Heptan oder Hexan 

BOMAG-A-Lösung 
(Produkt der Fa. Sehering AG) 
(Butyloctylmagnesium, 
20%-ige Lösung in Heptan) 

BOMAG-0-Lösung 
(Produkt der Fa. Sehering AG) 
(Butyloctylmagnesiumethoxid, 
20%-ige Lösung in Heptan) 

GGVS/GGVE 
RID/ ADR 

4.2-3 

4.2-3 

4.2-3 

4.2-3 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 540/TC 

1. Hiermit wird für 

Auflagen 
Bemerkung 

den nationalen St raBenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in·-- der Fas
s ung der 1. Straßen-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B .lb-
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den nationalen Schienenve rkehr nach der Vero rdnung über die in
nerstaatliche und grenzübe rschreitende Befdrderung gefäh rlic her 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Vero rdnung über die 
innerstaatliche und g renzüber schreitende Befdrderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefah rgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
s ung der 1. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und g renzüberschreitende Befdrderung gefährlicher 
Güter mit Ei senbahnen (Ge fahrgu tverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsvero rdnun g vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RID-

der Firma 
Rietbergwerke Gml:!l & Co. KG, 4835 Rietberg 1 

für das in der Anlage (Bericht- 2 88.TÜ8- des Technischen
Überwachungsvereins Hannove r e. V. vom 22.10.1988) beschriebene Bau
muster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Rietbergwerke Gml:!l & Co. KG, 4835 Rietberg 1 

- Typenbezeichnung des Hers tell ers : 

- Ta nkcontainerdaten: 

Gefahrstoff- Container 
GC-I-D- 06 lackiert 

- Länge: 1200 mm, Br eite: 1015 mm, Höhe: 1450 mm, 
Tankvolumen ca. 6 00 1, Eigengewicht ca. 510 kg, 
z ul. Gesamtgewicht: 1425 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck) , 
Tankwerkstoff: R St 37-2 nach DIN 17 100 

H II nach DIN 17 155 

- Zeichnungen des Herstellers : 

2 9200 vom 30.0 6.1988 
29172 vom 30.06.1988 
29173 vom 30.06.1988 

(Ge fahrstoff Container 600 1) 
(BehäJ ter kpl.) 
(Behälter vorgef.) 

die Zulassung zur Befdrderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit beschei nigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
e inschließJich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Bef6rderung der unter 1. bzw. im Anhang auf
geführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrü s tungsvor-
s chriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Un terJagen herzustellen . 

3. 2 Je der nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu priif en. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe- 
n en Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Besche inigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu-
1 assung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 59032/b 
vom 14.10.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 
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3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 540/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A 11 an
zubringen. 

3.6 1/ährend der Befdrderung sind die Tanks dicht zu verschließen. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 1/i
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 20.02.1999. 

4. Fest!egung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 21.02.1989 
Unte r den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜF UNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgut ums eh! ießu ngen 

im Auftrag: 

~.jh D J.&I~g( }( Ludwig 
0 rreglerO'ngsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Ge fahrgut 
in Vertretung: 

Di pl.-Ing. A. UJ rich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
S t offanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 556/TC 

l. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü 
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
s ung der l. Straßen-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBJ. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
n erstaa tl iche und grenzüberschreitende Beförderung ge fäh r1 icher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Deze mber 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
s ung der 1. Straßen-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBJ. I, S. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 



der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RID-

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Berörderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. ll, S. 1009) 

der Firma 
Ethyl, NL-3300 AX Dordrecht 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
11.03.1987, FC-Nr. 2865/01) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Coek P.V . B.A., B-2440 Geel 

- Ty penbezeichnung des Herstellers: C20/1 

- Tankcontainerdaten: (20' - 1C) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe : 
Tankvolumen ca. 12 300 1, Eigengewicht ca. 
z ul. Gesamtgewicht: 24 000 kg, 
max . Betriebsdruck: 14 bar (Überdruck), 
Pr Ufd ruck: 21 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: SA 516 GR70 

- Zeichnungen des Herstellers: 

2438 mm, 
5500 kg, 

co-1186/lF 
c o-1186/G 
CG- 1186/2D 

vom 13.02.1984 (Type C20/l-20 Feet Container) 
vom 03.08.1983 ( Vessel 20 Feet Tankcontainer) 
vom 09.06.1983 (Manhole +Dome) 

die Zulassung zur Berörderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufge führten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,88 kg/dm' 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang auf
geführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 1/eiterhin sind die 
Maßgaben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk verseh~· 
Unterlagen herzustellen. 

3 . 2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.EDT 8807 01 
vom 01.12.1987 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvot:"' 
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 556/TC 

zu kennze lehnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 26.02.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-270/556/89 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

c 20/1 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 27.02.1989 
Unter den Ei eben 8 7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auft~a': 

-;?. tf :] 
DUl.-fng.\ . Ludwig 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2). 

Stoffbezeichnung 

Tetraäthylblei 

Tetramethylbei 

Mo tortre i bs toff-

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/70 556/TC 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR-RID 
GGVS-GGVE 

6.1.-3la 

6.l.-31a 

Klasse 
nach 

GGVSee 

6.1 

6.1 

UN-Nr. Auflage 

1649 

1649 

Antiklopfmischungen 6 .l.-31a 6.1 1649 
wasserfrei, säure-
frei ( pH-1/e rt: 
6,5 bis 8,5) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 558/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas-
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sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschr~itende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen- Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. II, S. 1009) 

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 

für das in der An lage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
08.12.1988, Fc- Nr.2861 /18) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 We itefe ld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 2080 S 6,0 • 2000 1/J • 17 m' 

- Tankcontainerdaten: (20'-lC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 
Tankvolumen ca. 16 930 1, Eigengewicht ca. 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck : 4 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 6 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) 
Tankwerkstoff: H II nach DIN 17 JSS 

- Zeichnungen des Herstellers: 

2438 mm, 
6700 kg, 

CS-1140-lb vom 21.12.1988 (IMO 1 Tankcontainer) 
CS-1140-3b vom 21.12.1988 (Tank) 
CS-1140- 4.1 vom 27.09.1988 (Mannloch) 
CS-1140-4.3b vom 21.12.1988 (Ventil- und Stu tzenanordnung ) 

di~ Zulassung zur Beförderung des im Anhang zu dieser Zulassung 
aufge{ührten Stoffes 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter. geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen . 

An den Tanks ist jährlich durch einen in den Rechtsvorschriften 
genannten Sachverständigen eine Wanddickenmessung durchzuführen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der B&~ innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-1140-7.1 
vom 11.10.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an'beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 558/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die 8uc~staben B A M an
zubringen. 

3.6 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ 
ADR/RID/ darf der im Anhang aufgeführte Stoff auch in Tanks nach 
Zeichnung CS-1140-4.3b - Alternative I (ohne Sicherheitsventil, 
ohne Berstscheibe, blindgeflanscht) befördert werden. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 02.02.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-272/558/89 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

TC 2080 S 6,0 • 2000 1/J • 17 m' 

1000 Berlin 45, den 03.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

:i?Jl ... " 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie 
einem Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 

Stoffbezeichnung 

Flußsäure mit mehr als 
60% und höchstens 85% 
Fluorwasserstoff 

D/70 558/TC 

ADR/RID GGVSee UN
GGVE/GGVS Klasse Nr. 
Klasse-
Ziffer 

8 - 7a 8 1790 

Auflagen/ 
Bemerkung 

N 



Verzeichnis der Auflagen: 

N: Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten, 
trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein 
Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des Tanks erhalten 
bleiben. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 559/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR - , 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. l)ezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.1009) 

der Firma 
Rinnen GmbH & Co. KG, 4130 Moers 1 

für das in der Anlage (Prüfberichte Nr. 72312400 des Rheinisch-West
fälischen Technischen Überwachungsvereins (RW-TÜV) vom 09 .11. 1988 
und Nr. 484 der Deutschen Bundesbahn (BZA-Minden) vom 20.01 .1 988) 
beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Hyundai Precision & Industry Co. Ltd., Korea 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HD-1CC-2871 T 

- Tankcontainerdaten: (ISO 1CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 23 000 l, 
Eigengewicht ca. 4350 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, 
max. Betriebsdruck: 3,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4401 nach DIN 17 440 

- Zeichnungen des Herstellers: 

HD-1CC-2871 T-00 vom 01.02.1985 (Zusammenstellung) 
HD-1CC- 2871 T-01 vom 09.02.1985 (Rahmen-Ausschnitt) 
HD- 1CC-2871 T-02 vom 08.05.1985 (Rahmen-Ausschnitt) 
HD-1CC-2871 T-05 vom 01.02.1985 (Tank mit Untenentleerung) 
HD-1CC-2871 T-06 vom 01.02.1985 (Isolierung) 
HD-1CC-2871 T-07 vom 01.02.1985 (Dampfheizung) 
2003.21/3 vom 09.11.1988 (Armaturenausrüstung alternativ) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o. g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufge
führten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/CSC entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. ilber Reparatut~n an d~n nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 2003.21/2 
vom 09.11.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten ~echtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 559/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Jeder Auf- und Abbau von Berstscheibe, Sicherheitsventil und 
Blindflansch ist von einem Sachkundigen oder Sachverständigen zu 
prüfen und aufzuzeichnen. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 27.02.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Oie Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM- 273/559/89 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

HD-1CC-2871 T 

1000 Berlin 45, den 28.02 .1 989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

:i?.b'"'' oJ~rregierut~srat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

in Vertretung: 

Dipl. -Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 560/TC 

I. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
s ung der 1. Straße n-Gefahrgu tänderungsverordnung vom 
2 1. Dezember 198 7 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Vero rdnung über die in
nerstaatliche und grenzübersch reitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (GefahrgiJtverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgu t verordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefah rgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Befdrderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Ge setz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. II, S. 1009) 

der Firma 
Bleiwerk Goslar Gmb8 & Co KG, 3380 Goslar 1 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
14.12.1988, FC-Nr.2859 /03) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Bleiwerk Goslar GmtH & Co KG, 3380 Goslar 1 

- Typenbezeichnung des Herstellers: BG 29-20 

- Tankcontainerdaten: (20'-1C) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 
Tankvolumen ca. 17 160 1, Eigengewicht ca. 
zul. Gesamtgewicht: 24 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 4 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 6 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4435 nach DIN 17 440 

- Zeichnungen des Herstellers: 

2438 mm, 
4340 kg, 

88-1-7313.00a 
88-0-7313.01a 
8 8-0-7313.02a 
88-0- 7313.03d 

vom 19.08.1988 (Tankcontainer 1C) 
vom 19.08.1988 (Behälter) 
vom 24.10.1988 (Heizung) 
vom 11.11.1988 (Mannloch, Dom u. Sumpf) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Essigsäure 
GGVS/ ADR/GGVE/RID Klasse 8, Ziffer 3 2b 
IMDG-Code Klasse 8, UN-Nr. 2789 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichenGütergeeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ ADR/GGVE/RID/GGVSe e/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 
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3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontaine r 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prilfen . 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän di
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BA1'1 innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jede r Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nt. 88-2-7313 .09a 
vom 06.12 . 1988 zu versehen . Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrige n Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Kittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 560/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schriftrohe muß mindestens 50 mm betragen. Uber dieser Zu
lassungsnumme r sind in gleicher Schriftrohe die Buchstaben BA M an
zub ringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Ftillgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3 . 7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Befdrderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zugelas
sen, wenn die Tanks mit flammdurchschlagsicheren Armaturen nach 
Zeichnung Nr. 88-0-7313.03d ausgerüstet sind. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 01.02.1999. 

4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-274/560/89 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

BG 29-20 

1000 Berlin 45, den 02.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe I. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

,~l7'"'"" Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transport behält er 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Selten auf Blatt 1 und 2). 



l. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 561/TC 

Die Tankcontainer - Typ WAB-30-IV - dürfen auch nach folgenden 
Zeichnungen der Fa. Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH (Änderung 
der Kammeraufteilung, Armaturenänderung) gefertigt werden 

H 2505/1 vom 29.11.1988 (Wechselaufbau 30 000 1, 1.4401) 
H 2501/1 vom 23.11.1988 (Transporttank 30 000 1, 1.4401) 

Jeder nach diesem Nachtrag gefertigte Tank ist mit dem Tankschild 
nach Zeichnungs-Nr. H 2509/3 vom 29.11.1988 zu versehen. 

Diesem Nachtrag liegt das Zertifikat für Frachtbehälter (Container) 
Nr. FC 5808/12 des Germanischen Lloyd vom 02.12.1988 zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/53 561/TC vom 10. Januar 1989. 

1000 Berlin 45, den 01. Februar 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

i~m Au.ft?-: ~~ 
D .-~. Jt udwig 
0 regierun rat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 562/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 198? (BGBL I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. l)ezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2, Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 ,(BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. II, S. 1009) 

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
12.12.1988, FC-Nr.2861/16) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 2086 Eiihdel 4,5·23000·22,5 m' 

- Tankcontainerdaten: (20' lCC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 22 500 1, Eigengewicht ca. 4970 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 32 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 3,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CN 18.09 (1.4301 n<!<:h DlN 1.7 441) 

- Zeichnun~en des Herstellers: 

CE-1141-lc vom 02.11.1988 (IMO 1 Tankcontainer) 
CE-1141-3 vom 26. 10. 1988 (Tank und Elektroheizung) 
CE-1141-4.1 vom 21.10.1988 (Mannloch ON 500 und Anschlüsse) 
CE-1141-4 .2 vom 31.10.1988 (Scheitelanschlüsse hinten) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,50 kg/dm' 
(für Tanks ohne Schwallwände) 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISO-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnu"ngen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-1141- 7.1 
vom 26.10.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 562/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 

3,6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. Bei der Beförderung von Stoffen 
mit einem Flammpunkt bis 55° C ist die Elektroheizung außer Betrieb 
zu setzen. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 
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3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 13.02.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-276/562/89 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TC 2086 Eiihdel 4,5·23000·22,5 m3 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 14.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie 
einem Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 567/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlichEr Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr ~ach der Verordnung Uber die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

Containeering, F-75749 Paris 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
(RID/ADR-Zulassungen F/2428 vom 12.02.1987 und 12.10.1987 
(Baugenehmigung); Bericht über durchgeführte Rahmenwerk- Prüfungen 
Nr. 2699 der SNCF vom 16.04.1986 sowie Berechnungen und Werksnach
weise des Herstellers) 

- Hersteller: 

Containeering, F-75749 Paris 

- Typenbezeichnung des Herstellers: CITANK l 210 

- Tankcontainerdaten: (20'-lCC) 
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Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 21 000 l, 
Eigengewicht ca. 4900 kg, max. Gesamtgewicht: 34 000 kg, 
Betriebsdruck: 4,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 6,0 bar (Überdruck), 
Berechnungsdruck: 10,0 bar (Überdruck) 
Tankwerkstoff: Z 2 CND 17.12 (1.4404) 

- Zeichnun~en des Herstellers: 

FT 11012 B vom 04.12.1986 (TC-Zusammenstellung) 
T 11019 A von Mai 1986 (Tank) 
T 11016 vom 20.12.1985 (Mannloch) 
T 11022 A vom 04.11.1986 (Bodensumpf) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,73 kg/dm' (für 
Tanks ohne Schwallwände) 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVE entspricht. 

Oas Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Maßgaben der ISO
Empfehlung 1496/3. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. T 11036 
vom 10.05.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 567/TC 
zu kennzeichnen. 

Oie Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 12.02.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung n~ch CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 13.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

'·-;rit '-7 
Diyl.-J;ng. J; Ludwig 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung 

U---: ~ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 568/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung . der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO 

der Firma 

Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

für das in der Anlage (Bericht Nr. 101/88/210 des Technischen
Überwachungsvereins Bad•n e. V. vom 23.12.1988) beschriebene Baumu
ster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TCS 800 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 1200 mm, Breite: 1200 mm, Höhe: 1550 mm, 
Tankvolumen ca. 800 1, Eigengewicht ca. 340 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 1500 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar ( llberdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 

- Zeichnungen des Herstellers: 

701.207.00-2 
701.208.00-2 

vom 20.05.1988 
vom 20.05.1988 

(Tankcontainer TCS 800) 
(Tank für Tankcontainer) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/AOR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2· sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Hber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.701 . 208.00-2 
vom 20.05.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 568/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 13.02.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 14.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR KATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

:ilb"""'' Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Dfese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/20 569/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b-

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

der Firma 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
03.01.1989, FC-Nr. 891/04) beschriebene Baumuster eines Tankcontai
ners 
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- Hersteller: Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: C3/0l 

- Tankcontainerdaten: 

Länge: 2300 mm, Breite: 1700 mm, Höhe: 2100 mm, 
Tankvolumen ca. 3150 1, Eigengewicht ca. 1050 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 6000 kg, 
max. Betriebsdruck (GGVS): 3 bar (Überdruck), 
max. Betriebsdruck (GGVSee): 2.65 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17 441 

Ze tcfinungen aes RersEeiiers: 

H 2442/1 vom 28.09.1988 (Container 3150 1) 
H 2468/1 vom 18.10.1988 (Tank 3150 l) 
H 2489/3 vom 07.11.1988 ( Armaturenanordnung und schematische 

Darstellung) 
H 2484/3 vom 10.11.1988 (Sicherheitsventil mit Berstscheibe) 
H 2493/3 vom 10.11.1988 (Auslauf DN 50) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Ammoniaklösungen mit mindestens 10% und höchstens 35% Ammoniak (NH3l, 
GGVS- Klasse 8 Ziffer 43c; GGVSee- Klasse 8 UN-Nr. 2672 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung des unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Gutes geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVSee entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungs_zweck · nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. H 2523/4 
vom 13.12.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen 
und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an betden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/20 569/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 26.01.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 
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1000 Berlin 45, den 27. Januar 1989 
Unter den Eichen 87 

BU NDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Au~trag 1-

,:v._j[,-:;L, 
Oberrefierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung 

{ß__·G__ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 571/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung -über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der l. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.l009) 

der Firma 
Hendricks Behälterfahrzeugbau GmbH & Co KG, 4180 Goch 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
30.01.1989, FC-Nr. 5818/01) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Hendricks Behälterfahrzeugbau GmbH & Co KG, 4180 Goch 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TCW 20- 27,5/1 

- Tankcontainerdaten: (20' - Wechselbehälter) 

- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen ca. 27 500 l, Eigengewicht ca. 4580 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 34 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 2, 7 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 441 



- Zeichnun~en des Herstellers: 

0210.061-lb vom 08.11.1988 (Wechselbehälter) 
0210.063-lb vom 13.09.1988 (Tank 27.500 l) 
0210.072-1 vom 06.10.1988 (Bodenheizung) 
0210.066-1 vom 16.09.1988 (Untenentleerung) 
0210.065-la vom 13.10.1988 (Scheitelarmaturen) 
0210.064-2 vom 06.09.1988 (Mannloch ON 500) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Oie Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAN innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr.0703.001-4 
vom 07.11.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 571/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A N an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tankwerkstoffen nach TRTC 007 ge
währleistet ist. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 13.02.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-281/571/89 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TCW 20-27,5/1 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 14.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

im Auftrag: 

il.l.fl."'"'' Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

/ 

Lc__:c_(______ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 572/TC 

l. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung üb er die inner
staatliche und grenzüber schreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
s ung der 1. Straßen-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
n erstaatl iche und grenzüber schreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Ei senbahnen (Ge fahrgu tverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X-, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
i nnerstaa tl iche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlich er 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
s img der 1. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Sc hierrenverkehr nach der Verordnung üb er die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Co de 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) 
in der Bekanntmachung der Neuf~ssung vom 02. August 1985 
(BGBl. II, S. 1009) 

der Firma 
V an Hool N. V. , B-2578 Lier-Koningshooikt 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
16.01.1989, FC-Nr. 2879/01) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Van Hool N.V., B-2578 Lier-Koningshooikt 

- Typenbezeichnung des Herstellers: WAB 20-26/I 
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- Tankcontainerdaten: (20'-Binnencontainer) 

Linge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen ca . 26 000 1, Eigengewicht ca. 4500 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 35 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 4·,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 6,0 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17 441 (Mantel) 

1.4404 nach DIN 17 440 (Böden) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

425 326/A2 
4 25 223/ Al 
IV 19729/003 
425 309/A2 

vom 10. 11. 19 88 
vom 2 2. 1 1. 19 88 
vom 14.~7 . 1988 

vom 27.09.1988 

(Samenplan Tank 20') 
(Tanktekening) 
(Frame WAB-Container) 
~Uitloop) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,47 kg/dar' 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhingen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichenGütergeeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 

3. Nebenbestimmungen 

3 . 1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jlhri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu_ prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3. 3 Ab drucke der Be sehe in i gu ngen nach 3. 2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3. 4 Je der Tank ist mit dem Tankschild nach Ze ichnungs-Nr. TD21/ 12/8 8/I 
vom 21.12.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvor-
s chriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 572/TC 

zu kennze lehnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B AM an
zubringen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
t rlglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 30.01.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr . D-BAM-282/572/89 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

WAB 20 - 26/I 

zu versehen. 
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1000 Berlin 45, den 31.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Au.ftrag: 

,J~ 1. h ... ,, Oberret!~u~~t 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

kc___.___ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 
s owie einem Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 573/TC 

l. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der l. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutlnderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862 ) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

Sea Containers GmbH, 2000 Harnburg 11 

für das in der Anlage (Typenzertifikat für Frachtbehälter Nr. 
GB-LR 7160-6/88 des Lloyd's Register of Shipping vom 01.08.1988-
RID/ADR-Zulassung Nr. GB/LR 7160 beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Yorkshire Marine Containers Ltd., Beverley, North Humberside, 
England 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 232/87 

- Tankcontainerdaten: 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 25 000 1, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, Eigengewicht: 3700 kg, 
max. Betriebsdruck: 4,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 6,0 bar (Überdruck), 
Tankwerks toff: 1.4406 (BS 1449: PtZ: 1983 316 S 33) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

TC 232/87/lC vom 08.06.1988 (General Arrangement 
TC 232/87/2M vom 11.10.1988 (Pressure Vessel Detail) 
TC 232/87/3G vom 08.06.1988 (Frame Assembly) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,34 kg/dm' 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhingen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufge
führten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der GGVS/GGVE entspricht. 



3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nt. 8801 
vom 24.11.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN 50049-
3.1A oder C vorliegen. 

Die ~erte für Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung 
(A5) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht 
unterschreiten. 

3.6 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 573/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.7 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. · 

3.8 Jeder Auf- und Abbau der Berstscheibe ist von einem Sachkundi
gen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

3.9 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.10 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen ~i
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 01.03.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 02.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG · 

Fachgruppe 1. 5 Laboratorium 1.51 
Gefahrgutumschließungen Transportbehälter 

für Gefahrgut '• '"""'' b In Vertretung 

,fll. I '"'"'' I CL_. C--<-,_ 
'-" 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
OBerregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 575/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2852) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefährgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über 
sichere Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 
(BGBl. 11, S. 1009) 

der Firma 
Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
30.0 l. 1989, FC-Nr. 3805/04) beschriebene Baumuster ein es Tank
containers 

- Hersteller: 

~esterwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 ~eitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: X 2,5 X 2,5 Eihd TCL 
4,0 2050 0 • 6,1 + 15,3 + 7,lm3 

- Tankcontainerdaten: 

Länge: 9125 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2380 mm, 
Tankvolumen: ca. 28 500 l, (Kammer I ca. 6100 1, 

Kammer 11 ca. 15300 l, 
Kammer 11I ca. 7100 l) 

Eigengewicht: ca. 4880 kg 
zul. Gesamtgewicht: 32 000 kg, 
max. Betriebsdruck (ADR/GGVS/RID/GGVE): 3,0 bar (Überdruck), 
max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Corle): 1,74 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4439 nach DIN 17 441 (~antel) 

1.4439 nach DIN 17 440 (Böden) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CE-1143-1 b vom 12.12.1988 (IMO 2-Binnentankcontainer) 
CE-1143-3b vom 12.12.1988 (Tank und Dampfheizung) 
CE-1143-4 .1.1 vom 06.12.1988 (Scheitelanschlüsse und Hauben, 

Kammer I + lli) 
CE-1143-4.1. 2 vom 09 .12.1988 ( Scheitelanschlüsse und Hauben, 

Kammer 11) 
CE-1143-4.2.1 vom 08.12.1988 ( Untenentleerung Kammer I) 
CE-1143-4.2.2 vom 05.12.1988 ( Untenentleerung Kammer 11) 
CE-1143-4.2.3 vom 07.12.1988 (Untenentleerung Kammer 111) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 2,22 kg/1 
erteilt. 
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2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) geferttgte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. 

3, Nebenbestimmungen 

3,1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-1143-7.1 
vom 18.10.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an belden Längsseiten in Höhe der 
Hittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 575/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A H an
zubringen . 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55°C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zugelas
sen, wenn die Tanks mit flammendurchschlagsicheren Armaturen nach 
Zeichnungs-Nr. CE-1143-4 . 1.1 - Alternative II und CE-1143-4.1.2 -
Alternative Il ausgerüstet sind. 

3.8 Jeder Auf- und Abbau der flammendurchschlagsicheren Armaturen 
ist von einem Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und auf
zuzeichnen. 

3.9 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmeprüfungen nach DIN 50049- 3.1A 
oder C vorliegen. 
Die Werte der Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re) und Bruchdeh
nung (As) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte 
nicht unterschreiten . 

Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen ~ider
rufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 13.02.1999. 

4, Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D- BAH- 283/575/89 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TCL 9 x 2,5 x 2,5 Eihd 4,0 • 2050 ~ • 6,1 + 15,3 + 7,1 m3 

zu versehen. 
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1000 Berlin 45, den 14.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR ~ATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1, 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

lm~Au,ft/7L 
In Vertretung: 

LL.:L~ 
D .- g.{~Ludwig 
Oij rre~erungsrat 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 576/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X-, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitend.e Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO-

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 3. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 21. Dezember 1987 (BGBl. I, 
s. 2863) 
- insbesondere IHDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.l009) 

der Firma 
Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
10.02.1989, PT/FC 2882/01) beschriebene Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 24,3/22/6 bar 

- Tankcontainerdaten: (20' - lCC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen: ca. 24 300 1, (Kammer I ca. 12 150 1, 

Kammer 11 ca. 12 150 1) 
Eigengewicht: ca. 5020 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck: 4,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 6,0 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17441 (Mantel) 

1.4571 nach DIN 17440 (Böden) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

11491 
11491-01 

vom 22.11.1988 (ISO-Tank-Container) 
vom 25.11.1988 (Behälterzeichnung) 



11491-04 vom 17.01.1989 (Armaturenzeiehnung Untenentleerung) 
11491-05 vom 17.01.1989 (Armaturenzeiehnung Obenentleerung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Diehte von höehstens 2,55 kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit beseheinigt, daß das naeh dem o. g. Prüfberieht 
einsehließlieh Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
eontainers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufge
führten gefährliehen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
sehriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GGVSee/CSC entsprieht. 

Das Baumuster des Tankeontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 

3, Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankeontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorsehriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleiehzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankeontainer dürfen für den Verwendungszweek naeh dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüf~ng zuständi
ge Saehverständige beseheinigt hat, daß die Tankeontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgesehriebe
nen Prüfungen den Vorsehriften entspreehende Ergebnisse erbraeht ha
ben. 

3.3 Abdrueke der Beseheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureiehen. Über Reparaturen an den naeh dieser Zu
lassung gefertigten Tankeontainern sind Aufzeiehnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild naeh Zeiehnungs-Nr. 11491-01 
vom 15.11.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankeontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Reehtsvor
sehriften zu kennzeiehnen. 

3.5 Die Tanks sind gut siehtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 576/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Sehr1fthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 8 A M an
zubringen, 

3.6 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die 
Verträgliehkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerk
stoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.7 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Un
tenentleerung (Ausführung nach Zeichnung Nr. 11491-04) einer Dicht
heitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentlee
rung auf Obenentleerung (Ausführung nach Zeichnung Nr 11491-05) ist 
eine Druck- und Dichtheftsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind 
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten 
Sachverständigen zu prüfen und zu bescheinigen. 

3.8 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beaehten. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen IH
derrufes erteilt, Sie gilt längstens bis zum 06.03.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entspreehend der unter !. genannten Reehts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-284/576/89 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

zu versehen. 

TC 24,3/2Z/6 bar 

1000 Berlin 45, den 07.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

r
7:_ (: 1:--:udwig ~~r~:J0at 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Saehbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrieh, Dipl.-Ing. U. Frieke 

Anlagen: Reehtsmittelbelehrung, Prüfberieht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang). 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 579/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr naeh der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Bef6rderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefah rgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
s ung der 1. Straßen-Ge fah rgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezembe r 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr naeh der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Bef6rderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straße nverkehr nach der Verordnung über die 
i nnerstaat1 iehe und grenzü b ersehrei tende Be f6rderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
s ung der 1. Straßen-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGB1. I, S. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Sehienenverkehr naeh der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzübersehreitende Bef6rderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO-

der Firma 

Rietbergwerke GmbH & Co KG, 4835 Rietberg 1 

für das in der Anlage (Berieht- 3 88•TÜ8- des Technischen
Überwaehungsvereins Hannover e. V. vom 09.01.1988) beschriebene Bau
muster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Rietbergwerke GmbH & Co KG, 4835 Rietberg 1 

- Typenbezeichnung des Herstellers: GC-I-D-10, laekiert 

- Tankcontainerdaten: 

- Länge: 1460 mm, Breite: 1270 mm, Höhe: 1330 mm, 
Tankvolumen ea. 9 50 1, Ei gengewieht ea. 4 50 kg, 
zul. Gesamtgewieht: 1970 kg, 
max. Be triebsdruek: 3 bar (Überdruck), 
Prüfdruek : 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: R St 37-2/ HII naeh DIN 17 100/17 155 

- Zeiehnungen des Herstellers: 

2 9 170 
2 9 171 
PB 20 421 a 
2 8 352 

vom 28.06.1988 
vom 26.06.1988 
vom 18.10.1985 
vom 19.10.1987 

(Gefahrstoffeontainer) 
(Ge fahrstoffeontainer kompl.) 
(GGVS Behälter vorgef.) 
(Palette für Altöl eontainer) 

die Zulassung zur Bef6rderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe 
erteilt. 
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2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers fUr die Befdrderung der unter 1. bzw. im Anhang auf
geführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID 
entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-j ähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Ba umu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Ztr 
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 59032/b 
vom 14.10.1988 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/53 579/TC 

zu kennze lehnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Während der Befdrderung sind die Tanks dicht zu verschließen. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 27.02.1999. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 28.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgu tumschl ießungen 

im Auftrag: fz 
K·rf 

Di -I . J. udwig 
Ob egl!rungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Ge fahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt I und 2 sowie einem 
St offanhang) 

Bekanntmachung von Zulassungsscheinen, Neufassungen und Nachträge 
für die Verpackungsbauarten zum Transport gefährlicher Güter 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 749/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 948-9 
3.3/3547 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

20 

Wilhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

Höchstzulässige Bruttomasse: 25,3 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 94 372 Vgab 90 vom 06.08.1980 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den ••Richtlinien für 
die ·Bauartprüfung und d{e Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen- RH 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 



r::\ 5M2/Y26/S/ •••••••••••••• /0/BMI 749 lli 
\..::___) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

9. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter ent~prechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kurrgen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 749/5Nl 
vom 23.10.1980 der llilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. II. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 778/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 948-4 
3.3/3636 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 

(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

llilhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3, Beschreibung der Bauart 

4. 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

Höchstzulässige Bruttomasse: 51,0 kg. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 95 319 Vgab 90 vom 10.11.1980 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5, Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, da3 die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart fest ge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(:\ 5M2/Z51/S/ .............. /0/BAM 778 lli 
\::___) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8, Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8,3 Die Bruttomasse darf 51 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kurrgen zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 778/SN1 
vom 22.01.1981 der Wilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.S Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7SS1) veröffentlicht. 

1000 Berlin 4S, den 08.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. S 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.S4 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

/f;.L 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1090/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.S /42 S72 
l.S/42 072 
3.3/S126 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § S der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. S der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf StraßQn 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 198S, 
(BGBl. I S. 1SSO), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 28S8). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 198S 
(BGBl. I Seite 1S60), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 16 20 
S040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: SO Liter bis höchstens 60 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht
Nr. 97 129 Vgab SO vom OS.02.1982 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik und dem Bericht 
Nr. XXV/87 vom 01.10.1987 und Bericht Nr. XVII/88 vom 29.06.1988 
der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprüfung nach den 
""Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen- RM 001 -· vom 28. Juni 198S 
(Bundesanzeiger Nr. 1S7a vom 24. August 198S) unterzogen worden 
sind. 

S. Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 1A2/X*)/S/ •••.••.••••••• /D/BAM 1090 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 

M 

001) 

*) An dieser Stelle ist - entsprechend der Grösse der Bau
reihe - die jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung 
der Grenzwerte gemäß Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf für den Kopf der Baureihe 76,S kg (Ver
packungsgruppe I und II) bzw. 112 kg (Verpackungsgruppe III), 
für den Fuß der Baureihe 64,3 kg (Verpackungsgruppe I und II) 
bzw. 90 kg (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten; die 
Schüttdichte darf 1, 2 kg/Liter (Verpackungsgruppe I und II) bzw. 
1,8 kg/Liter (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.S -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. S62, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 4S, den 1S.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~~~,_~ 

Dr. D. Hellhammer 



1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1094/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 948-6 
3.3/5196 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wilhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlaglg, wasserdicht. 

Höchstzulässige Bruttomasse: 50,9 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 97 348 Vgab 90 vom 11.03.1982 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den .. Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ SM2/Z51/S/ ••••••••••••.• /D/BAM 1094 Wi 
\..::__.) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 50,9 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisba~ sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Elsenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 1094/5N 
vom 10.05.1982 der Wilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1222/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 

1.3 

(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S'2862). 

2. Antragsteller 
Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Säcke aus Kunst
stoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern Nr. 4 entsprechen, die gemäß Be
richt Nr. Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den .. Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind . 
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5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ ............... /D/BAM 1222 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 ~ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1222/4G1 
vom 03.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

24 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 49-v 
Dipl.-lng. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1223/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 

1.3 

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Kunststoff oder Papier) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 6 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bund.,sar.zeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderuilgen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ •••••••••••••• /D/BAM 1223 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr, 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen . 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 



8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1223/4G1 
vom 03.09.1982 der Rubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08. Dezember 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

I. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~.kfV 
Dipl.-lng. (F1!) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1224/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vorn 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Rubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr . 79 
5000 Köln I 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Kisten aus Pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 11 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vorn 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ ............. , /D/BAM 1224 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüilt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr . D/03 1224/4GI 
vorn 03.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln I. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08. Dezember 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

]lUV 
Dr. P. Blürnel 
Regierungsrat 

Dipl.-Ing. (FR) M. Keßler 
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1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1225/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Kisten a us Pappe ) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 12 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24 . August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden , 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmä ßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ ••.••••••••••• /D/BAM 1225 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4-

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1225/4G1 
vom 03.09 . 1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10. 5 Dieser Zu l assungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung , Berlin" ( ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08. Dezember 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fa chgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

I m Auftrag 

(~ 
Dr . P. Blüme l 
Re gierungs ra t 

1 . Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1234/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Säcke aus Kunst
stoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern Nr . 1 entsprechen, die gemäß Be
richt Nr . Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind . 



5, Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ ............... /D/BA11 1234 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4-

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden, 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1234/4G1 
vom 27.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1235/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 

1.3 

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlh~.her Gütf!r mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Säcke aus Kunst
stoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern Nr. 2 entsprechen, die gemäß Be
richt Nr . Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" vom 28, Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ ............... /D/BAM 1235 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4-

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uberwa-
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chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1235/4G1 
vom 27.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. BlUmel 
Regierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1236/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Säcke aus Kunst
stoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern Nr. 3 entsprechen, die gemäß Be
richt Nr. Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen -
RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ ••••••.•..•.••. /D/BAM 1236- HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUll
güter entsprechen. 

8.4-

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1236/4G1 
vom 27.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~- 49-./ 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 



1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1237/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Säcke aus Kunst
stoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern Nr. 5 entsprechen, die gemäß Be
richt Nr. Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6, Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ .............. , /D/BAM 1237 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
lässig sind. ' 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8,5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa-

chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1237/4G1 
vom 27.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12 .1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Jt. W9V 
Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1238/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Kunststoff oder Papier) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 7 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 
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5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ .•.•••••••••.• /D/BAM 1238 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4-

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1238/4G1 
vom 27.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1239/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 

1.3 

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Säcke aus Kunst
stoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern Nr. 8 entsprechen, die gemäß Be
richt Nr. Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den ""Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten , daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ •••••••••••••.• /D/BAM 1239 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetz te 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli-



eher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1239/4G1 
vom 27.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~. ~9.1 
Dipl.-Ing. (FR) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1240/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
Oberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862), 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr . 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Kunststoff oder Papier) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 9 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien fUr die 
BauartprUfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ ..•••.••.•..•• /0/BAM 1240 - HvC 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrüffUll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO ) und See
verkehr (IMDG-Code ) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten PrOfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1240/4Gl 
vom 27.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

~1.·-1~::.-Keßler 
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1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 l24l/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l . Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln l 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Kunststoff oder Papier) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 10 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ •••••..••.•••• /D/BAM 1241 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1241/4Gl 
vom 27.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAN) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1242/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Kisten aus Pappe) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 13 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/Sb der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 02.06.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den ""Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RN 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ •.• • •••..•.•.• /D/BAM 1242 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelasse~e Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "'Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1242/4GI 
vom 27.09.1982 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln I. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

• 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

9L.4w 
Dipl.-lng. (FH) M. Keßler 

I. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1406/IA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 174 
3.3/5197 

I. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die I. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 ( BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
• überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 

(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co. oH 
Postfach 21 06 07 
4100 Duisburg I 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Bruttomasse: 218,5 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 062/82 und I. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 062/82 vom 
08.03.1982 und 09.11.1987 der Hoechst AG, Ressort Beschaffung 
Beschaffungsläger, Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle 
D 207 einer Bauartprüfung nach den '"Richtlinien für die Bauart
prüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\ 1A2/X219/S/ •••• • ••••••••• /D/BAM 1406 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

SCH 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 218,5 kg, die Schüttdichte 1,0 kg/Liter 
nicht überschreiten. 
Die yhysikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ·~echnischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nattonen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Neufassun~ zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1446/3Hl 

für die Bauart einer Veroackun~ zur Befärderun~ 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 434 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende ßeförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung ~efährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 1620 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 

Nennvolumen: 60 Liter 

4 . Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 91 126 Vgab 40 vom 30.03.1978, 1. Nachtrag vom 
03.08.1978, 2. Nachtrag vom 31.07.1979, 3. Nachtrag vom 
21.09.1979 und 4. Nachtrag vom 19.09.1980 der Deutschen Bun
desbahn Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik, 

4950 Hinden sowie Prüfbericht IX/85 vom 03.07.1985 der 
Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprüfung vergleichbar 
mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförde
rung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - R.'l 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6, Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

3H1/Xl.3/250/ ••.••.••.••••• /D/BAM 754- M 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 1,8 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen 
Verträglichkeit durch Zuordnung 
- Netzmittellösung (5%) 
- Essigsäure (987.) 
- Kohlenwasserstoffgemisch 
- Salpetersäure (55%) 
- n-Butylacetat/Netzmittellösung 

nicht überschreiten. 

zum Prüffüllgut 
1,4 g/cm' 
1,05 g/cm' 
1,0 g/cm' 
1,34 g/cm' 

(57.) 1,0 g/cm' 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl . vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prtiffüllgüter: Netzmittellösung (5%), Essigsäure (98%), Kohlen
wasserstoffgemisch, Salpetersäure (55%) und n-Butylacetat/ 
Netzmittellös.uf\g (5%) 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 



10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zu1assungsschein-Nr. D/03 754/3Hl 
vom 24.10.1980, den Zu1assungsschein-Nr. D/03 1446/3H1 vom 
08.12.1982 sowie den 1. Nachtrag zum Zulassungsschein-Nr. 
D/03 1446/3H1 vom 03.07.1987 der Fa. Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl, die hiermit ihre Gültigkeit verlieren. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zelt lm "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

In Vertretung 

(5-~-
Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1458/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 913 
3.3/5419 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Shell Agrar GmbH & Co. KG 

6507 Ingelheim am Rhein 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen 
(Schachteln aus Wellpappe, befüllt mit Flaschen aus Glas). 

Höchstzulässige Bruttomasse: 73,8 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht-Nr. 1742/59/1982 vom 03.05.1982 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e. V., 2050 Harnburg 80 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - lU! 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Cl/Z74/S/ ••••••.•••••• /D/BAM 1458 - KB 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 73,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den EI
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 198?, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den ln den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAI1) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 
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1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1516/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 917 
3.3/5423 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.19B7 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Shell Agrar GmbH & Co. KG 

6507 Ingelheim am Rhein 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium). 

Höchstzulässige Bruttomasse: 7,7 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht-Nr. 1746/59/1982 vom 24.05.1982 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e. V., 2050 Harnburg 80 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den .. Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 _ .. vom 2B. Juni 19B5 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/YB/S/ ••••••••••••• /D/BAM 1516- E.C.A. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RH 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

B.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

B.3 Die Bruttomasse darf 7,7 kg nicht überschreiten. 

8 . 4 
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Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

B.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

B.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 19B7, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.02.19B9 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. 0. Hellhammer 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1517/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 91B 
3.3/5424 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.19B7 (BGB1. I, S. 2B58). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19B5 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutä;,derungsverordnung vom· 21.12.1987 (BGBl. I, S.2B62). 

2. AntragsteUer 

Shell Agrar GmbH & Co. KG 

6507 Ingelheim am Rhein 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium). 

Höchstzulässige Bruttomasse: 7,4 kg. 



4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht-Nr. 1747/59/1982 vom 24.05.1982 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e. V., 2050 Harnburg 80 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "'Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worde.n sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y8/S/ .••.••.••••.• /0/BAM 1517 - E.C.A. 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RH 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs-

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~V..~. 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1518/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 919 
3.3/5425 

!. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Sefte 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

gruppe II oder III verwendet werden. She11 Agrar GmbH & Co. KG 

8.3 Die Bruttomasse darf 7,4 kg nicht überschreiten. 6507 Ingelheim am Rhein 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblau Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.02.1989 
Unter. den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium). 

Höchstzulässige Bruttomasse: 14 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht-Nr. 1748/59/1982 vom 24.05.1982 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e. V., 2050 Hamburg 80 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl4/S/ ............. /D/BAH 1518- E.C.A. 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 
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8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 14 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsbla~t Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser ~ulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~1'0 Pvtw.~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1519/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 920 
3.3/5426 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefah rgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 
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2. Antragsteller 

Shell Agrar GmbH & Co. KG 

6507 Ingelheim am Rhein 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Polyethylen). 

Höchstzulässige Bruttomasse: 12,3 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht-Nr. 1749/59/1982 vom 24.05.1982 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e. V., 2050 Harnburg 80 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - Rli 001 -· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten An forder ungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y13/S/ ............. /D/BAM 1519 - E.C.A. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung de r Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 12,3 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 



10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prDfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

/(,;;~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1520/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 921 
3.3/5427 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Ober die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Ober die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom .21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Shell Agrar GmbH & Co. KG 

6507 Ingelheim am Rhein 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Weißblech). 

Höchstzulässige Bruttomasse: 6,3 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht-Nr. 1750/59/1982 vom 24.05.1982 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e. V., 2050 Harnburg 80 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung· der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar ·wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y7/S/ ..•••••.••..• /D/BAM 1520- E.C.A. 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen Ober die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fDr gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 6,3 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrDffüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 0 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.02.1989 
· Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

/!1;,~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1521/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 922 
3.3/5428 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 de r Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Shell Agrar GmbH & Co. KG 

6507 Irrgelheim am Rhein 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Weißblech). 

Höchstzulässige Bruttomasse: 11,7 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht-Nr. 1751/59/1982 vom 24.05.1982 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e. V., 2050 Harnburg 80 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauar~ wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y12/S/ •••••••.•.••• /D/BAM 1521- E.C.A. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 •. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11,7 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

9. 
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Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr, 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengese t zte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S, 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind, 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr ( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

Nr. D/03 1537/1A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 879 

1.5/40 550 
1.5/40 350 
3.3/5676 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eis.enbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
g-utänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Postfach 11 61 

6733 Hassloch/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kombinationsverpackung, Kunststoffgefäß mit faßförmiger Aussen
verpackung aus Stahl. 
Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart aruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 93 005 Vgab 50, 1. Nachtrag zum Bericht 93 005 Vgab SO und 
1. Nachtrag zum Bericht 93 004 Vgab 50 vom 31.01.1979, 28.10.1988 
und 19.12.1984 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung Mechanik, einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Befö rderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 23. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
z ugelasseo. 



6. Fertigung von Verpackungen 
/ 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
n en: 

CD 6HA1/Xl.3/250/ .......... /D/BAM 1537 -
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

GDH 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
s chriften der Ge fahrgu tVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 äs s ig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/crrr' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,95 g/crrr' (Verpackungsgruppe II), 2,9 g/crrr' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüfftillgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllg{jter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial-

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1666/SNl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 948-10 
3.3/5747 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüber~chreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Elsenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wllhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 'C Höchstzulässige Bruttomasse: 51 kg. 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart IIDJß nach den ""Technischen Richtlinien ftir die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeftihrt werden. 

8. 7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüffüllgut: Wasser 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von ~issenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
beftillt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für de.n Straßenverkehr (AJiR)_, Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(Ü!DG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Befcirderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 1537/!Al 
vom 12.01.1983 und den 1. und 2. Nachtrag zum Zulassungsschein 
Nr. D/03 1537/lAl vom 22.05.1985 von 14.08.1985. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~"ll~ 
Dr. D. Hellhammer 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 98 018 Vgab 90 vom 21.09.1982 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den .. Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen- RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Ni:. 157a vom 
24, August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6, Ferti§ung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 5M2/Z51/S/ .............. /D/BAM 1666 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 

Wi 

001) 

8, Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 51 kg nicht überschreiten, 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 1666/5N1 
vom 14.04.1983 der Wilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der ~undesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

l. Neufassung 

Im Auftrag 

}~\_~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 l667/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 948-3 
3.3/5748 

l . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geände=t durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite· 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wilhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

Höchstzulässige Bruttomasse: 50,9 kg. 
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4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 98 019 Vgab 90 vom 21.09.1982 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen- RH 001 -· vom 28. Juni 1985 (BundesanzeigerN~. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 5M2/Z51/S/ •••••••••••••• /D/BAM 1667 Wi 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RH 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 50,9 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 1667/5N1 
vom 14.04.1983 der Wilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

lkL 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1668/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 948-2 
3. 3/5749 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs;3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antra~steller 

Wilhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3. Beschreibun~ der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

Höchstzulässige Bruttomasse: 51,2 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 98 020 Vgab 90 vom 21.09.1982 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den '"Richtlinien für 
die ·Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ SM2/Z52/S/ • ••• •.•••.. • •• /D/BAM 1668 Wi 
\::_) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RH 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 51 , 2 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährl i
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16 , 1987 , S. 562 , 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sichers te l 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kurr gen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese l. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/ 03 l6 68/5N l 
vom 14.04.1983 der Wilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 08.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

l. Nachtrag zum 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1874/lA4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 949 
3.3/6154 

Gemäß Antrag der August Schmalenbach GmbH & Co. oH, 4100 Duisburg l 
vom 09.01 . 1989 wird die Kennzeichnung Nr. 7 und der Verwendungsbe
reich Nr. 8.3 wie folgt erweitert: 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

lA2/Y409/S/ •.••••.•• . ••••• /D/BAM 1874 - SCH 
Herstellungs-

datum gern . Nr . 6 . 2 e), RH 001) 

8.3 Die Bruttomasse darf 409 kg nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/03 1874/1A4 der August Schmalenbach GmbH & Co. oH , Duisburg vom 
01.09.1983. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1907/1A4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 984 
1.5/41 129 
3.3/6321 

Gemäß Antrag vom 16.01.1989 wird die Kennzeichnung Nummer 7 des 
Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

1A2/Y409/S/ •.. *)/D/815-AZET 

*) Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 e) RM 001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 1907/1A4 der Firma Blechwarenfabrik Niederfischbach GmbH, 
5241 Niederflschbach, vom 06.09.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 3achtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Ing. M. Bauschke 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 l969/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern Nr. 2 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y27/S/ ••.•.••.•••.. . /D/BAM 1969 - HvC 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RH 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene VerpackungsbauErt als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1969/4G1 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln l. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag ... 

~ 
Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

A·Y?V 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 



1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1970/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 4 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (B undesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind, 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y27/S/ •••••••••••••• /D/BAM 1970 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1970/4Gl 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 
<./" 

roe·~ 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

4.49-/' 
Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1971/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die I. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Kunststoffolie) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 5 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 
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5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y27/S/ •...•....•.•.• /D/BAM 1971 - HvC 
Herstellungs-
datum gern . Nr. 6.2 e), RH 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein , daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001) ""- Ve rkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
du rchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderun g gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1971/4G1 
vom 05 .1 0.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co . 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs e r teilt. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Die ser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 ) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag ....., 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~.4V 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1972/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 .1 987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862) . 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Pappe) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 7 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co . vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

4G/Y28/S/ ••..•.••.••• . . . /D/BAM 1972 - HvC 
Herstellungs-
datum gern . Nr. 6 .2 e), RH 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Ve r packungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 28 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 



den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1972/4G1 
vom 05 . 10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~.49-y/ 
Dipl.-Ing . (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1973/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Papppe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 8 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y28/S/ ............... /D/BAM 1973 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 28 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) "- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

q. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1973/4G1 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~.4V47 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 



1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1974/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf St'raßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 10 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für dfe Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y27 /S/ ••....•••.••.• /D/BAM 1974 - HvC 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackun&sbauart. 
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1974/4Gl 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERlAIFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

4.LJV 
Dipl.-lng. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1975/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BG81. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Gefäße aus Metall) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 11 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 



Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y37 /S/ .•...••.•••.••• /D/BAM 1975 - HvC 
Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1976/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s .. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs- Kiste aus Vollpappe 
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 36,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1975/4G1 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Beg1 er11ngsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

k.U~ 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 3 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ •••••••.•.•••.• /D/BAM 1976 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen ifuereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1976/4G1 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

t 49/ 
Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1977/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Kisten aus Pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern Nr. 9 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30 . 12 . 1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y26/S/ •...•..•.•.•.• /D/BAM 1977 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 26 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in die sem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die i~erwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1977/4G1 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~4~ 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 



1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1978/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr . 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 12 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G de r Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpack ungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y39/S/ •••.•.•••••••• /D/BAM 1978 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8,1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 39 kg nicht überschreiten, 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwach ung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befül1t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1978/4Gl 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungs rat 

1 . Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1979/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGB1. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862), 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 13 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 - " vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind, 
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5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y40/S/ •••.•••.••.•.. /D/BAM 1979 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RH 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 40 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als z~sammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1979/4G1 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag ~ 

~-~ 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1980/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 

1.3 

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 14 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 ( Boncesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y27 /S/ .............. /D/BAM 1980 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsb~art. 



8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ··Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1980/4G1 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prlifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1981/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. l entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 20.12 . 1982 

einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y26/S/ • • •••.••. • •• •• • /D/BAM 1981 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe Il oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 26 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
be·füllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1981/4G1 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag ~ 

~.u 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 
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1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1982/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12 .1 987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubart von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(S äcke aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart· muß den Baumustern Nr. 3 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 20.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -· vom 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5, Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zuge lassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y28/S/ •••••••••.••••• /D/BAM 1982 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8,2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 28 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
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sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10, Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1982/4Gl 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschl i e ßungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Au ftrag 

~.WO-/ 
Dr . P. Blümel 
Regierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1983/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12.1987 (BGB1. I, S.2862) . 

2. Antragsteller 

3 . 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Kunststoffolie) 



4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 4 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 20.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y28/S/ •.•.•.•...•. • •. /D/BAM 1983 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 28 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird dt~ zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 

9. 

10. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1983/4G1 
vom 05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

A.4V 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1984/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 2<. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3 . Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 1 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/pe der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 

5 . 

- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

8. 

4G/Y27/S/ •••••••••.•••• /D/BAM 1984 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1984/4G1 
vom 11.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1 . 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag ~ 

~ I ~.~ 
Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1985/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12 . 1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co . 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Vollpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern Nr. 15 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/pe der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den .. Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RH 001 -'' vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y*)/S/ .............. /D/BAM 1985 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 
Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze 
Zahl aufzurunden. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 32 kg für den Fuß und 53 kg für den Kopf 
der Baureihe nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gerräß llr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 ~ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 1985/4G1 
vom 14.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

A.U~ 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 



1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2059/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Kisten aus Pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 16 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/pe der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y33/S/ ••••••.•••..•• /D/BAM 2059 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 33 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammen~esetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2059/4Gl 
vom 30.11.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2115/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 1 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 09.12.1982 
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einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y*)/S/ .•• .•• . ••.••••. /D/BAM 2115 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 
Nr. 8 . 3 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze 
Zahl aufzurunden. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
s lnd . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 19 kg für den Fuß und 27 kg für den Kopf 
der Baureihe nicht überschreiten. 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"'- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2115/4G1 
vom 22.12.1983 und den Zulassungsschein-Nr. D/03 l967/4G1 vom 
05.10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10 .3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regier:ungsrat 

l. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

A.49Y 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2116/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) , vom 27. Juni 
1986 , (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21 .12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Elsenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co . 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 2 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/G der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 09.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fe rtigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu"\ 4G/Y*)/S/ •••••.••.•••.•• /D/BA11 2116 - HvC 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 
Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze 
Zahl aufzurunden. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 



8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 36 kg für den Fuß und 53 kg für den Kopf 
der Baureihe nicht überschreiten. 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S, 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2116/4G1 
vom 22.12.1983 und den Zulassungsschein-Nr. D/03 1968/4G1 vom 
05 .10.1983 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08 . 12 . 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

I~Auf~y-
Dipl.-Ing . (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2119/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 948-8 
3.3/6261 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 

(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Wilhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

Höchstzulässige Bruttomasse: 25,4 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

6 . 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 98 632 Vgab 90 vom 27.12.1982 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den .. Richtlinien für 
die .Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen - R!1 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

N 5M2/Y26/S/ •••••••••••••• /D/BAM 2119 Wi 
\.::._) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2119/5N1 
vom 03.01.1984 der Wilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 8erlln 45, den 08.03.1989 
Unter den Elchen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dlpl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2201/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 588 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Elsenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Elsenbahn-Gefahr
gutänd.erungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Knall AG 
Postfach 21 08 OS 
6700 Ludwigshafen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe und Innenverpackungen 
(Flaschen aus Glas). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 109/88 und im Antrag auf Erweiterung der Zulassung 
Nr. 2201 aufgeführten Prüfbedingungen vom 22.07.1988 sowie den 
im Prüfbericht Nr. 134 aufgeführten Spezifikationen der Wellpap
pe vom 16.06.1987 der Zewawell AG & Co. KG, 6800 Mannheim 81 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen di$ für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X35/S/ •••••••••••••• /D/BAM 2201 - ZWA-RH 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 35 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem. Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wir\:.sam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwelsbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/03 2201/4G1 vom 09.02.1984, dessen 1. Nachtrag vom 19.09.1986 
so~ie dessen 2. Nachtrag vom 08.04.1988 der Knall AG 
6700 Ludwlgshafen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein ~ird zu gegebener Zeit im "Amts-'und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

)\.Lß9-/ 
Dlpl.-Ing. (FH) M. Keßler 



1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2240/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln l 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Kisten aus Pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr. 17 entsprechen, die gemäß 
Bericht Ei/pe der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (B undesanzeiger Nr. l57a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5, Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl9/S/ •.••.•••.••.•. /D/BAM 2240 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 19 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2240/4Gl 
vom 06.04.1984 der Hubert von Carnap GmbH & Co. 5000 Köln l. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berl in 45, den 08.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

~.~?./ 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

l. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 224l/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 748 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderun~ gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefähr licher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln l 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr.6 entsprechen, die gemäß Be
richt Ei/pe der Hubert von Carnap GmbH & Co. vom 30.12.1982 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun-
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gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y*)/S/ •• •• •••• • .••••. /D/BA11 2241 - HvC 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RH 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweil ige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach Nr . 8.3 
einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze Zahl aufzu
runden. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,4 kg für den Fuß und 27 kg für den Kopf , 
der Baureihe nicht überschreiten. 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing (FH) M.Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 

1. 

Nr. D/03 2334/5Nl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 948-1 

3.3/6892 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Veror dnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962) . 

1. 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985 , 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen- Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I , S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wilhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3. Beschreibung der Bauart 

8.4 Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code),sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2241/4Gl 
vom 06.04.1984 der Hubert von Carnap GmbH & Co., 5000 Köln 1. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

62 

1000 Berlin 45, den 13.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Höchstzulässige Bruttomasse: 25,4 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100 226 Vgab 90 vom 27.01.1984 der Deutschen Bundes
bahn, Ver suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den ""Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen- RM 001 - ·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger N•r. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2/Y26/S/ ••• ••••• ••• ••• /D/BAM 2334 Wi 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 



8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2334/5Nl 
vom 13.07.1984 der Wilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 .4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

k~M4~. 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2445/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 576 
1.5/41 037 
3.3/7108 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 
5014 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel und einsetzbarem Sack 
aus Polyethylenfolie. 

Nennvolumina: 120 Liter und 140 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 006/84 und 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 006/84 vom 
10.07.1984 und 30.05.1988 der Siepe GmbH, TB Packmittelprüfung 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - R:1 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. !57a vom 21., August 1985) 
unterzogen worden sinde 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(-::\. 1A2/Xl23/S/ •.•••••.•••••• /D/BAM 2445 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

SI 

8. Auflagen über die Verwend ung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 128 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Vecwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 15.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

{i,l._,lllcv'"'-~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2485/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 948-7 
3.3/6970 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzOberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgut verordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858), 

l. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGB.l. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wilhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

Höchstzulässige Bruttomasse: 50,8 kg. 

4, Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100 347 Vgab 90 vom 07.03.1984 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung fUr Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien fUr 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (BundesanzeigerN~. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5, Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind, 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

C\ 5M2/Y51/S/ .............. /D/BAM 2485 Wi 
\.::__) Herstellungs-

datum gern, Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen Ober die Verwendung der Verpackungen 

8,1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen für ge-

64 

fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8,2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden·, 

8.3 Die Bruttomasse darf 50,8 kg nicht überschreiten, 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mUssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten PrOfanforderungen für Verpak
kurrgen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2485/5Nl 
vom 30.08.1984 der Wilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10,4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

1/i;Ls 
Dipl.-Ing. H, W. HUbner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2510/4Gl 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 693 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Ober die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Ober die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 .1987 (BGBl. I, S. 2858), 

l. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Ober die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22, Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2, Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I , S.2862). 



2. Antragsteller 

Otto Bock 
Orthopädische Industrie GmbH & Co. 

3408 Duderstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus dreiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Weißblech). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 83/5971-1 der Bayer AG, Zentrales Ingenieurwesen vom 
12.03.1984 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den '"Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y29/S/ ••••••••••••• /D/BAM 2510 - SEYFERT 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 28,7 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2510/4G1 
vom 10.10.1984 der Firma Otto Bock, Orthopädische Industrie 
GmbH & Co. in 3408 Duderstadt. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebene r Zeit im '"Amts- und 
Mitteilung.sblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prDfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.02.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

ImA~:~ 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

j\. Lu.{:?~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2511/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 692 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzOberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

3. 

Otto Bock 
Orthopädische Industrie GmbH & Co. 

3408 Duderstadt 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus dreiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Weißblech). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 83/5971-2 und Bericht Nr. 83/5971-3 der Bayer AG, Zentrales 
Ingenieurwesen vom 12.03.1984 einer Bauartprüfung vergleichbar 
mit den '"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfDllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dDrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfDllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y32/S/ .•••••••••••• /D/BAM 2511 - SEYFERT 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 
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8. Auflagen über die Verwendung der . Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 31,6 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die lfuerwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2492/4Gl 
vom 04.09.1984 und den Zulassungsschein-Nr. D/03 2511/4G1 vom 
10.10.1984 der Firma Otto Bock, Orthopädische Industrie GmbH & 
Co. in 3408 Duderstadt. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für ~aterialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.02 . 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Au?Ä~~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im;~fL:p9/ 
Dipl.-Ing , (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2548/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 948-5 
3.3/6648 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BG.Bl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862), 

2. Antragsteller 

Wilhelmstal Werke GmbH 
Postfach 10 07 22 
4019 Monheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

Höchstzulässige Bruttomasse: 30,4 kg. 

4, Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100 117 Vgab 90 vom 30.12.1983 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24, August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\ 5M2/Z31/S/ .............. /D/BAM 2548 Wi 
\V Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 



10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2548/5N1 
vom 12.10.1984 der Wilhelmstal Werke GmbH, Monheim. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 2806/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 587 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Bef6rderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Bef6rderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befdrderung gefährlicher Güter mit Eis~nbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Knoll AG 
Postfach 21 08 05 
6700 Ludwigshafen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flasche(n) aus Aluminium oder Glas, Sack aus Kunststoffolie). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 110/88 und im Antrag auf Erweiterung der Zulassung 
Nr. 2806 aufgeführten Prüfbedingungen vom 22.07.1988 sowie den 
im Prüfbericht Nr. 60/1985, 61/1985 und 62/1985 vom 18. und 
19.04.1985 aufgeführten Spezifikationen der Wellpappe der 
Zewawell AG & Co. KG, 6800 Mannheim 81 einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Bef6rderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RH 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X11/S/ ••••••••••.•.• /D/BAM 2806 - ZWA-RH 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RH 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 10,5 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll- · 
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Bef6rderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 70 2806/4G vom 30.12.1985 der Knoll AG, 6700 
Ludwigshafen . 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- ·und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~"L ß.. ~JY-/ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

67 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 2830/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40 533-1 

Gemäß Antrag der Röhm GmbH, 6100 Darmstadt 1, werden die "Anforde
rungen an die Bauart" Nr. 4 und die "Kennzeichnung" Nr. 7 wie folgt 
erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 166/1/85 vom 18.03.1985 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie, Darmstadt und Prüfbericht der 
Weltpappenfabrik GmbH Sausenheim betr. technologische Werte 
der Wellpappe einer BauartprUfung nach den ''Richtlinien flir die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpak
kungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RN 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl4/S/ •••••.•.•••.•.• /D/BAM 2830- WPS 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RN 001) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 70 2830/4G der Röhm GmbH, 6100 Darmstadt 1 vom 28.04.1986. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und Mitteilungs
blatt der Bund~sanstalt für Materialforschung und -prUfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAN) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

ltf.Ai_ fM-<_~..___,.-.. 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 2832/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40 535-1 

Gemäß Antrag der Röhm GmbH, 6100 Darmstadt 1, werden die "Anforde
rungen an die Bauart" Nr. 4 und die "Kennzeichnung" Nr. 7 wie folgt 
erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 164/1/85 und 165/1/85 vom 18.03.1985 der Forschungs
stelle des Verbandes der Wellpappen-Industrie, Darmstadt sowie 
Prüfberich~ der Weilpappenfabrik GmbH Sausenheim betr. technolo
gische Werte der Wellpappe einer Bauartprüfung nach den "Richt
linien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen- RN 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

7. Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar auch wie folgt zu kenn
zeichnen: 

4G/X*)/S/ ............... /D/BAM 2832- WPS 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RN 001) 

*): An dieser Stelle ist entsprechend ·der Baugröße die jeweili
ge Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 
8.3 einzusetzen, wobei auf die nächsthöhere ganze Zahl auf
gerundet wird. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 70 2B32/4G und 1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 70 2832/4G der Röhm GmbH, 6100 Darmstadt 1 vom 28.04.1986 
und 02.08.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und -prUfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAN) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2884/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1,5/42 415 
1.5/4D 466 

Gemäß Antrag der Fa. Detia-Freyberg GmbH, 6947 Laudenbach vom 
18.04.1988 wird die Kennzeichnung Nr. 7 wie folgt erweitert: 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

4G/X*)/S/ ............... /D/BAM 2684 - KW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RN 001) 

*): An dieser Stelle ist entsprechend der Baugrösse die jeweili
ge Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 
Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze 
Zahl aufzurunden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 70 2884/4G der Detia-Freyberg GmbH, 6947 Laudenbach vom 
06.08.1986. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr M~terialforschung und -prUfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 31.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAN) 



Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

/!:~ 
Dipl.-Ing. H, W. Hübner 
Oberregierungsrat 

3. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2980/1A2 

Aktenzeichen 1.5/42 571 
1.5/40 771 
1.5/42 070 
3.3/5343 

Gemäß Bericht Nr. XVIII/88 der ~auser-Werke GmbH, 5040 Brühl vom 
29.06.1988 wird die Kennzeichnung Nr. 7 und der Bereich Nr. 8.3 
wie folgt erweitert: 

7. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

CD 1A2/X70/S/ ......................... /D/BAM 1186 - M 
Herstellungsdatum gem. 
Nr. 6,2e) ~'1001 

8.3 Die Bruttomasse darf 70 kg mit einer Schüttdichte von 0,8 kg/Liter 
(Verpackungsgruppe I) bzw. 149 kg mit einer Schüttdichte von 
1,8 kg/Liter (Verpackungsgruppe II und III) nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 2980/1A2 der Mauser~Werke GmbH, 5040 Brühl vom 04.03.1987. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

lk4.v 
Dipl.-Ing. H, W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

. /Lv..,_t,~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3034/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 374 

1. Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S, 962), 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I Seite 1550): 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), 

2. Antragsteller 

ELIDA-GIBBS GmbH 
Postfach 12 61 
2150 Buxtehude 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe, in die Druckzerstäuberdosen 
eingsetzt sind, 

4. Anforderungen an die Bauart 

4. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 2284/1986 vom 26.06.1986, Nachtrag vom 15.09.1986 
und 2. Nachtrag vom 14,04.1987 der Beratungs- und Forschungs
stelle für Versandverpackung e. V., Harnburg einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - ~'1 001 -" vom 28, Juni 1985 (Bundes
anzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 38/8-1 vom 03.06.1988 der Technischen Abteilung, 
Zentrallabor, Europa Carton AG, 2000 Harnburg 70, einer Bauart
prlifung nach den "Richtlinien für die Bauartprlifung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen flir die Befö r derung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - ~'1 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. De r Hersteller muß gevährleisten , daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erftillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu Renn ze ich
nen: 

~\ .. 4G/Y4/S/ ...... .•. .•.. • . /D/BAX 3275 
~ Herst ell ungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), R~ 

E. C. A. 

001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III ve~endet werden . 

8.3 Die Bruttomasse darf 4,0 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mlissen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8,1,3 der fu'1 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt, 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen flir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind, 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10,3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 
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10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.06.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3155/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 467 
1.5/41 744 

Gemäß Bestätigung der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
19.10.1988 betreffend Übereinstimmung der Verpackungsbauart mit den 
Anforderungen der ICAQ-TI wird der Bereich Nr. 10 wie folgt erwei
tert: 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-~ode) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/BAM 3155/4G der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
11.01.1988. 

Diesem Zulass4ngsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3156/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 466 
1.5/41 743 

Gemäß Bestätigung der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
19.10.1988 betreffend Übereinstimmung der Verpackungsbauart mit den 
Anforderungen der ICAü-TI wird der Bereich Nr. 10 wie folgt erwei
tert: 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3156/4G der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
11.01.1988. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

~ 
Dipl . -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3157/4G 

für die Bauart einer Verpackung zu r Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 465 
1.5/41 742 

Gemäß Bestätigung der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
19 . 10.1988 betreffend Übereinstimmung der Verpackungsbauart mi t den 
Anforderungen der ICAO-TI wird der Bereich Nr. 10 wie folgt erwei
tert: 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gü t er . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/ BAM 3157/4G der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
11.01.1988. 

Diesem Zulassungssche i n liegt eine Rech t smittelbelehrung bei . 

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mit teilungsblatt der Bundesanstal t für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

tl~(.(.{.~~ 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3158/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 464 
1.5/41 741 

Gemäß Bestätigung der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
19.10.1988 betreffend Übereinstimmung der Verpackungsbauart mit den 
Anforderungen der ICAO-TI wird der Bereich Nr. 10 wie folgt erwei
tert: 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3158/4G der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
11.01.1988. 



Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3176/4G 

Aktenzeichen 1.5/42 468 
1.5/41 746 

Gemäß Bestätigung der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
19 . 10.1988 betreffend Übereinstimmung der Verpackungsbauart mit den 
Anforderungen der ICAO-T1 wird der Bereich Nr. 10 wie folgt erwei
tert: 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit oem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3176/4G der Fribad Cosmetics GmbH, 7570 Baden-Baden vom 
12.02.1988. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3177/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 038-1 
1.5/42 985-1 

Gemäß Prüfbericht Nr. 300688 vom 09.11.1988 der BASF AG, AWETA 
Thermoplaste, 6700 Ludwigshafen wird der Verwendungsbereich 
Nummer 8.3 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

"Die Dichte der Füllgüter beim Nachweis chemischer Verträglichkeit 
durch Zuordnung zum Prüffüllgut n-butylacetat/Netzmittellösung 
darf 1,00 g/cm' nicht überschreiten." 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3177/3Hl der Fa. Siebenhaar AG, CH-8634 Hombrechtikon ZH, 
vom 26.02.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. · 

1000 Berlin 45, den 06.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3178/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 038-2 
1.5/42 985-2 

Gemäß Prüfbericht Nr. 300688 vom 09.11.1988 der BASF AG, AWETA 
Thermoplaste, 6700 Ludwigshafen wird der Verwendungsbereich 
Nummer 8.3 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

"Die Dichte der Füllgüter beim Nachweis chemischer Verträglichkeit 
durch Zuordnung zum Prüffüllgut n-butylacetat/Netzmittellösung 
darf 1,00 g/cm' nicht überschreiten." 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3178/3Hl der Fa. Siebenhaar AG, CH-8634 Hombrechtikon ZH, 
vom 26.02.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

tL 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

i~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASS·ur\Jcs~CHEIN 
Nr. D/BAM 3 203/ 1HZ 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 648 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBl. I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S61 in der Fassung 
der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

En tsorbis Gml:il 
Steinknappen 162 

4330 Mühlheim a. d. Ruhr 1 
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3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 60 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 105 720, Vgab 40 vom 07.03.1988 und 1. Nachtrag 
vom 02 .1 2.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden/11., Abteilung für Mechanik und Fachhygienischem Gutachten 
vom 29.02.1988 zur Keimdichtheit und Desinfizierbarkeit des In
stituts für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle, 
6300 Gießen, einer Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme 
Nr. S61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 1H2/Y22/S/ .............. /D/BAM 3203 - PDM 
Herstellungs-
datum gern. Rn 3512e), GGVS 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: ""Höchstzulässiges Füllgewicht 19,6 kg··. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f äh r 11 ehe Güter ver-wendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriftender GGVS, Ausnahme Nr. S 61 solche Verpackungen ztr
lässig sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
& ruppe I I oder I II verwendet werden. 

8.3 Die Brut tomasse darf 22 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgü ter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4-

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung de r Fertigung von Verpackungen zur Beforderung gefährli
c her Güter (TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen üb er die Verwendung der Ve,rpackungen dem
j enigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

1 0.1 Diese Zulassung wird unter demVorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 3203/1H2 
vom 28.04.1988 der Entsorbis GmbH, Steinknappen 162, 
4330 Mühlheim a. d. Ruhr 1. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 27.02.1989 
Un ter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgu tumschl ießu ngen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Nr. D/BAM 3204/1H2 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

=~~ 
In g. M. Ba uschke 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 649 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Ge fahrgu tausnahmeverordnung vorn 25. September 1985 
(BGBl. I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S61 in der Fassung 
der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vorn 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

En tsorbis GmbH 
Steinknappen 162 

4330 Mühlheim a. d. Ruh r 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 105 720, Vgab 40 vom 07.03.1988 und 1. Nachtrag 
vom 02.12.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden/W., Abteilung für Mechanik und Fachhygienischem Gutachten 
vom 29.02.1988 zur Keimdichtheit und Desinfizierbarkeit des In
stituts für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle, 
6300 Gießen, einer Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme 
Nr. S61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 1H2/Y11/S/ ........ ... ... /D/BAM 3204- PDM 
Herstellungs-
datum gern. Rn 3512e), GGVS 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: .. Höchstzulässiges Füllgewicht 9,6 kg ... 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriftender GGVS, Ausnahme Nr. S 61, solche. Verpackungen . ztt
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf füll
güter entsprechen. 



8.4 -

8.5-

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muB nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) ••- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeruh rt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befiillt, bekannt sind. 

l 0. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 3204/lH2 
vom 28.04.1988 der Entsorbis Gmttl, Steinknappen 162, 
4 330 Müh lheim a. d. Ruhr l. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27.02.1989 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (B AM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgut ums chl ießu ngen 

Im Auftrag 

I/tL 
Dipl.-Ing. H. \1. Hübner 
Oberregierungsrat 

l. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

In g. M. Ba uschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3243/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 448 
1.5/42 448-l 
1.5/42 452 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 198/88 und 199/88 vom 31.03.1988 sowie 547/l/88 vorn 
09.12.1988 der Forschungsstelle des Verbandes der Wellpappen
Industrie e. V., Darmstadt einer Bauartprüfung nach den "Richt
linien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vorn 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart sederimäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft· und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y3/S / .............. , /D/BAM 3243 - HKM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr, D/BAM 3243/4G der Byk Gulden Lomberg GmbH vom 29.06,1988, 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3335/1Al 

für die Bauart einer Veroackun~ zur Beförderun~ 
~efährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 359 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderun~ ~efährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahr~utverordnun~ See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnun~ über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung ~efährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahr~utverordnung Straße - GGVS ), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S, 1550), ~eändert durch die 1. Straßen-Gefahr~ut
änderungsverordnun~ vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnun~ über die innerstaatliche und ~renz
überschreitende Beförderun~ ~efährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE} vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), ~eändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 16 20 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, wahlweise mit Well
eder Rollsicken - auch in containergerechter Ausführun~. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die ~emäß Bericht
Nr. IV /87 vom 19.03.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 
bzw, Bericht Nr.l05 082 Vgab 51 vom 08.09.1987 und 1, Nachtrag 
zum Bericht Nr. lOS 082 V~ab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilun~ für Mechanik, 
4950 Minden einer Bauartorüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartorüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Veroackun
~en für die Beförderun~ gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
.:. Rl1 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~, daß die Anforderun~en nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Veroackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen serienmäßig 
geferti~t werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Veroackungen die für die Bauart festge
legten Anforderun~en erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig geferti~ten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lA1/Xl.S/250/ .... , ....... /D/BAM 876 - M 
Herstellungs-
datum ~em. Nr. 6.2 e), RM 001) 
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8. Aufla2en über die Verwendun~ der Veroackun2en 

8.1 Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßi~ ~eferti~ten und 
entsorechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Veroackun~en dürfen für ~e
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahr~utVSee/GGVS/GGVE solche Veroackun~en zu
lässi'l sind. 

8.2 Die Veroackun2en dürfen für ~efährliche GUter der Veroackungs
gruooe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füll~üter darf 1,5 11/cm3 (Veroackun2s~ruooe I) 
bzw. 2,3 ~/cm3 (Veroackun~s~ruooe II), 3,4 ~/cm3 (Veroackun~~s
~ruooe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Damofdruck der den Prüffüll~ütern bezü~lich 
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll~üter darf 
die entsorechende, durch den Prüfbericht ~emäß Nr. 4 nach2e
wiesene Leistun11sfähi2keit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Damofdruck des Füll~utes olus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 -

8.6 Die Überwachun2 der Ferti~un2 von Veroackun~en nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Ferti~ung von Veroackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt fleft 16, 1987, s. 562, 
durch~eführt werden. 

9. Der in Nr. 2 ~enannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Aufla11en über die Verwendun11 der Veroackun11en dem
jeniS~en, der die Veroackun~en für Gefahr'lut erstmali~ einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonsti2es 

10.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Emofehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun11en für Veroackungen 
zur Beförderun!l gefährlicher Güter. 

10.2 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassun~sschein-Nr. 
D/03 874/1A1 vom 16.07.1981, den Zulassun!lsschein-Nr. 0/03 876/ 
lAl vom 16.07.1981, den Zulassun~sschein-Nr. 0/03 941 /1A1 vom 
02.11.1981 sowie den Zulassun~sschein-Nr. D/03 983/1A1 vom 
05.02.1982 der Fa. Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl. 

10.3 Diese Zulassun~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti~en 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassun~sschein lie~t eine Rechtsmittelbelehrun~ bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05. Dezember 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 

(

Verpackungen 

Im Auftrag 

~.4Y 
Dipl.-Ing. (F1l) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3336/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 360 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGB1. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 16 20 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, wahlweise mit Well
oder Rollsicken - auch in containergerechter Ausführung. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht
Nr. V/87 vom 19.03.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 
bzw. Bericht Nr.l05 082 Vgab 51 vom 08.09.1987 und 1. Nachtrag 
zum Bericht Nr . 105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik, 
4950 Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mi t Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1AJ/Xl.5/350/ •••••••••••• /D/BAM 875- M 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,5 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2, 3 g/cm3 

( Verpackungsgruppe II), 3,4 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich 
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf 
die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachge
wiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 230 kPa nicht überschreiten. 

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 



9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
D/03 732/lAl vom 08.09.1980, den Zulassungsschein-Nr. D/03 920/ 
lAl vom 28.09.1981, sowie den Zulassungsschein-Nr. D/03 875/1Al 
vom 16.07.1981 der Fa. Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 05. Dezember 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

D~:-~;(. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3340/4Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 859 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Fa. E. Merck 
Postfach 41 19 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Schaumstoff, mit Innenverpackung 
(Flasche aus Glas) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 2-4H1 vom 01.12.88 der Fa. E. Merck, 6100 Darmstadt 1, 
einer Bauartprüfung nach den '"Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4H1/X5/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3340- Grimm 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

g, Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 4,6 kg (Verpackungsgruppe I) sowie 5,7 kg 
(Verpackungsgruppen II und III) nicht überschreiten. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)'"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7-

8.8 -

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAü-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3341/4Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 860 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vorn 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Fa. E. Merck 
Postfach 41 19 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Schaumstoff, mit Innenverpackung 
(Flasche aus Glas) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe-
richt Nr. l-4H1 vorn 01.12.88 der Firma E. Merck, 6100 Darmstadt 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4H1/X2/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3341 - Grimm 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 2,0 kg (Verpackungsgruppe I) sowie 2,5 kg 
(Verpackungsgruppen II und III) nicht überschreiten. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart ~ls zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen al~ in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli-
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eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 -

8.8 -

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Ve~packungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3342/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 635 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Europa Garton AG 
Spitaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Polyethylenfolie). 
Bruttornasse: 35 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 303/88 vom 10 . 05 . 1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vorn 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X35/S/ •..••••••••.•• /D/BAM 3342 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

E.C.A. 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 35 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4-

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seever
kehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3343/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 608 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 

1.3 

(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Braun AG 
Postfach 11 20 
6242 Kronberg im Taunus 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Faltschachteln aus einwelliger Wellpappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht-Nr. 2547/88 vom 07.07.1988 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., Harnburg
Bergedorf einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpak
kungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 

101:1"' .. T'I,.,n . .,.n"Pn worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

8. 

4G/Yl4/S/ •••.•••••••••• /D/BAM 3343 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

WPM 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 

. sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli-
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eher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpak
kurrgen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERlAIFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

i~•{!",,~c~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3344/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 636 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Europa Carton AG 
Spitaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Polyethylenfolie). 
Bruttomasse: 70 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 304/88 vom 10.05.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X70/S/ ............. . /D/BAM 3344 E.C.A. 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 70 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie .die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Üb e rwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seever
kehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

~ 
Dipl.-lng. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3345/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 637 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Europa Garton AG 
Spitaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Polyethylenfolie). 
Bruttomasse: 115 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 305/88 vom 10.05.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Xll5/S/ .••••••••••••• /D/BAM 3345 E.G.A. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 115 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa-

chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seever
kehr (IMDG-Gode) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

!Iu~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3346/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 638 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Europa Garton AG 
Spitaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Polyethylenfolie). 
Bruttomasse: 110 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 306/88 vom 10.05.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X110/S/ .••••••••••••• /D/BAM 3346 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

E.C.A. 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 110 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpac.kungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seever
kehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAD-TI) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin." (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

1/t.~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

/tt.(,t-\.. ~»>vv~ 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3347/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen i.5/42 639 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Europa Garton AG 
Spitaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Polyethylenfolie). 
Bruttomasse: 85 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 307/88 vom 10.05.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X85/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3347 E.C.A. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 85 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 



8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ·~echnischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seever
kehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

lß~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3348/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 640 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Europa Carton AG 
Spitaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Polyethylenfolie). 
Bruttomasse: 35 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 308/88 vom 10.05.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 " vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X35/S/ ••••..••.•..•. /D/BAM 3348 E.C.A. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 35 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seever
kehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3349/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 656 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappenwerk Bruchsal GmbH & Co. 
Postfach 26 20 
7520 Bruchsal 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 383/88 vom 14.07.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - Rl1 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X15/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3349 WWB 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), Rl1 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 15 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 00 1)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 
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9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
_für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM ) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3350/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 657 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (8GB1. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappenwerk Bruchsal GmbH & Co. 
Postfach 26 20 
7520 Bruchsal 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 384/88 vom 14.07.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X50/S/ ••••••••••••.• /D/BAM 3350 WWB 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.~ Die Bruttomasse darf 50 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
.l----\..-,...,:':a ....... ,, • .,.,.....ta.., 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~---43 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3351/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 650 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Abbott GmbH 
Diagnostika 
Max-Planck-Ring 
6200 Wiesbaden-Delkenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

5. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen und Röhrchen aus Kunststoff) 
Bruttomasse: 3,0 kg 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 385/88 vom 14.07.1988 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt einer Bauartprüfung 
nach den '"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X3/S/ ••••••••••• •••• /0/BAM 3351- HS2 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, Il oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 3,0 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
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den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag~~ Im Auftrag 

itv-:t.."'~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3352/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 651 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Abbott GmbH 
Diagnostika 
Max-Planck-Ring 
6200 Wiesbaden-Delkenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen und Röhrchen aus Kunststoff, in Trockeneis stehend) 

Bruttomasse: 8,1 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 386/88 vom 14.07.1988 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt einer Bauartprüfung 
nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 

der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
Zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind, 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\ 4G/X9/S/ ••••••••••..••• /D/BAM 3352 - HS2 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 8,1 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung·der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAü-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3353/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 652 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Abbott GmbH 
Diagnostika 
Max-Planck-Ring 
6200 Wiesbaden-Delkenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen und Röhrchen aus Kunststoff) 

Bruttomasse: 0,9 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den oaumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 387/88 vom 14.07.1988 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt einer Bauartprüfung 
nach den '"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu'\ 4G/Xl/S/ •••••••••••.•.• /D/BAM 3353 - HS2 
\.::.) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 0,9 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

[u.,u,...._~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3354/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 653 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die I. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Abbott GmbH 
Diagnostika 
Max-Planck-Ring 
6200 Wiesbaden-Delkenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen und Röhrchen aus Kunststoff) 

Bruttomasse: 4,1 kg 
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4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 388/88 vom 14.07.1988 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt einer Bauartprüfung 
nach den '"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/X5/S/ •.•.••...••.••. /D/BAM 3354- HS2 
\::._) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Bruttomasse darf 4,1 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüt er müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8 .5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendett muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 15.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFCRSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3355/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 654 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE ) vom 22. Juli 1985 
(BGßl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Abbott GmbH 
Diagnostika 
Max-Planck-Ring 
6200 Wiesbaden-Delkenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Kis te aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen und Röhrchen aus Kunststoff) 

Bruttomasse: 4,5 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 389/88 vom 14.07.1988 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt einer Bauartprüfung 
nach den ""Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/X5/S/ •••••••••••••• • /D/BAM 3355- HS2 
\..::_) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 



8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verw~ndet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 4,5 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwelsbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.12.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3356/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 870 

1. Rechtsgrundlagen 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 28. September 1985 
(BGBl I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61, in der Fas
sung der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

Sulo Eisenwerk 
Streuher & Lohmann GmbH & Co. KG 
Postfach 26 44 
4900 Herford 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 106 460 vom 26.08.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver-

suchsanstalt Minden, Abteilung Mechanik, Vgab 40, 4950 Hinden 
und Fachhygienischem Gutachten vom 12.02.1986 des Instituts für 
Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle (IKI), 6203 Lieh, 
einer Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 unter-

-.t ... .-1 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 1H2/Yl7/S/ •••.••••.••••• /D/BAM 3356- SL 
Herstellungs-
datum gern. Rn 3512 e), GGVS 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 15,7 kg. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung, Ausnahme 
Nr. S 61, solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 17 kg nicht überschreiten. 

8.4 -

8.5 -

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlln 45, den 03.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3356/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 870 

Gemäß Schreiben krause/kol vom 13.01.1989 werden die Anforderungen 
an die Bauart Nr. 4 des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 106 460 vom 26.08.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsan
stalt Minden, Abteilung Mechanik, Vgab 40, 4950 Hinden (Westf.) und 
Fachhygienischem Gutachten vom 09.12.1987 des Instituts für Kran
kenhaushygiene und Infektionskontrolle (IKI), 6203 Lieh, einer 
Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3356/1H2 der Firma SULO Eisenwerk Streuher & Lohmann 
GmbH & Co. KG, 4900 Herford vom 03.01.1989. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nach trag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3357/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 871 

1. Rechtsgrundlagen 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 28. September 1985 
(BGBl I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61, in der Fas
sung der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

Sulo Eisenwerk 
Streuher & Lohmann GmbH & Co. KG 
Postfach 26 44 
4900 Herford 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 106 620 vom 26.09 . 1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung Mechanik, Vgab 40, 4950 Hinden 
und Fachhygienischem Gutachten vom 12.02.1986 des Instituts für 
Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle (IKI), 6203 Lieh, 
einer Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 unter
zogen worden sind. 

5. Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 1H2/Yl2/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3357 - SL 
Herstellungs-
datum gern. Rn 3512 e), GGVS 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 10,9 kg. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung, Ausnahme 
Nr. S 61, solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 12 kg nicht überschreiten. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 03.01.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

~~'2-~ 
Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3357/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 871 

Gemäß Schreiben krause/kol vom 13.01.1989 werden die Anforderungen 
an die Bauart Nr. 4 des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 106 620 vom 26.09.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsan
stalt Minden, Abteilung Mechanik, Vgab 40, 4950 Hinden (Westf.) und 
Fachhygienischem Gutachten vom 09.12.1987 des Instituts für Kran-



kenhaushygiene und Infektionskontrolle (IKI), 6203 Lieh, einer 
Bauartprüfung nach Nr. 2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3357/1H2 der Firma SULO Eisenwerk Streuher & Lohmann 
GmbH & Co. KG, 4900 Herford vom 03.01.1989. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.03.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefah r gutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3265/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 599 

1. Rechts~rundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
~renzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn- Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co 
Postfach ll 60 
4540 Leugerich 

3. Beschreibung der Bauar t 

Sack aus Kunststoffgewebe, wasserdicht 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Laborato
riumsberichc Nr . G88 220 vom 16.09.1988 der Bischof +Klein GmbH 
& Co, 4540 Lenger ich, einer Bauartprüfung entsp rechend den 
"Richtlinien für die Bauartorüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Veruackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - Re'! 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. Au~ust 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 5H3/X26/S/ ••..•.•..•...•. /D/BAM 3265 B + K 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III ve·rwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,5 kg nicht, die Schüttdichte 0,7 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Die ohysikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigun~ von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt ~erden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der dLe Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs er·teilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14.10.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3266/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42471 
3.3/3824 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderun~ ~efährlicher Güte r auf Straßen 
(Gefahrgutvero rdnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnun~ vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übe rschreitende Beförderun~ gefährlicher Güte r mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antra3steller 

Lauterherger Verpackun~s GmbH 
Postfach 420 
3422 Bad Lauterberg 

3. Beschreibun~ der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichabnehmbarem Deckel. 
Containergerechte Ausführung, wahlweise mit Wellsicken 
oder Rollsicken . 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforder-ungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ~emäß Bericht 
Nr. 96 208 Vgab 51 vom 26.05.1981 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. lOS 082 vom 
13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilun~ für Mechanik einer Bauartprüfung nach den ''Richtlin ien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Ve rpackungen für die Beförderun~ gefährlicher Güter mit See 
schiffen- RN 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen wor den sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~. daß die Anforderunge-n n.ich Nummer. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigun~ von Veroackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Veroackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kun~en sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

()
lAl/X/250/ .••••••••••••.. /0/BAM 

Herstellun~s-

datum ~em. ~r. 6.2 e), 

897 LB 

RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
ents?rechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässi~ sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruooe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I), 
bzw. 1,8 g/cm3 (Veroackungsgruope II), 1,8 g/cm' Verpak
kungsgruope III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Damofdruck des Füllgutes olus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die ÜbeNa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft !6 , 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Ve rwen dung der Veroackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10~1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Na tio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassun~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbe lehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassung s s chein wird zu ge~ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-pr~fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

· lÜOO Bedin 45, den 26.10.I988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachg ruppe l.S 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-In~. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3267/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen l.S/42472 
3.3/3825 

l . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die !. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Ve rordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - .GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Postfach 420 
3422 Bad Lauterberg 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichabnehmbarem Deckel. 
Containergerechte Ausführung, wahlweise mit Weilsicken 
oder Rollsicken. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Ber i cht 
Nr. 96 210 Vgab 51 vom 26 . 05.198! und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. lOS 082 vom 
13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 



für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - Rli 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Veroackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Ken nzeichnung 

Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig ~efertigten Veroak
kun gen sind dauerhaft und ~ut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CDlAl/X/250/ ••••••••••••••• / D/BAM 
Herstellun~s-

datum gern. Nr. 6.2 e), 

898 LB 

RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dlirfen für ~e
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm ' (Verpackungsgruppe I), 
bzw. 1,8 g/cm3 (Veroackungsgruope II), 2,7 g/cm' Ver pak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Ges amtübe rdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial -· 
druck evtl . vorhandener Gase vermindert um 100 k?a) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Über~achung der Fertigung von Verpackungen nach dlescr 
Baua rt muß nach den "T~chnischen Richtlinien für die Übert.·a
chung der Fe r tigung von Ve rpackungen zur Beförderung gefährll-· 
ehe r Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 56 2, 
durchgeführt werden . 

9 . Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der di e Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, 'den 26.10.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auft rag 

Dipl. -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr . D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 3268/lAl 

für die Bauart e iner Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 474 
3 . 3/6037 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.J Nr . 5 der Veror dnung über die innerstaatliche und 
~renzüberschreitende Beförderun~ gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahr~utverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBL I S. 1550) , geä ndert durch die l. Straßen- Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 .198 7 (BGB1 . I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung ~efährl icher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Ge fahr
gutänderungs vero r dnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862) . 

2 . Antragsteller 

Lauterber~er Verpackungs GmbH 
Postfach 420 
3422 Bad Lauterberg 

) . Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel. 
Containergerechte Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder 
Rollsicken 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anf0rderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 98 510 Vgab 51 vom 08.12.1982 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. lOS 082 
vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für di e Bauartprüf ung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für di e Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 00 1 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Ferti~ung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun~ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ ............ .. . /D/BAM 1703 - LB 
Hers te llungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennze ichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
s chriften der Ge f ahrgutVSee / GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
l ässig sind . 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gru ppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Di e Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' ( Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8g/cm3 (Verpackungsgruppe II) , 2,7 g/cm' «erpackungs
gruppe III) nicht überschreiten . 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl . vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ··Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen ( UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts-, und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. Oktober 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

4w..~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3269/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 473 
3.3/5448 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GCVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert du•ch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Postfach 420 
3422 Bad Lauterberg 

3. Beschreibung der Bauart 
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Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel. 
Containergerechte Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder 
Rollsicken. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht
Nr. 97 891 Vgab 51 vom 14.07.1982 und Bericht Nr. lOS 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. · lOS 082 
vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit S~e
sch.Lffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, ~aß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigun~ von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •.•••• • •••••••• /D / BAM 1420- LB 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie· nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruope I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der FUllgüter darf 1,2 g/cm' (Veroackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/ cm' (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partia l
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Emofehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten PrUfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amt ~ - und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. Oktober 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. o. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3270/1A1 

für dte Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/42 470 
3.3/3758 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Ge fahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. J uli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen- Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 .1 987 (BGB1. I, S. 2858) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderun~ ~efährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Postfach 420 
3422 Bad Lau terbe rg 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel. 
Containergerechte Ausführung~ wahlweise mit Weilsicken oder 
Rollsicken. 
Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Berichc
Nr. 95 938 Vgab 51 vom 03.04.1981 und Bericht Nr. lOS 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. lOS 082 
vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung nach den ""Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schUfen- Ra 001 -'" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157~ 

vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen serienmäßig 
gefertigt werden~ Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackunge n die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kun~en sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ ••• •••• • •••••• • /D/BAH 896- LB 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RH 001) 

8. Auflagen über die VerWendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 ~•kennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der FüllgUter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruope II), 2,7 g/cm' (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Damofdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase verminde rt um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Ri chtlinien für die Überua
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 0 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderun~en für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassun~sschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prlifun~. Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. Oktober 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG ( BAH) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutums chließungen 

Im Auftrag 

Diol.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZU LASSUNGSSCHElN 
Nr. D/BAM 3271/lAl 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 469 
3.3/3757 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahr~utverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1 .2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährliche r Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Lauterherger Veroackungs GmbH 
Postfach 420 
3422 Bad Lauterberg 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel. 
Containergerechte Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder 
Rollsicken. 
Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht
Nr. 95 937 Vgab 51 vom 03.04.!981 und Bericht Nr. lOS 082 
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Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 
vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartorüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Veroackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - R.'1 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a 
vom 24. August 1985) unterzogen '-'Orden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig ge fertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen s ind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD lAl/X/250/ .••••••.••••••• /D/BAM 895 - LB 
Herstel lungs -
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflage n über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zu~e1assenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
scrrriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solcrre Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche G~ter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der F~llgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm 3 (Verpackungs
gruppe III) nicrrt übe rschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des F~llgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 'C 
darf 170 kPa nicht überschreiten . 

8.5 Die Über~achung der Fertigun~ von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die ÜbePJa
chung der Fertigung von Veroackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen, der die Verpackungen f~r Gefahrgut erstmalig 
einsetzt/bef~llt, bekannt sind. 

lO. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Emofehlungen der Vereinten Natio~ 
nen (UN) festgelegten Pr~fanforderungen f~r Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher G~ter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. Oktober 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~~t..v 
Diol.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr . D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3272/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 255 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § .5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahr~utverordnun~ Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), ~eändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderun~sverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Soltaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwell iger Welloaooe mi t Innenverpackungen 
(Schachteln aus Vo1lpaope) 
Bru ttomasse : 19 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 225/7 vom 20.01 . 1988 der Europa Garton AG, 
2000 Harnburg 70 einer Bauartprüfung nach den ~Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeige r Nr. l5 7a vom 24 . 
August 1985) unte rzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer·4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Yl9/S/ ......... ... ... /D/BAM 3272 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

E.C.A. 

8. Auflagen über die Verwendung d.er Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 19 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet , muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Veroackungsbauart. 



8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonsti ges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lun~en der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.10.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORS CHUNG L~ -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Ge fahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

lh.~ 
Di ol. -Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3273/4G 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 298 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , (BGB1 . I S. 962). 

1 .2 § 9 Abs . 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 1. ·straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, s . 2858). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, S.2862). 

2. Ant ragsteller 

DEGESCH GmbH 
Postfach 61 02 07 
6000 Frankfurt 61 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Weißblech). 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 701/87 vom 26 . 11.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför-

derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigun3 von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

~4G/X27/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3273 
'\V Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

WEBI 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Veroackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Veroackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, !I oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 26,2 kg nicht überschreiten. 

Die phvsikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu ges;ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.10.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruooe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3274/4G 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 318 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung ~efährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahr~utverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderun~sverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und ~renz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

DEGESCH GmbH 
Postfach 61 02 07 
6000 Frankfurt 61 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Welloaooe mit Innenveroackungen 
(Dosen aus Weißblech). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 454/87 vom 17.08.1987 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Welloaooen-Industrie e. v., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - Rt1 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Ferti~un~ von Verpackun~en 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun~ 

Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~nu 4G/X23/S/ •••••••••••••••/D/BAM 3274 
~ Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

WEBI 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 22,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
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sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ··Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.10.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3275/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 431 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnun~ über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

ELIDA GIBBS GmbH 
Alter Postweg 25 
2150 Buxtehude 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 38/8-l vom 03.06.1988 der Technischen Abteilung, 
Zentrallabor, Europa Carton AG, 2000 Harnburg 70, einer Bauart-



prüfun~ nach den "Richtlinien filr die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Veroackungen für die Beförderung 
gefährÜcher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\n 4G/Y4/S I ....••.•....... /D/BAM 327 5 
~) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), &~ 

E.C.A. 

001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Veroackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Veroackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Veroackungen dürfen für gefährliche Güter der Veroackungs
gruooe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 3,6 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001 )" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Veroackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seever
kehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Veroackungen zur Beförderung gefährlicher Gü
ter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.10.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruope 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3276/3Hl 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 939 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderun~ gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 

l.3 

(BGBl. I S. 1550), geändert durch di~ 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung ~efährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 1620 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderungen an die ßauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. XVII/87 vom 07.07.1987 der Mauser-Werke GmbH, Abtei
lung VVB, 5040 Brühl, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnun~ von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Veroackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 3Hl/Xl.3/250/ •••••••••••••••• /D/BAM 
\_V Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 

2297 - M 

001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 

8.1 Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/cm3 (Veroackungsgruope I) 
bzw. 1,8 g/cm3 (Verpackungsgruooe II), 1,8 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesenen Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 
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Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen 
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut 

Wasser 1,0 g/cm' (rechnerisch 1,8 g/cm') 

nicht überschreiten~ 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55" C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chun~ der Ferti~un~ von Verpackunge n zur Beförderung ~efährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8.6 Die Werkstoffe dieser VerPackungsbauart dürfen durch die 
Füll~üter nicht stärker geschädigt werden, als durch das 
folgende Prüffüllgut: Wasser. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik 
~eführt werden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die VerPackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonsti~es 

10.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den St r ·aßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh lungen der Verein t en 
Nationen (UN) fest~elegten Prüfanforderungen für Ve rpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu ge~ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fach~ruppe 1.5 
Gefahrgutumschließun~en 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~'"L 
DiPl.-In~. H. W. Hübner 
Oberre~ierun~srat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3277/lAl 

für die Bauart einer Verpackun~ zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 721 
3.3/5435 

1. Rechtsgrundla~en 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahr~utverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGB1. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21 . 12 . 1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die inner.s taatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mlt Eisenbahnen 
(Gefahr~utverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 
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2. Antragsteller 

Van Leer VerPackungen GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Hamburg 93 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weltsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Bericht 
Nr. 97 667 Vgab 51 vom 04.06.1982 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 
vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden , 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzei~er Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Veroackun~en 

Nach der zu~elassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßi~ 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun~ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 2086 VL 
Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 gekennzeichneten Veroackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55" C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Ferti~ung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die VerPackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Veroackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jed~rzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 



1000 Berlin 45, den 01. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~~ 
DiPl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberre~ierun~srat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3278/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 721 
1.5/40 715 
3.3/3617 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
~renzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahro;utverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Hamburg 93 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 5. und 6. 
Nachtrag zum Bericht Nr. 85 387 Vgab Sa-2 vom 13.12.1974 und 
29.01.1980 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 
1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 vom 13.04.1988 der Deutschen 
Bundesbahn; Versuchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien 
für die BauartPrüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GUter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

S. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten VerPackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 845 VL 
Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der FüllgUter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 o;/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55" C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein lie~t eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3279/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1. Rechts~rundla~en 

Aktenzeichen 1.5/42 721 
l. 5/40 466 
3.3/3622 
3.3/7052 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen·-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 
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2. Antragsteller 

Van Leer Veroackungen GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Harnburg 93 

3. Beschreibun~ der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Container~erechte 
Ausführun~. wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 

Nennvolumen: 216.5 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 95 182 Vgab 51 vom 30.09.1980, 1. Nachtrag zum Bericht 
95 182 vom 16.04.1984 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 
08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 vom 
13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar mit 
bzw.nach - den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassun~ 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Veroackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßi~ gefertigten Veroackungen die für die Bauart festge
legten Anforderun~en erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig ~efertigten Verpak
kun~en sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 850 VL 
Herstellungs-

datum ~em. Nr . 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Veroackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm 3 (VerpackungsgrupPe I) 
bzw. 1,8 g/cm3 (Veroackun~sgruooe II), 2, 7 g/cm3 (Verpackungs
gruooe IIT) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Damofdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55• C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsPricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassun~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

100 

1000 Berlin 45, den 01. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberre~ierungsrat 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3280/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 721 
1. 5/40 465 
3.3/3621 

1. Re chtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
lq86, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. 

3. 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Harnburg 93 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 95 181 Vgab 51 vom 30.09.1980, 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 95 181 vom 18.12.1984 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 
08.09. 1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 vom 
13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilun~ für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar mit 
bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnun~ von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - IU1 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kun~en sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 849 VL 
Herstellungs-

datum gern. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 



8. Aufla~en über die Verwendun~ der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ ~efertigten und 
entsprechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Verpackun~en dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die VerPackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruooe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der FUll~üter darf 1,2 ~/cm' (Verpackun~s~ruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55" C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)'. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackun~en 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassun~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

/h;A.. 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3281/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 721 
1.5/40 655 
3.3/3620 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnun~ über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnun~ Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderun~sverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Van Leer Veroackungen GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Hamburg 93 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 95 180 Vgab 51 vom 30.09.1980, 2.und 3. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 95 180 vom 03.08.1983 und 20.03.1985 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 
vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar mit 
bzw.nach den "Richtlinien für die Ba .wrtorüftJng und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Veroackungen für die Beförderun~ ge
fährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. Au~ust 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zu~elassen. 

6. Ferti~un~ von Veroackun~en 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen serienmäßig 
~eferti~t werden. Der Hersteller muß ~ewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ .............. /D/BAM 848 VL 
Herstellun~s-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Veroackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Veroackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackun~s
grupoe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der FüllgUter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruooe I) 
bzw. 1,8 ~/cm' (VerPackungs~ruope ll), 2, 7 g/cm' (Verpackungs
gruooe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55" C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von VerPackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001 ) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 ~enannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackun~en dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlun~en der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fUr Veroackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 01. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefah r gu tumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auf trag Im Auftrag 

Dipl.-In~. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3282/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 721 
1.5/42 092 
3.3/5443 

1. Rechts~rundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderun~ gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzüberschreitende Beförderung ~efährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahr~utverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
ände rungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnun~ über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862) . 

2. Ant rags teller 

Van Leer Veroackun~en GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Harnburg 93 

3 . Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet . 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4 . Anforderungen an di e Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Bericht 
Nr. 97 568 Vgab 51 vom 28.05.1982, 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 97 568 vom 31.07.1987 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09 . 1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr . 105 082 vom 
13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar mit 
bzw . nach den "'Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung ge
fährlicher Güter mit Seeschiffen - R.'! 001 -" vom 28 . Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5 . Zulassung 

6. 

7. 
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Die unter Nr. 3 beschriebene pauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

Ferti~ung von Verpackun~en 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackun~en serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnun~ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 1561 VL 
Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e) .• RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der VerPackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ~e
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruope I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm3 (VerPackungsgruooe I) 
bzw. 1,8 ~/cm 3 (Verpackungsgruppe II), 1,8 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55" C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Veroackun~en zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Aufla~en über die Verwendung der Veroackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonsti~es 

10.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Na t ionen (UN) festgelegten Prüfanforderun~en für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahr~utumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierun~srat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3283/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 721 
1.5/42 093 
3.3/3619 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderun~ gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Ei.senbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 



2. Antra<~steller 

Van Leer Veroackungen GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Harnburg 93 

3. Beschreibun~ der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführun~, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 

Nennvolumen: 216,5 Liter . 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 95 179 Vgab 51 vom 30.09.1980, 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 95 179 vom 31.07.1987 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 vom 
13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar mit 
bzw. nach den ''Richtlinien für die Bauartorüfung und die Ertei
lun~ der Kennzeichnung von Verpackun~en für die Beförderung ~e
fährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

t. Fertigun~ von Verpackungen 

No. ch der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serier:mäßig 
geferti~t werden. Der Hersteller muß gewährleis ten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderun~en erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kun~en sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A1/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 847 VL 
Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Aufla~en über die Verwendun~ der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Veroackun~en dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Veroackungs~ruope I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Veroackungsgruppe II), 1,8 g/cm' (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

9 . 

10. 

10.1 

Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55" C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachun~ der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durch~eführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackun~en für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR); Eisen~hnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlun~en der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfun~, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fach~ruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Diol.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHElN 
Nr. D/BAM 3284/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 721 
3.3/3618 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnun~ über die Beförderung ~efährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

! . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderun~ gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), ~eändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnun~ vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnun~ über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnun~ Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antra~s teller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Postfach 93 03 67 
2102 Hamburg 93 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Anf~rderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Bericht 
Nr. 95 178 Vgab 51 vom 30.09.1980 und Bericht Nr. 105 082 
V~ab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 
vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung ver~leichbar mit 
bzw. nach den Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnun~ von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

6. 

7. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Ferti~ung von Verpackun~en 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
geferti~t werden. Der Hersteller muß ~ewährleisten, daß bei den 
serienmäßi~ gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 846 VL 
Herstellungs-

datum gern . Nr. 6.2 e), RM 001) 
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8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für ~efährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm 3 (Verpackun~sgrupoe I) 
bzw. 1,8 g/cm 3 (Veroackungsgruppe II), 1,8 g/cm3 (Verpackungs
~ruooe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55" C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Ferti~ung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jeni~en, der die Veroackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonsti~es 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschun~ und 
-orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruope 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftr~~ Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3285/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 787 
1.5/42 373 
3.3/6849 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderun~ gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560.), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 
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2. Antragsteller 

Lingner + Fischer GmbH 
Postfach 14 40 
7580 Brühl (Baden) 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Welloapoe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Paooe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ~emäß Prüf
bericht-Nr. 442/83 vom 22.04.1983 der Forschungsstelle des 
Verbandes der Welloapoen-Industrie e. v., 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung entsprechend den Richtlinien für die Bau
artprüfung und die Erteilun~ der Kennzeichnung von Verpak
kungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderun~en nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Ferti~un~ von Ver oackungen 

7 0 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
~efertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig geferti~ten Veroackungen die für die Bauart fest~e
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig geferti~ten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G / Yl2/S/ •••• • ••••••••• /D/BAM 3285- NW 
Herstellungs-

datum gern . Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 gekennzeichneten Veroackungen dürfen für ge
fährliche Güter ver~endet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Veroackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Veroackungen dürfen für gefährliche Güter der Veroackungs
gruooe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11,9 kg nicht überschreiten. 

Die ohvsikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
~enschaften der im Prüfbericht gemäß ~r. 4 genannten Prüffüll
gUter entsorechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackun~sbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Veroackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Veroackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Veroackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Veroackungen für Gefahrgut erstmal!~ einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen iibereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Emofehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) fest~elegten Prüfanforderungen für Veroackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassun~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 



1000 Berlin 45, den 04. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fach~ruppe 1. 5 
Gefahr~utumschließun~en 

Laboratorium 1.54 
Veroackun~en 

Dr.-In~. B. Schulz-Forber~ 

Direktor und Professor 
Dipl.-In~. H. w. Hübner 
Oberre~ierun~srat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3286/4G 

filr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
~efährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 788 
1.5/42 374 
3.3/6850 

1. Rechts~rundla~en 

1.1 § 5 der Verordnun~ über die Beförderung ~efährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahr~utverordnun~ See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. 1 S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderun~ gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahr~utverordnun~ Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. 1 S. 1550), ~eändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. 1, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnun~ über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderun~ gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnun~ Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. 1 Seite 1560), ~eändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
~utänderun~sverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. 1, S.2862). 

2. Antra~steller 

Lin~ner + Fischer GmbH 
Postfach 14 40 
7580 Brühl (Baden) 

3. Beschreibun~ der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit lnnenverpackun~en 
(Kisten aus PaPPe) 

4. Anforderun5en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Prüf
bericht-Nr. 443/83 vom 22.04.1983 der Forschun~sstelle des 
Verbandes der Wellpappen-lndustrie e. V., 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung entsprechend den Richtlinien für die Bau
artprüfun~ und die Erteilun~ der Kennzeichnung von Verpak
kungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. Au~ust 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigun~ von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen serienmäßi~ 
~efertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackun~en die für die Bauart fest~e
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun~ 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kun~en sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y16/S/ •••••••••••••• /0/BAM 3286 - NW 
Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Aufla~en über die Verwendung·der Veioackunsen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ~efertigten und 
entsorechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Verpackungen dürfen für ~e
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackun~en dürfen für ~efährliche Güter der Verpackungs
gruooe 11 oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 15,9 kg nicht überschreiten. 

Die ohvsikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 ~enannten Prüffüll
gUter entsorechen. 

8.4 Wird die zu~elassene Veroackun~sbauart als zusammen~esetzte 
Veroackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenveroackun~en - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammen~esetzte Veroackun~ mit 
den Innenveroackungen ebenso wirksam ist wie die zu~elassene 
Veroackun~sbauart. 

8.5 Die Überwachun~ der Ferti~ung von Veroackun~en nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Üben•a
chung der Ferti~ung von Veroackun~en zur Beförderun~ ~ef~hrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durch~eführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antra~steller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Aufla~en über die Verwendung der Veroackungen dem
jeni~en, der die Verpackun~en für Gefahr~ut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonst i~es 

10.1 Die Bauart entsPricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Emofehlun~en der Vereinten 
Nationen (UN) festgele~ten Prüfanforderungen für Veroackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu ~e~ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilun~sblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fach~ruppe 1.5 
Gefahr~utumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackun~en 

Dr.-lng. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Oipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3287/4G 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 520 

1. Rechtsgrundla~en 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderun~ ~efährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnun~ See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. 1 S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderun~ ~efährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), ~eändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderun~sverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. 1, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderun~ gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
~utänderungsverordnun~ vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antra~steller 

Nestler Welloappe GmbH & Co.KG 
Postfach 1905 
7630 Lahr 

105 



3. Beschreibun~ der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Welloaooe mit Innenveroackun~en 
(Kanister aus Kunststoff, Säcke aus Kunststoffolie) 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die ~emäß Prüfbe
richt Nr. 548/88 vom 31.10.1988 der Forschun~sstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt einer 
BauartPrüfunl\ nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilun~ der Kennzeichnung von Veroackungen für die 
BeförderunS\ ~efährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (BundesanzeiS\er Nr. 157a vom 24. AuSlust 1985) 
unterzo~en worden sind. 

5. ZulassunS\ 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderun~en nach Nummer 4 erfüll t werden, 
zu~elassen. 

6. Fertigung von Veroackungen 

Nach der zu~elassenen Bauart dürfen Veroackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß ~ewährleisten, daß bei den 
serienmäßig ~eferti~ten Verpackungen die für die Bauart festge
lel\ten Anforderun~en erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und S\Ut sichtbar wie fol~t zu kennzeich
nen: 

4G/Y26/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3287- NW 
Herstellun~s-

datum ssem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendun~ der Veroackun~en 

8.1 Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßi~ ~eferti~ten und 
entsorec.hend Nr. 7 ~ekennzeichneten Veroackun~en dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahr~utVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässiS\ sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für ~efährliche Güter der Verpackunsss
~ruope II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 26 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Ei~enschaften der FUll~üter müssen den Ei
S\enschaften der im Prüfbericht S\emäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammen~esetzte 
Veroackun~ - auch mit anderen als in diesem Zulassun~sschein 
beschriebenen Innenveroackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Veroackun~ mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Veroackun~sbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Veroackun~en nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigun~ von Veroackungen zur Beförderun~ gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durc~geführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Ve rwendun g der Veroackungen dem
jenigen, der die Veroackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SonstiReS 

10.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lunSlen der Vereinten Nationen (UN) fest~elegten Prüfanforderun
gen für Veroackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassunss wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti~en 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassunsssschein lieS\t eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu ~e~ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfun~, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 08. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahr~utumschließunssen 

Laboratorium 1.54 
Veroackun~en 

Im Auftral\ Im Auftra~ 

IÄ~ 9t.~V 
Dipl.-InS\· H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

DiPL-Inl\• (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3288/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 145 

1. Rechtsgrundlagen 

Straßen-Gefahr~utausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBl I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61, in der 
Fassun~ der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnunl\en vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

INFA Lentjes GmbH 
Vinklöther Mark 16 
4600 Dortmund 30 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus massivem Kunststoff 
Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern mit Dichtungsdurchmesser 8,5 mm 
entsprechen, die ~emäß Prüfbericht Nr. 106 386 V gab 40 vom 
11.10.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden 
(West), Abteilung für Mechanik, 4950 Minden und Hvgienischem 
Fach-Gutachten vom 10.10.1988 der Gemeinschaftspraxis für 
Laboratoriumsmedizin, 4600 Dortmund l einer Bauartprüfun~ nach 
Nr. 2.1.4. der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassunl\ 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zu~elassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
S\efertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertil\ten Verpackun~en die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun~ 

Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig geferti~ten Veroak
kun~en sind dauerhaft und S\Ut sichtbar wie fol~t zu kennzeich
nen: 

CD 4H2/Yl0/S/ ••••••••••••• /D/BAM 3288 - IL 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar fol
~ende Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 9 kg." 

8. Auflagen übe r die Verwendun~ der VerPackunS\en 

8.1 Die nach der ZUS\elassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Veroackun~en dürfen für ~e
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung, Ausnahme 
Nr. S 61, solche Veroackun~en zulässiss sind. 

8.2 Die Verpackungen dUrfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruPPe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 10 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die Überwachung der FertiSlung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigun~ von Verpackun~en zur Beförderun~ gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 



9. Der in Nr. 2 ~enannte Antra~steller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Aufla~en über die Verwendun~ der Verpackungen dem
jeni~en, der die Veroackun~en für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonsti~es 

10.1 Diese Zulassun~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassun~sschein wird zu ge~ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilun~sblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruooe 1.5 
Gefahr~utumschließun~en 

Dr.-In~. B. Schulz-Forber~ 

Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Veroackun~en 

Diol.-In~. H. W. Hübner 
Oberre~ierun~srat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3289/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 728 
3.3/3855 

1 . Recht sg rundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co. oH. 
Postfach 21 06 07 
4100 Outsburg 1 

3 . Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 93 477 Vgab 51 vom 20.06.1979 und Bericht Nr. lOS 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD1Al/X/250/ ............... /D/BAM 952- SCH 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' ( Verpackungsgruppe Il), 1,8 g/cm' (Verpak
kungsgruooe III) nicht überschrPftpn _ 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl . vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachwelsbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackun'gen zur 
Beförderung gefährl!cher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zelt im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berl!n 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dlpl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hell hammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3290/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 728 
3.3/5008 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co. oH. 
Postfach 21 06 07 
4100 Duisburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 96 819 Vgab 51 vom06.11.1981 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -·· 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar .wie folgt zu kennzeich
nen: 

CDlAl/X/250/ .....••...••... /D/BAM 998- SCH 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen ü.ber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm> (Verpackungsgruppe 1) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
0 berregi erungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3291/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 728 
1.5/40 163 
3.3/5009 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBl. I S . 9 62) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, ·s.2862). 

2. Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co. oH. 
Postfach 21 06 07 
4100 Duisburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 96 821 Vgab 51 vom 06.11.1981, 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 96 821 Vgab 51 vom 08.03.1984 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 



105 082 Vgab 51 vom !3.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CDJAI/X/250/ ....•.......... /0/BAM 986- SCH 
Herstellungs- · 
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' ( Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft !6, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwelsbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 •. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

!itL 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

·~~· 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3292/IAI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 728 
3.3/5010 

!. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBI. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die I. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Elsenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBI. I Seite !560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBJ. I, $.2862). 

2. Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co . oH. 
Postfach 21 06 07 
4100 Duisburg I 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 98 822 Vgab 51 vom 06.11.1981 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie I. Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Ertellung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~lAI/X/250/ .•.......• .. •.. /D/BAM 999 
\::__) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 

- SCH 

001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 g~kennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genann te Antragsteller muß nachwelsbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Elsenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährl!cher Güter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentl!cht. 

1000 Berl!n 45, den 08.11.1988 
Unter den Elchen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERlAIFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgut ums chl !eß u ngen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

D!pl .-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3293/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 728 
3.3/5089 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgu tverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsve rordnung vom 21 .1 2.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co. oH. 
Postfach 21 06 07 
4100 Duisburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforder ungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 93 475 Vgab 51 vom 20.06 .1979 , 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 93 475 Vgab 51 vom 13.01.1982 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver-

suchsenstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw. nach den .. Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährl!cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CDlAl/X/250/ ... .. .... . . .... /D/BAM 1032- SCH 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' ( Verpackungsgruppe U), 1,8 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 'C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtl!nien für die Überwa
chung der Fertigung von Ve rpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanford erungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für ~aterialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3294/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 728 
3.3/5090 

1. Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S . 962). 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1 . 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co. oH. 
Postfach 21 06 07 
4100 Duisburg 1 

3 . Be schreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen : 216,5 Liter 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 96 820 Vgab 51 vom 13.01.1982 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08 .09.1987 sowie 1 . Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw. nach den .. Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 - ·· 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut siebtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

()
lAl/X/250/ . ......•.... • .. /D/BAM 1033- SCH 

Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RH 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgrurpe I) 
bzw. 1,8 g/cm' ( Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen de~~>

jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Elsenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährl !eher Güter . 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zelt im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berl!n 45, den 08.11.1988 
Unter den Elchen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

D!pl.-Ing . H. W. Hübner 
Obe r regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3295/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 728 
3.3/5093 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die ~eförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1 . Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Elsenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co. oH. 
Postfach 21 06 07 
4100 Duisburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 97 101 Vgab 51 vom 13.01.1982 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
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vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen- RM 001 -·· 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD!Al/X/250/ ....•.......... /D/BAM 1036- SCH 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Dichte der FüllgUter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8· g/cm' (Verpackungsgruppe II), 1,8 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 170 kPa nicht überschreiten . 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen deu.
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Ze~t im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 ·Berlin 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl .-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3296/!Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 728 
3.3/5096 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co. oH. 
Postfach 21 06 07 
4100 Duisburg 1 

3 . Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr . 97 104 Vgab 51 vom 13.01.1982 und Bericht Nr . 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter .mit Seeschiffen- RM 001 -·· 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~Al/X/250/ . • .. • ... ... .... /D/BAM 1039- SCH 
\.::._) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm3 (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8 . 4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 



8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung , Berlin·· (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08 . 11 . 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftra~"L 

Dipl .-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3297/!Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 728 
1.5/40 035 
3.3/5097 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21 . 12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

August Schmalenbach GmbH & Co. oH. 
Postfach 21 06 07 
4100 Duisburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 97 105 Vgab 51 vom 13 . 01.1982 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr . 
105"082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 

vergleichbar mit bzw. nach den .. Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichuung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 - ·· 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart sertenmäßir gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD1Al/X/250/ .. . ..... . ...... /D/BAM 1040- SCH 
Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e) , RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08 . 11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

/Uw_,~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 3298/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 722 
1.5/40 405 
3.3/3518 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBJ. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBJ. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co . KG 
Postfach 11 61 
6733 Haßlech/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet . 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr . 94 742 Vgab 51 vom 26.06.1980, 1. und 2. Nachtrag zum 
Bericht 94 742 vom 08.03.1984 und 15 . 01 . 1985 und Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw . nach den ''Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

OlAl/X/250/ .•. . ......•..•. /D/BAM 760- GDH 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' ( Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 1,8 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08 . 11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDES&~STALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl . -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

Im .Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3299/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 722 
3.3/3580 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs . 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Elsenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862) . 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 Haßlech/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuste·rn entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 9 5 138 V gab 51 vom 15.09 .1980 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Hinden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 



vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erte!lung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - Rl1 001 -" 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. · Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut s!chtbar ' w!e folgt zu kennzeich
nen: 

()
lAl/X/250/ ............ ... /D/BAM 798- GDH 

Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelasseneo Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. l ,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), l ,8 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8 .4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwe lsbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zelt im "Amt s- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3300/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 722 
3.3/5005 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güte r mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Postfach ll 61 
6733 HaßJoch/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 96 766 V gab 51 vom 10.11.1981 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nach trag zum Bericht Nr. 
105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährli cher Güter mit Seeschiffen - Rl1 001 -" 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

()
lAl/X/250/ ........ • .•.... /D/BAM 1069- GDH 

Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwelsbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zelt im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3301/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 722 
3.3/5287 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Elsenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 Haßloch/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 97 450 Vgab 51 vom 07.05.1982 und Bericht Nr. 105 082 
Vgab ~vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
105 982 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 

vergleichbar mit bzw. nach den ""Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 _ .. 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
z uge lassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

()
lAl/X/250/ ............... /0/BAM 1167- GDH 

Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Elsenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAN) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgut ums chließungen 

Im Auftrag 

Dlpl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3302/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 722 
3.3/5594 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güte r mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGB1. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 HaßJoch/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Yellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 82/7338-7 der Bayer AG, Bereich IN AP YA, Packmittelprüfung, 
5090 Leverkusen, vom 28.07.1982 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen- RH 001 -· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
seri enmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die ~ach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

CDlAl/X/250/ ...•........... /0/BAM 1411- GOR 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RH 001) 

8, Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

(' 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' ( Verpackungsgruppe I) 
bzw . 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 1,8 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Elsenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs ertellt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung be i. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. Y. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3303/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5/42 722 
1.5/40 372 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 HaßJoch/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Yellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 91 236 Vgab 51 vom 02.09.1977, 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
91 236 vom 23.03.1983 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
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Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. 
nach den ""Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CDIAI/X/250/ ..•...•........ /0/BAM 2654- GDH 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' ( Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten . 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO) , Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zelt im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

b~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3304/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen i.5/42 477 
3.3/3308 
3.3/5243 

1. Rechts~rundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung ~efährlicher Güter auf Straßen 
(Ce fahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), ~eändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnun~ vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnun~ über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnun~ Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Büco Rüdenbender & Co. 
Postfach 100 
5241 Niederfischbach 

3. Beschreibun~ der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 

Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß 1. Nachtrag 
zum Bericht Nr. 88 277 Vgab 5a-2 vom 02.06.1975 und Bericht 
Nr. 105 082 Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Ber i cht 
Nr. 105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden, Abteilun~ für Mechanik einer Bauartprü
fung vergleichbar mit bzw. nach den ""Richtlinien für die Bau
artorüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Veroackungen 
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001- .. 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderun~en nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Veroackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 635 - BU 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der FUllgtiter darf 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 1,8 g/cm3 (Verpak
kungsgruope III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 



8.5 Die Überwachung der Ferti~un~ von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von VerPackun~en zur Beförderung ~efährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 ~enannte Antra~steller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jeni~en, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung ~efährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti~en 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassun~sschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilun~sblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfun~, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08. November 1988 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFU ~lG (BAM) 

FachgruPPe l. S 
Gefahr~utumschließun~en 

Im Auftra~ 

Dipl.-In~. H. W. Hübner 
Oberre~ierun~srat 

Laboratorium 1.54 
Veroackun~en 

Im Auftrag 

Dr. o. HellhammeL 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3305/lAl 

für die Bauart einer Verpackun~ zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1. Rechts~rundlagen 

Aktenzeichen l.S/42 476 
1.5/40 lOS 
3.3/3306 
3.3/5241 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung ~efährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die i. Str3ßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1: I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnun~ Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Blico BUdenbender & Co . 
Postfach 100 
5241 Niederfischbach 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet . 

Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 1. und 2. 
Nachtrag zum Bericht Nr. 88 277 Vgab 5a-2 vom 02.06.1975 und 

22.11.1983 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie 
1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilun~ für 
Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilun~ der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001-" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zei~er Nr. l57a vom 24. Au~ust 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassun~ 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~ , daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen .. 

6. Ferti~un~ von Veroackun~en 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackun~en serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßi~ gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 633 - Bü 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendun~ der Verpackungen 

8.1 Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßi~ ~eferti~ten und 
entsorechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Veroackun~en dürfen für ~e
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruooe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 D~e Dichte der Füllgüter darf 1,2 ~/cm' (VerpackungsgruPoe I) 
bzw . 1,8 ~/cm' (Verpackun~sgruppe II), 2,7 ~/cm' (Verpak
kungsgruope III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhdndener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Veroackun~en nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chun~ der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durch~eführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jeni~en, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlun~en der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderun~ gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassun~sschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruooe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Diol.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Veroackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3306/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 726 
3.3/3847 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 .2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzübe rschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungs vero rdnung vom 21 .12 .1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutvero rdnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
Mülle r GmbH & Co. KG 
Postfach 10 03 05 
5090 Leverkusen 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Wellsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr. 
95 787 Vgab 51 vom 22.04.1981 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 
Vgab51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar 
mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -"vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ .............. /D/BAM 2239 - DEG 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' ( Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' ( Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
I lc n 

Im Auftrag 

/.Ali-/,(<u<~___r--. f'('l., , G z..__r 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3307/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 726 
3.3/3848 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 

1.3 

(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
Postfach 10 03 05 
5090 Leverkusen 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr. 
95 788 Vgab 51 vom 22.04.1981 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 
Vgab51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar 



mit bzw. nach den .. Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen- Rl1 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind, 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD lAl/X/250/ .............. /D/BAM 939- DEG 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), Rl1 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' ( Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für_Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.11.1988 
Unter den Eichen -87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auft/{', 

~iwJ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Lw..~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3308/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 726 
3.3/3849 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
Postfach 10 03 OS 
5090 Leve rkusen 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr. 
95 789 Vgab 51 vom 22.04.1981 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 
VgabSl vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar 
mit bzw. nach den .. Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - Rl1 001 _ .. vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD lAl/X/250/ ........••.... /D/BAM 940 - DEG 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), Rl1 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' ( Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den. 11.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~-~ · 
Im Auftrag 

tuvt-~ . 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr . D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3309/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 726 
1.5/40 284 
3.3/6067 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordoung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die inneistaatliche und grenz
überschreitende Befördenmg gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
Postfach 10 03 OS 
5090 Leverkusen 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr. 
98 552 Vgab 51 vom 27.12.1982 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 

Vgab 51 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar 
mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 lAl/X/250/ .. ............ /0/BAM 1778- DEG 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter . der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 r,/cm' ( Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' ( Verpackungsgruppe II), 1,8 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl . vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten . 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.11.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

ImAuflL 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~-{.~ 
Dr. D. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3310/1Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 726 
3.3/6077 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862) . 

2. Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
Postfach 10 03 OS 
5 09 0 Leve rkusen 

3 . Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht-abnehmbarem Deckel. Containergerechte 
Ausführung, wahlweise mit Weilsicken oder Rollsicken ausgerüstet. 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr . 
98 553 Vgab 51 vom 27.12.1982 und Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09.1987 sowie 1 . Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 
Vgab 51 vom 13.04 . 1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung vergleichbar 
mit bzw . nach den "'Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ . • ..•.. ....... /D/BAM 1847 - DEG 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II), 2,7 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ·~echnischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl!n"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.11.1988 
Unter den Elchen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~ 

Dipl .-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Nr. D/03 679/1A4 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

liw{.. ... ~ 
Dr . D. Hellhammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförde r ung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 532 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf St raßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 

1.3 

(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Müller GmbH 
Industrieweg 5-7 
7888 Rheinfelden 

3 . Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 220 1 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern ent sorechen, die ~emäß Prüf be
richt Nr.94 239 V~ab 54 vom 07.02.1980 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abt. für Mechanik, 4950 Minden 
einer Bauartorüfun~ vergleichbar mit den "Richtlinien für die 

123 



Bauartorüfun~ und die Erteilun~ der Kennzeichnun~ von Veroackun
~en für die Beförderun~ ~efährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. Au~ust 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~, daß die Anforderun~en nach Nummer 4 erfüllt werden~ 
zu~elassen. 

6. Fertigung von Veroackun~en 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackun~en serienmäßi~ 
~efertigt werden. Der Hersteller muß ~ewährleisten, daß bei den 
serienmäßig ~efertigten Veroackungen die für die Bauart fest~e
leaten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ~efertigten Veroak
kun~en sind dauerhaft und ~ut sichtbar wie fol~t zu kennzeich
nen: 

1A2/Y 409/S/ •••••••••••• /D/BAM 679 - MR 
Herstellun~s-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Veroackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 gekennzeichneten Veroackun~en dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Veroackun~en zu
lässi~ sind. 

8.2 Die Veroackun~en dürfen für gefährliche Güter der Veroackun~s
~ruooe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 409 k~ nicht ;iberschreiten. 

Die ohvsikalischen Ei~enschaften der Füll~üter müssen den Ei
~enschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
~üter entsorechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Veroackungsbauart als zusammen~esetzte 
Veroackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenveroackunaen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammen~esetzte Veroackun~ mit 
den Innenveroackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Veroackun~sbauart. 

8.6 Die Überwachun~ der Ferti~un~ von Veroackun~en nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Veroackun~en zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Reft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 ~enannte Antra~steller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Veroackun~en dem
jeni~en, der die Veroackun~en für Gefahr~ut erstmal!~ einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Emofehlun~en der Vereinten 
Nationen (UN) festgele~ten Prüfanforderun~en für Veroackun~en 
zur Beförderung ~efährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassun~sschein-Nr. D/03 679/1A4 
vom 10.07.1980 der Müller GmbH, 7888 Rhelnfelden. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti~en 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassun~sschein liegt eine Rechtsmittelbelehrun~ bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschun~ und 
-orüfun~, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07. November 1988 
Unter den Eichen 87 

llJ NDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCIU ~ UND -PRÜFU R; (BAM) 

Fach~ruooe 1.5 
Gefahr~utumschließungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Regierun~srat z. A. 
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Laboratorium 1.54 
Veroackun~en 

Im Auftra~ 

9.4~ 
Diol.-In~. (FR) M. Keßler 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 739/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 433 
3.3/3503 

1. Rechts~rundlagen 

1.1 § 5 der Verordnun~ über die Beförderun~ ~efährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahr~utverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderun~ gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahr~utverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderun~sverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858) • . 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und ~renz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
~utänderun~sverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antra~steller 

Blefa-Felser GmbH 
Postfach 220 
5952 Attendorn 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 216,5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen~ die ~emäß PrUfbericht 
Nr. 94 555 Vgab 51 vom 15.04.1980 und 1. Nachtrag vom 12.04.1988 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., einer 
Bauartorüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartorüfung und die Erteilung der Kennzeichnun~ von Veroackun
gen für die Beförderung ~efährlicher Güter mit Seeschiffen -
Rl-1 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Veroackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen serienmäßig 
geferti~t werden. Der Hersteller muß ~ewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Veroackungen die für die Bauart festge
le~ten Anforderun~en erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ~eferti~ten Veroak
kungen sind dauerhaft und ~ut sichtbar wie fol~t zu kennzeich
nen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 739 - BFD 
Herstellun~s-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Aufla~en über die Verwendung der Veroackungen 

8.1 Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Veroackun~en dürfen für ~e
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahr~utVSee/GGVS/GGVE solche Veroackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Veroackun~en dürfen für ~efährliche Güter der Veroackungs
~ruooe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm3 (Verpackungsgruppe II und Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 



8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonsti~;~es 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340~7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. Oktober 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

D~:-~~Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2451/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderun~ 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 373 
1. 5/42 787 
3.3/6849 

1. Rechtsgrundla~en 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S .2862). 

2. Antragsteller 

Lin~ner + Fischer GmbH 
Postfach 14 40 
7580 Brühl (Baden) 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Pappe) 

4. Anforderun~;~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht-Nr. 440/83 vom 22.04.1983 der Forschungsstelle des 
Verbandes der Welloapoen-Industrie e. v., 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung entsprechend den Richtlinien für die Bau
artprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpak
kungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dlirfen Veroackun~en serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackun~en die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

1. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kun~en sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y8/S/ .............. /D/BAM 2451 - NW 
Herstellun~s-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendun3 der Verpackun~en 

8.1 Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßi~ gefertigten und 
entsorechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahr~utVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 7,6 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Ei~enschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUll
gtiter entsorechen. 

8.4 Wird die zu~elassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenveroackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sicher~estellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenveroackun~en ebenso wirksam ist wie die zu~elassene 
Verpackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durch~eführt werden. 

9. Der in Nr. 2 ~enannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jeni~en, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonsti~es 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Emufehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti~en 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein lie~t eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04. November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließun~en 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl,-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 
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1. Neufassunl! 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2452/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 374 
1.5/42 788 
.3.3/6850 

1. Rechtsl!rundlal!en 

1.1 § 5 der Verordnunl! über die Beförderun~ l!efährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrl!utverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnunl! über die innerstaatliche und 
l!renzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnunl! Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgur
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Lingner + Fischer GmbH 
Postfach 14 40 
7580 Brühl (Baden) 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß PrUf
bericht-Nr. 441/83 vom 22.04.1983 der Forschunl!sstelle des 
Verbandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung entsprechend den Richtlinien für die Bau
artprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpak
kungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24. Aul!ust 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertil!ung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Veroackun~en serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßil! gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertil!ten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie foll!t zu kennzeich
nen: 

4G/Y8/S/ •••••••••••••• /D/BAM 2452 -. NW 
Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsPrechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 7,6 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
l!enschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
~Uter entsorechen. 

8.4 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
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den Innenveroackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Veroackungsbauart. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von VerPackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 l!enannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Aufla~en ilber die Verwendung der Veroackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonst i~es 

10.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Emofehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) fest~elegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderun~ gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-orüfung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04 . November 1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fach~ruope l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Labo.ratorium 1. 54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dip1.-Ing. R. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1742/4Gl 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
~efährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 534 
3.3/5846 

Gemäß Antrag der Haarmann und Reimer GmbH, Rumohrtalstraße 1, 
3450 Holzminden, wird die Kennzeichnung Nr. 7 umkodiert und die 
Verwendun~ der Veroackungen Nr. 8.7 wie folgt erweitert: 

7. u 
n 

4G/Y*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 1742- E.C.A 
Herstellungsdatum gem. 
Nr . 6.2 e), RM 001 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigun~ der Grenzwerte nach 8.4 
einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ~anze Zahl 
aufzurunden. 

8.7 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachunl! der 
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, durchgefilhrt 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein
Nr. D/03 1742/4Gl der Haarmann und Reimer GmbH, Rumohrtalstraße 1, 
3450 Holzminden. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 



1000 Berlin 45, den 27.10.1968 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

F'achgruooe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

-/Ä~L 
Im Auftra~ ~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

k r~.l.v . 
Diol~. (FH) M. 

2. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1781/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen Nr. 42 371 
Nr. 41 192 
Nr. 41 868 

Gemaß Bericht Nr. II/88 vom 22.03.1988 der Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl, wird der Verwendungsbereich Nr. 8 wie folgt erweitert: 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen 
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut n-Butylacetat/ 
Netzmittellösun~ 5% 

1,2 g/cm' 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neufassung des Zu
lassungsscheines Nr. Nr. D/03 1781/3H1 vom 23.01.1987 einschließ
lich des [. Nachtrages zur 1. Neufassung des Zulassungsscheines Nr. 
D/03 1781/3H1 vom 09.03.!988 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl. 

KeßleiDiesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -orüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27.10.1988 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
(BAM) 

Fachgrupoe L 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auft7!JL 

Dipl.-Ing. R. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

UND -PRÜFUNG 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Dr. D. Hellhammer 

Mitteilung des Sekretariats für UEAtc-Fragen über im Jahre 1988 
erteilte Ag rements 

Agrement Nr. 332 / 88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Beze ichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Schornsteineinsatzrohre 

Heinz Steegmüller 
7730 VS-Schwenningen 

Schornsteineinsatzrohre 
KAMINOFLEX 

bis 31. Juli 1991 

Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Be i den beurteilten Schornsteineinsatzrohren handelt 
es s ich um flexible Rohre aus Chromnickel- oder nicht
r o s tendem Stahl mit einer Wanddicke von 0,14 mm. 

Das Agrement enthält Angaben über die Bestandteile und 
Zu be hörteile des Systems. Außerdem werden ausführliche 
Hi nweise zum Einbau gegeben. 

Die für Umfang, Art und Häufigkeit der Eigenüberwa
chung geltenden Bedingungen werden aufgeführt. 

Agrement Nr. 333/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Kunststoffbodenbelag 

H. Hellemann GmbH + Co KG 
4900 Herford-Elverdissen 

DECDRA Objekt 

bis 31. Juli 1991 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

U.E.A.t.c.-Richtlinien für 
die Erteilung von Agrements 
für Kunststoff-Bodenbeläge; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfansalten. 

Bei dem beurteilten Bodenbelag Decora Objekt handelt 
es sich um einen Polyvinylchlorid (PVC)-Belag mit 
transparenter Nutzschicht, einer Zwischenschicht mit 
Glasvlies und einer Rückseitenschicht aus gefülltem 
PVC. 

Das Agrement enthält Angaben über den Aufbau und die 
kennzeichnenden Merkmale des Bodenbelages. Außerdem 
wird der Umfang der Eigenüberwachung der Rohstoffe und 
des fertigen Produktes beschrieben. 

Für den Belag wurde die folgende Anwendungseinstufung 
vorgenommen: 

G5 ws. 

Er ist somit für die Verlegung in Räumen mit starker 
öffentlicher oder kollektiver Nutzung geeignet. 

Agrement-Nr. 334/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Dachabdichtung 

Braas & Co GmbH 
Kunststoffwerk Mannheim 
6800 Mannheim 24 

Dachabdichtung mit 
RHENOFOL fk-Dachbahn 
mit zusätzlicher Vlieska
schierung 

Der vollständige Text der Agrements wird beim Informationszentrum RAUM und BAU ( IRB) der Fraunhofer-Gesellschaft 
in Stuttgart ausgelegt und kann dort von Interessenten angefordert werden. 
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Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

bis 31. Juli 1993 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie 
für die Prüfung und Beurtei
lung (Basisrichtlinie)"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Die beurteilte RHENOFOL FK-Dachbahn ist kaschiert mit 
Polyestervlies und wird als einlagige Dachabdichtung 
bei flachen und geneigten Dächern verwendet. Die Mate
rialbasis besteht aus Polyisobutylen. 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agrement Nr. 335/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachabdichtung 

ALWITRA KG 
Klaus Göbel 
5500 Trier-Irsch 

Dachabdichtungssysteme 
mit EVALON- und 
EVALON V-Dachbahnen 

bis 31. Juli 1991 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie 
für die Prüfung und Beur
teilung (Basisrichtlinie)"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Die beurteilten EVALON- und EVALON V-Dachbahnen dienen 
als einlagige Dachabdichtung bei flachen und geneigten 
Dächern. Die EVALON V-Dachbahn ist zusätzlich ka
schiert mit Polyestervlies. Die Materialbasis besteht 
aus Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer (EVA) und Polyvinyl
chlorid. 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agrement Nr. 336/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Fassadensystem 

Vinylit Fassaden GmbH 
3500 Kassel 

Vinylit-Fassadensystem 

bis 30. November 1990 

Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten; 
Zulassungsbescheid 
Z- 33.2-13 und Prüfbescheid 
PA-III 2.943 des Instituts 
für Bautechnik 

Das beurteilte Fassadensystem besteht aus 4 mm dicken 
PVC-Hartscchaumplatten mit vorderseitig eingeschweiß
ten Mineralkörnern, einer Unterkonstruktion aus Holz 
und den erforderlichen Befestigungsmitteln. 

128 

Das Agrement enthält Angaben über die Bestandteile des 
Systems. Außerdem werden ausführliche Hinweise zum 
Nachweis der Standsicherheit und zu den konstruktiven 
Anforderungen gegeben. 

Die für Umfang, 
Fremdüberwachung 
führt. 

Art und Häufigkeit ' der Eigen- und 
geltenden Bedingungen werden aufge-

Agrement Nr. 337/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Kunststoffbodenbelag 

Dunloplan 
6450 Hanau/Main 

CONTRACT 

bis 31. Oktober 1991 

U.E.A.t.c.-Richtlinien für 
die Erteilung von Agrements 
für Kunststoff-Bodenbeläge; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Bei dem beurteilten Bodenbelag CONTRACT handelt es 
sich um einen einschichtigen, homogenen Polyvinylchlo
rid (PVC)-Belag mit mehrfarbigem, unregelmäßigem 
Muster. Die Oberseite ist matt, die Unterseite ist 
geprägt. 

Das Agrement enthält Angaben über den Aufbau und die 
kennzeichnenden Merkmale des Bodenbelages. Außerdem 
wird der Umfang der Eigenüberachung der Rohstoffe und 
des fertigen Produktes beschrieben. 

Für den Belag wurde die folgende Anwendungseinstufung 
vorgenommen: 

G5 WS. 

Er ist somit für die Verlegung in Räumen mit starker 
öffentlicher oder kollektiver Nutzung geeignet. 

Agrement Nr. 338/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Außenseitiges Wärmedämm
verbundsystem 

FIBERTEX Internationale 
Vertriebsges. mbH 
7505 Ettlingen 

FIBERTEX-Vollwärmeisolie
rungs-System Kunstharz PS 100 K 

bis 31. Oktober 1991 

Wärmedämmverbundsysteme 
für Fassaden 
U.E.A.t.c.-Richtlinie für 
die Beurteilung ihrer Eignung"; 
Prüfungszeugnisse anerkann-
ter Prüfanstalten; 
Prüfbescheid PA-III 2.2218 des 
Instituts für Bautechnik 

Das beurteilte "FIBERTEX-Vollwärmeisolierungs-System 
Kunstharz PS 10D K besteht aus Polystyrol-Hartschaum
platten, die auf den Wanduntergrund geklebt werden, 
sowie einer mehrlagigen gewebearmierten kunstharzge
bundenen Putzbeschichtung. Das System dient zur Ver
besserung des Wärmeschutzes von bestehenden Gebäuden 
und von Neubauten. 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die BesEand
teile und der Einbau des Systems beschrieben. Außerdem 
werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung und den 
durchgeführten Prüfungen gemacht. 



Agrement Nr. 339/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Wärmedämmplatten für 
Flachdächer 

Thanex Polyurethan 
Chemie GmbH & Co KG 
4060 Viersen 

Polyurethan-Dämmplatten 
Duplothan für Flachdächer 

bis 30 . November 1991 

U.E.A.t.c.-Richtlinien 
"Wärmedämmstoffe als Unter
grund für Abdichtungen 
flacher und geneigter Dächer; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Die beurteilten Polyurethan (PUR)-Dä mmplatten sind mit 
Deckschichten aus ca. 0, 2 mm dickem, schwarzem Papier 
versehen. Sie dienen als Wärmedämmung bei einschaligen 
Flachdächern und werden unterhalb der Dachabdichtung 
angeordnet. 

Im Agrement werden das Material, der Anwendungsbereich 
und die Verlegung der Dämmplatten beschrieben. Außer
dem werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung und 
den durchgeführten Prüfungen gemacht. 

Agrement Nr. 340/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Fenster 

GEALAN-Werk 
Fickenscher GmbH 
8679 Oberkotzau 

Kunststoff-Fenstersystem 
GEALAN DD 

bis 31. Dezember 1991 

"Gemeinsame Richtlinie der 
U.E.A.t.c. für die Erteilung 
von Agrements für Fenster" 
und der Anhang "Fenster aus 
PVC hart"; "Gemeinsame Richt
linien der U.E.A.t.c. zur 
Beurteilung der Haltbarkeit 
von an Außenteilen von Gebäu
den verwendeten Produkten aus 
PVC hart"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Die Materialien und der Aufbau des Kunststoff-Fenster
systems GEALAN DD werden zusammengestellt und be
schrieben. Die Fensterprofile aus einem hochschlag
zähen PVC hart werden von der Firma GEALAN Werk 
Fickenscher GmbH im Werk Oberkotzau hergestellt. Aus 
den Profilen werden die Fenster von Fensterbaufirmen 
im In- und Ausland gefertigt. Die Fertigung erfolgt 
nach den von der Firma GEALAN Werk Fickenscher GmbH 
aufgestellten Verarbeitungsvorschriften. 

Das Agrement enthält Angaben 
sowie über die zur Erteilung 
führten Prüfungen. 

über die Überwachung 
des Agrements durchge-

Die an fertigen Fenstern gemäß den U.E.A.t.c.-Richtli
nien durchgeführten Prüfungen erlauben folgende Klas
sifzierung des Fenstersystems: 

Fugendurchlässigkeit: Klasse A2 
Schlagregendichtheit: Klasse E4 
Widerstand gegen Wind:Klasse V3 bzw. V2. 

Agrement Nr. 341/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Außenseitiges Wärmedämm
verbundsystem 

Steinwerke Kupferdreh GmbH 
4300 Essen 15 

Wärmedämmverbundsystem 
"DÄMMIT-S-Dämmtechnik" 

bis 31. Dezember 1991 

"Wärmedämmverbundsysteme 
für Fassaden 
U.E.A.t.c.-Richtlinie für 
die Beurteilung ihrer Eig
nung"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten; 
Prüfbescheid PA-I!! 2.787 des 
Instituts für Bautechnik 

Das beurteilte Wärmedämmverbundsystem "DÄMMIT- S-D ämm
technik" besteht aus Polystyrol-Hartschaumplatten, die 
auf den Wanduntergrund geklebt werden, sowie einer 
mehrlagigen gewebearmierten kunstharzgebundenen Putz
beschichtung. Das System dient zur Verbesserung des 
Wärmeschutzes von best ehe nden Gebäuden und von Neubau
ten. 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Bestand
teile und der Einbau des Systems beschrieben. Außerdem 
werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung und den 
durchgeführten Prüfungen gemacht. 

Agrement Nr. 342/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachabdichtung 

Braas & Co GmbH 
Kunststoffwerk Mannheim 
6800 Mannheim 24 

Dachabdichtungssysteme mit 
Dachbahn RHENOFOL CV 

bis 31. Dezember 1993 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie für die 
Prüfung und Beurteilung 
(Bas isrichtlini e) "; 
"Nicht verstärkte, nichtbi
tumenverträgliche Dachbahnen 
aus PVC weich; U.E.A.t.c.
Richtlinie für die Beurteilung 
ihrer Eignung in lose verleg
ten Systemen mit Auflast". 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Die beurteilte Dachbahn "RHENOFOL 
stärkte, nicht bitumenbeständige 
weich, die als Bestandteil eines 
systems zur einlagigen Bedachung 
verwendet wird. Die Materialbasis 
weich. 

CV" ist eine ver
Dachbahn aus PVC 

Dachabdichtungs
von Fla chdächern 
besteht aus PVC 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 
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Mitteilung des Sekretariats für UEAtc-Fragen über im Jahre 1988 
erteilte Agrement-Verlängerungen und -Ergänzungen 

Agrement-Verlängerung Nr . 251a/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

REHAU AG + Co 
8520 Erlangen 

Kunststoff-Fenster 
System S 702 

bis 31. Juli 1990 

Verlängerung des Agrements Nr. 251/B5. 

Agrement-Verlängerung Nr. 252a/88 

Gegensta nd: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung:. 

Geltungsdauer: 

Kleber für keramische Beläg e 

PCI Polychemie GmbH 
8900 Augsburg 1 

Fliesenkleber "FT-Klebemörtel 
+ PCI-Lastoflex" 

bis 31. März 1991 

Verlängerung des Agrements Nr. 252/85. 

Agrement-Verlängerung Nr. 254a/B8 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

Thyssen Polymer GmbH 
Kunststofftechnik 
B443 Bogen / Donau 

Kunststoff-Fenstersystem 
"Thyssen Dekor" 

bis 30. Juni 1990 

Verlängerung des Agrements Nr. 254/B5 

Agrement-Verlängerung Nr. 267b/88 

Gegenstand: Fenster 

Firma und Firmensitz: Hüls Troisdorf AG 
5210 Troisdorf 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Kunststoff-Fenstersystem 
TROCAL Serie 900 

bis 31. Dezember 1990 

Verlängerung des Agrements Nr. 267 / 85. 

Agrement-Änderung/Ergänzung Nr. 321a/88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Dachabdichtung 

PHOENIX AG 
2100 Harnburg 90 

Dachabdi c htungen mit 
RESITRIX-Dachdichtungsbahn 

bis 31. Januar 1991 

Änderung / Ergänzung des Agrements Nr. 321 / 88 

Umfang der Änderungen: Zusätzlich zu Polystyrol-Hart
schaum dürfen Mineralfaser und 
Foamglas ab 40 mm Dicke für 
die Dämmschicht verwendet 
werden. Dies gilt für einlagi
ge Verlegung mit punktweiser 
Verklebung und für die zweila
gige Verlegung mit vollflächi
ger Verklebung . 

Agrement-Ergänzung Nr. 321 b/ 88 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Dachabdichtung 

PHOENIX AG 
2100 Harnburg 90 

Dachabdichtungen mit 
RESITRIX-Dachdichtungsbahn 

bis 31 . Januar 1991 

Ergänzung de s Agrements Nr. 321/88 . 

Umfang der Änderungen: Bei zweilagiger Verlegung darf 
die vollflächige Verklebung 
der RESITRIX-Dachdichtungsbahn 
auf Dachbahnen mit Heißbitumen 
und zusätzlich mit dem Kalt
schweißmittel KS 81 erfolgen. 

Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U II G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 102 626/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 
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4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 626 vom 25.10.1986, ab
weichend jedoch auch mit Breitsicken nach Zeich
nung WE 03-0lJ22/T der Fa. Lauterherger Ver
packungs GmbH, 3422 Bad Lauterberg, der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt 'nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 102 626/ 1A2 vom 16.12.1985 der Fa. Lauter
berger Verpackungs GmbH in 3422 Bad Lauterberg. 



Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -pr üfung, 
Berlin" (ISSN 03 40-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 24 .06.1988 

( 

~ea.t/ k 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hi nden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H ~ I N 

Zulassungs-Nr. 102 627/1A2 

Nr. 4 des Zu lassun gs scheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Pr üfb e ri ch t Nr . 102 62 7 vom 25.10.19& 5 , a b
weichend jedoch au ch mit Breitsicken na c h Zeich
nung WE 03 - 0022/T der Fa. Lauterherger Ver
packungs GmbH, 3422 Bad Lauterberg, der Bundes
bahn -Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzoge n worden sind. 

Die s e r Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zul as 
sungssc hein 102 627 / 1A2 vom 13.12 . 19 85 der Fa. Lauter
berger Verpackungs GmbH in 3422 Bad Laute r berg. 

Diese r Nachtrag wird im '' Am ts- und Mi tt ei lun gsbla tt der 
Bundesanstalt für Materialfor sc hung und -prüfung , 
Me rlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 24.06 .19 88 

I 

~~4 luc 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7515/1A1 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wi rd wie folgt 
geändert bzw. erweitert : 

3 

4 

Benennung der Bauart 

Faß aus Feinstblech mit nichtabnehmbarem Ueckel. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
102 966 vom 21.0 1.1 9B6, 
102 966 1. Nachtrag vom 12.04.1988 un d 
102 966 2. Nach trag vom 09.06.19B8 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Oieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7515/1A1 der Fa. Rheinische Apparatebau-An
stalt GmbH, 5000 Köln 30 vom 11.03.1986. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilun gs blatt der 
Bundes a nstalt für Materialforschung und -prü fung, 
Berlin" (ISS N 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 11. 07 .1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 8006/1H1 

Nr . l, 4 und Nr. 8 .6 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geände rt bzw. erweitert: 

1.1 

1.2 

4 

8 .6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die inn erstaatliche und g r enz 
liherschreitende ßeförderung gefä hrli che r GUte r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 
zuletzt geändert durch die Zweite Veror dnung zur 
Än derun g der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(2. Eisenbahn - ~efahrgu tä nde run gsvero rdnung) vom 
2 1.1 2.1987 
(BGBl. I, S. 2862) 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. 08 .19 85 (BGBl. I, S. 161 2) 
zuletzt geändert durch die Zwei t e Verordnung zur 
Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
24.08. 198 7 (llGBl. I, S. 2095) 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern e ntsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
1 01 6 11 vom 11.03.1985, 
10 1 611 1. Nach tr ag vom 05.05.198B, 
101 611 2. Nacht r ag vom 27.06 .19 88 , 
95 583 und 90 854 mit den zugehörigen Nachträgen 
de r Hundeshahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V de r Anlage 
zur GGVE unt erzogen worden sind. 

Die unter 
lieh die 
standen: 

Nr. 3 beschriebene Bauart 
Bauartprüfung mit folgenden 

hat zusätz
Stoffen be-

Bezeichnung UN-Nr. 

Peressi g säur e mit 
Tensiden 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Z if f e r 

5.2 35 

11 0ivosan Forte Plus" *) 

Peressigsäurehaltiges 
Produkt ''P3-oxaniaaktiv'' **) 

5.2 35 

*) Produkt der Fa. Diversey GmbH, Kirc hhei m
boland en gern. im ß ZA Minden hinterlegten 
Rezepturen 

**) Produkt der Fa. 
dorf gern. im BZA 
turen 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Henkel KGoA, 4000 Düssel
Minden hinterle g t en Rezep-

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemische n Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Te c hnik geführt werden können. 

Die Füllgüter müssen bei 50 •c beständig im Sinne der 
Prüfvorschriften in Rn 3152/1 des Anhanges A.1 der An
lage zur GGVS sein. 
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Dieser Nachtrag gilt nur in Ve rbindun g mit 
sungsschein 8006/1H1 der Mauser-Werke GmbH, 
vom 13. 0 7. 1 9 8 7. 

dem Zulas-
5040 Brühl 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
l!erlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 08.07 .19 88 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

z. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8027/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Hauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 104 782 vom 27.05.1987 und 
1 . Nachtrag zum Bericht 104 782 vom 03.07. 19 87 , 
abweichend jedoch auch mit Br eitsicken nach 
Zeichnung WE 0~-0022/T der Fa. Lauterherger Ver 
packungs GmbH, 3422 Bad Lauterberg, der Bundes
bahn -Versuchsanstalt Minden (Westf) ei ner Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un 
terzog~n worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbind un g mit dem Zulas
sungsschein 8027/1A2 vom 17.07.1987 und den 1 . Nach
trag zum Zulassungsschein ~027/ 1A2 vom 14.09.1987 der 
Fa . Lauterherger Ve rpa ckungs GmbH in 3422 !lad Lauter
berg. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialfo rschun g und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffe ntlicht. 

4950 Minden, 24.06.1988 

'/ 
( 

fec..t( ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundes bahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8325 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 
(BGBl. I, S. 1612) 
- Ausnahme Nr. E 40 -

2 Antragsteller 

Deutsche Kornbranntwein Verwertungsgesellschaft 
Kaiser-Wilhelm-Ring 14 
4400 Münster 

3 Beschreibung der Bauart 

Fässer aus ferritischen oder austenitischen 
Stählen mit nichtabnehmbarem Deckel. 
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4 

5 

6 

7 

7. 1 

7. 2 

7. 3 

7.4 

8 

9 

9. 1 

9. 2 

4950 

Nennvolumen: 600 bis 630 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 102 033 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt !"Iinden (Westf) vom 29.05.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Kennzeichnung 

unter 
nach 

Die nach der zugelassenen Bauart entsprechenden 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

GGVE/GGVS/Y/300/ ••••••••••• /D/BAM 8325 ••••• ••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Her s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 6 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solc he Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für Äthylalkohol und 
seine wässrigen Lösungen mit mehr als 70 % Äthyl
alkohol, Stoff der Klasse 3, Ziffer 3b) der Anla
ge zu r GGVE verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) oei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hind'/, 16.05.1988 

r~ ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zula•sungs-Nr. 8362/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(llGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güte r 

Eisen-



2 

3 

4 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1 - 15 
2090 Winsen/L 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 27 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 999 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Hauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 3 H 1 I y 1 • 9 z 1 • 9 I 2 0 0 I ....•..•.• I D I B AM 8 3 6 2 ••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichendes 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,90 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Wasser 

Salpetersäure 
Hypochlorit
lösung 
Kohlenwasser
stoffgemisch 
(White Spirit) 

UN-Nr. 

2031 
17 9 1 

1300 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

55 % 
160 gCl/1 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 2b) 
8 61b) 

3 32c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8.7 

8.8 

9 

10 

10. 1 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-75_.l.ll._ veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.06.1988 

~V ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E l N 

Zulassungs-Nr. 8363/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Papier-Ventilbodensack 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 87/57 092 der Fa. Bayer AG 
- Zentrales Ingenieurwesen -, 59090 Leverkusen, 
Bayerwerk vom 22.03.1988 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 
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6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Hauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Hauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Hauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f U \ 5 t12 I Y 2 1 I s I •...•.......•.••• I D I B AM 8 3 6 3 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

10. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßi g ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 20,3 kg nicht übers chre iten. 

Die ~hysikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
berich t gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent 
sprechen . 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technis chen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TKV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genann te Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefäh rli che r Güter (RlD) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADK-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 lün Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

ZULASSUNG S . S C HEIN 

Zulassungs-Nr. 8364I5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Kreuzbodensack aus Kunststoffgewebe 
ständig -. 

Anforderungen an die Bauart 

wasserbe-

Die Hauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 8tl 099 vom 27.04.1988 
der Fa. Bischof + Klein Verpackungswerke 
GmbH & Co. in 4540 Lengerich einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind . 

5 Zulassung 

6 

7 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr. 3 beschriebene Hauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
t en Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

w 5H3IY26ISI •••••• •••••• ••••• IDIBAM 8364 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 26,0 kg nicht überschreiten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit-
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material- 8.4 
forschung und -prüfung, Berlin" (I~SN 0340-7551) 
veröffentlicht. 8.5 

8.6 

4950 Minde/, 23.06.1988 

f:,f!k.tl k 8.7 
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Die physikalischen 
größe usw.) müssen 
bericht gemäß Nr. 
sprechen. 

Eigenschaften (Masse, Korn
den Eigenschaften der im Prüf-
4 genannten Prüffüllgüter ent-

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 



9 

Verpackungen zur lleförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur lleförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.06.19t!8 

'7 

f.wt...t/ ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8365I5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung eiseo
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof +Klein Verpackungswerke GmbH & Co . 
4540 Lengerieb 

Beschreibung der Bauart 

Kreuzbodensack aus Kunststoffgewebe 
ständig -. 

wasserbe-

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 88 100 vom 27.04.1988 
der Fa. Bischof + Klein Verpackungswerke 
GmbH & Co., 4540 Lengerich, einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Uie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig "'gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Li\ 5 H 3 I Y 2 6 I SI ••••••••••••••••• I D I B AM 8 3 6 5 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

l o. 1 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen 
größe usw.) müssen 
bericht gemäß Nr. 
sprechen. 

Eigenschaften (Masse, Korn
den Eigenschaften der im Prüf-
4 genannten Prüffüllgüter ent-

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TKV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefü1lt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Uie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.06.1988 

7 h 
(4ct~~'ll 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8366/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22,07,1985 
(HGHl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz 
24, Rue du Professeur-Froehlich 
F-67320 Orulingen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 224 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 211 der Hundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.06,1988 einer 
Hauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
N r, 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpac~ungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1 H 1 I y 1. 8 z 1. 8 I 2 0 0 I .......... I D I B AM 8 3 6 6 ....... .. 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zuläs~ig ~ind. 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

136 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen ll oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Oie Dichte der Füllgüter darf 
1,85 g/cm 3 (Verpackungsgruppe Il bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.6 

8. 7 

8.8 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung (Fall- und Innendruckprüfung) mit fol
genden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Wasser 

UN-Nr. 
Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den F~llgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur 
träglichkeit muß 
Wissenschaft und 

Feststelluug der chemischen Ver
nach dem anerkannten Stand von 

Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

1 o. 3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIU) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, llerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 29.06.1988 

! 
fa,~.# 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8367/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 . 
(BGJll. I, S. 1560) 



2 

3 

4 

5 

Antragstell er 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Artendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmba r em Deckel. 

Nennvolumen: 216,5 bis 250 Liter 

Anforderungen a n die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 106 169 der Bundesbahn - Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden si nd. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzun g, da ß die Anforderungen na ch 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8 .4 

8.5 

9 

10 

10. 1 

Nacr. der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
ser i enmäßig gefe rti gt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serie nmäß i g gefe rti g 
ten Ve r packungen die für die Haua rt festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach de r zugelassenen Bauart se ri enmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und g u t 
sichtbar wie folgt zu ken nzei ch n en : 

1 A 1 I X I 2 50 I ............... • . I D I B AM 8 3 6 7 •••••••• 
(Herste llun gs 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kur z 
zeichen des 
Hers teller s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsp re chend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährli che Gü t e r 
verwende t werden, wenn für sie nach den Vor
schrif ten der GGVSIGGVEIGGVSee so lch e Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpa ckungen dürfe n 
der Ve rpa ckungsgr upp e I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schri tten werden. 
Die Dichte der Füll güter darf 
1,20 glcm' (Ve rpac kungsg rupp e I) bzw. 
1, 80 glc m3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 glcm 3 (Verpackungsgruppe I II) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
t es und Par tialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwa chu ng der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung vo n 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung d em jenigen, der die 
Verpack ung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung ge fährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
n a ti o nale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährliche r Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zul assungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt de r Bundesanstalt für Material
fo r sch un g und - prüfung , Be rli n" (ISSN 0340-7551) 
ve r öffentlicht . 

4950 Minden, 30 . 06.1988 

l 
fa a,.,:tj' ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8368I1Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Befö rd erung gefähr 
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
über sc hreitende Beförderung gefäh rli cher Güter 
mit Eis enba hnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn- GGVE) vom 22 . 0 7.19 85 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

8 

Blefa-Felser GmbH, 5~52 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Nennv olume n: 216,5 bis 250 Lit er 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi ch t Nr. lOb 170 der Bundesbahn-Ver
suchs ans talt Minden (Westf) vom 10.06.19 88 einer 
Bauartprüfung nach d e m Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, d a ß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürf e n Verpackungen 
serienmäß ig gefertigt werden. Der Her steller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefe rt ig
ten Verpackungen die für di e llauart f estgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
ferti g ten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 1 A 1 I X I 2 50 I .•.•••• . ...•....• I D I B AM 8 3 6 8 •••••••• 
~ (tlerstellungs- (Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeic hen des 
Her s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 
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8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck 
tes und Partialdruck von Luft oder 

des Füllgu-
sonstigen 

iuecten Gasen, ve rmi nde rt um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die ßauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderu n g gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit-

2 Antragsteller 

Herkules Verpackungswerke GmbH 
Werk NATRONAG 
3 3 8 0 Go s l a r 1 

3 Bescbreibung der Bauart 

Kunststoffflachsack aus Kunststoffolie. 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 171 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.05.1988 einer 
Hauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertisung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegte n 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeicbnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig g e
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\5H4/Y51/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8371 • • •• , ••• 
~) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden Zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,3 kg nicht überschreiten. 

teilungsblatt der Bundesanstalt für Material- 8.4 
forschung und -prüfung , Ber l in" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 8.5 

4950 Minden, 30.06.1988 

'l 
rvVl 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8 3 71/ 5 H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderu n g ge f ähr
licher Güter 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die i nner s t aa t lic h e u n d grenz
überschreitende Beförderung ge f ährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 



den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 01.07.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U M G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8372/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Recb.tsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Herkules Verpackungswerke GmbH 
33~0 Goslar 1 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier, wasserbeständig. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 990 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 ~ennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fo\ 5M2/Y21/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8372 •• •• ••• • 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

10. 1 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 20,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technisch en 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIU) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.07.1988 

'I 
r(i,{!iut:/ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8373/4B1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Recb.tsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Collico GmbH, Bahnstraße 8 - 10 
5650 Sohlingen-Ohligs 
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3 

4 

4. I 

4 . 2 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Aluminium mit einem Faltensack aus PE
Folie. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuste r n entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1 06 156 der Bundesbahn - Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28 . 04 .1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Oie Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschriebe n verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 besch r iebene Bauart wird unter 
Vorausse t zung, daß die Anforderungen nach 

4 e r füllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8. I 

8.2 

8.3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertig t werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den ser i enmäßig gef e rti g 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt s i nd. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serie nmäßi g ge
fertigten Verpackungen s ind dauerhaft und gu t 
sichtbar wie folgt zu k ennzeichnen: 

(Ii\ 4 B I I Z 4 3 0 I S I ................ I D I B AM 
~ (Herstellungs-

j a hr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

83 7 3 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herst el l ers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßig ge
fertigten und en tsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Ve r packu ngen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften de r GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dü rfen für gefäh rliche Güter der 
Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 430 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfä l lt 

8.5 Entfällt 

8 . 6 

9 

10 

I 0. I 

140 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauar t muß nach den ''Technis c hen 
Rich tlini en für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TKV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Uer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjeni g en, der die 
Verpack un g für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die interna tionale Eisenbahnbe
förderung gefä hrli che r Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
S traße (ADR-Ubereinkommen) 

dem int e rnational e n Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

fes tgele g t e n Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
t en . 

1 0 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
t eilungsbla tt d er Bundesanstalt für Material
fo rs chung und -prüfun g, Be ·rlin" (I SSN 0340-7551) 
veröffe ntl icht. 

4950 ' Minden, 05 . 07.1988 

7 
rd<-t./ ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8374/0A2 

fü r die Bauart einer 
gefäh rl icher Gü ter 

Verpackung zur Beförde ru ng 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Ve r o rdnung über die innerstaatliche und g r enz 
über sch reitende Beför derun g gefäh rli che r Güte r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(tiGBl. I, S . 156 0) 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
5000 Köln 30 

Beschreibung der Bauart 

Fei n s tblech ve rpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassu n gs r a um: 6 bis 11,7 Lite r 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß d en Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi c ht Nr. 106 007 der Bunde sbahn -Ve r
suchsanstalt Minden (Westf) v om 13.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterz og en worden sind. 

5 Zulassung 

6 

8 

8.1 

Die unter Nr. 3 beschrieben e Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugel asse n. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zu~elassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fes tge leg ten 
Anforderungen erfüllt sind. 

l.ennzeichnung 

Uie nach der zugelassenen Hauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerha f t und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Yl3/S/ •••••• •• /D/BAM 8374 •••••••• 
( Name 

ge
gut 

(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen de s 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Gü ter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen z u
lässig sind. 



8.2 

8.3 

8.4 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
111 verwendet wer-

!Jie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
12,2 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.07.1988 

Buadesbahn-Zentralaat 
Minden (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8375/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
6730 Neustadt/Weinstraße 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel und 
einem Innengefäß" aus Polyethylen. 

Fassungsraum: 207 Liter 

Aaforderungea an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 790 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt IHnden (Westf) vom 27.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 

7 

Zulaasung 

Die unter Nr. 3 beschriebene tiauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

l:eanzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fÜ\ 1A1/X1.3/250/ •••••••••••••• /IJ/BAM 8375 •••••••• 
\.!!) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I II verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,00 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
ver öf f e n t 1 ich t. 

4950 Mindea, 13.07.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8376/0A2 

für die Hauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Karl Huber Verpackungswerke 
7110 Öhrirrgen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 4,3 bis 6,7 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 289 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt IHnden (Westf) vom 28.06.1988 einer 
Hauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
UGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8 . 1 

8 . 2 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Hauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen tlauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

83 7 6 •••••••• 
(Name 

ge
gut 

KID/ADR/OA2/Y7 /S/ ••••••••• /D/BAM 
(tierstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8 . 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8 . 4 

Die Bruttohöchstmasse darf 6,6 kg nicht über
schreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 
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10 

10. 1 

Sonstiaea 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.07.1988 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8377/0A2 

für die Bauart 
gefährlicher Güter 

einer Verpackung zur Beförderun g 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
7110 öhringen (Württ.) 

3 Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 9,7 bis 13,8 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Haumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 290 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene öauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

l:enn&eichnuog 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



ll.ID/ADR/OA2/Yl4/S/ •••••••• /D/BAM 8377 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 geltennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf 14 kg nicht · über
schreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 00 1)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. Sb2, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nac hweis
bar sicherstellen, daß all e Auflage n üb er die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, b e
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung geflhrlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung geflhrlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.07.1988 

Bundesbabn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8378/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur 
gefährlicher Güter 

1 Rech tagrundlagen 

Beför~erung 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antraasteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
7110 Dhringen (Würt~.) 

3 Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 27 bis 32,4 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 291 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 28.06.19ll8 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
G~VE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Baua·rt wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackun ge11 
serienmäßig gefertigt werden. !Jer Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

llennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie fol g t zu kennzeichnen: 

!UD/ADR/OA2/Y32/S/ •••••••• /D/BAM 8378 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzt e n beiden 
Ziffern) 

(Name 
ode r Kurz
zeichen d~ s 

Her s t e 11 er s ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Uie Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf 32 kg nicht über-
schreiten. 

8.4 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 11.07.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8379/0A1 

für die Hauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
5000 Köln 30 

3 Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. 

Fassungsraum: 32,6 Liter 

mit nichtabnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
102 966 vom 21.01.1986, 
102 966 1. Nachtrag vom 12.04.1988 und 
102 966 2. Nachtrag vom 09.06.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

RID/ADR/Y/80/ •• •• •• ••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

83 7 9 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
Ill verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 53 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Hauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.07.1988 

A~P-~~,/ ~ 

Bundesbabn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8380/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) .vom 22.07.1985 
(BGHl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
3426 Wieda 

3 Beacbreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Kreuzbodensack aus Papier - wasserbeständig -

Anforderunaen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 134 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.05.1988 einer 
Hauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
G~VE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Hauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

5M2/Y27/S/,,,,,,,,,,,,,,,,,/D/BAM 8380,,,,,,,, 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind, 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 26,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen ~igenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr, 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Hauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S, 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im .. Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht, 

4950 Kinden, 12,07.1988 

fte.JV ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulasaungs-Nr. 8381/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8,3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnun~ über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22,07.1985 
(BGBl. I, S, 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
Kohenlohestraße 2 
7110 Öhrirrgen (Württ.) 

Beschreibung der Bagart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Feinstblechverpackung 
lleckel, 

mit nichtabnehmbarem 

Fassungsraum: 5,9 bis 15 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr, 106 049 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind, 

l.ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

8381 ........ 
(Name 

ge
gut 

RID/ADR/0Al/Y1,8/300/ ••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwende t werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind, 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe Il) bzw, 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten, 

8,4 Der Gesamtüberdruck (d, h, Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
ine r ten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 

9 

10 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die ~auart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.07.1988 

~u_L~ I ~v'~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8382/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung • gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnun~ 

bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGI!l. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
Hohenlohestraße 2 
7110 öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsrauw: 5,9 bis 15 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 049 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 09.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verp~ckungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-

7 

@ 

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

l.eonzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpa ckungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1A1/X/300/ •••• •••••••• ••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8382 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt , be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eise nbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden , 13.07.1988 



Bundeabahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8383/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur He förderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

llech t sg rundlaae n 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
Hohenlohestraße 2 
7110 öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit 
Deckel. 

Fassungsraum: 33,3 Liter 

nichtabnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 050 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt !'Iinden (Westf) vom 05.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulaasung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8,4 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/0Al/Yl.8/350/ ••••• /D/BAM 8383 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe Il) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe lll) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

495 0 Minden, 13.07.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8384/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
Hohenlohestraße 2 
7110 öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum 33,3 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 050 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen ßauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
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gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. I 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

I o. I 

I 0. 2 

Die nach der zugelassenen ßauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

IAI/X/350/ ••••••••••••••••• /0/BAM 8384. •••• ••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderun5 gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

f es tge legten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
ver öf f e n t 1 ich t. 

4950 Minden, 13.07.1988 

~ (;."_ 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U W G S S C H E I N 

Zulassunss-Nr. 8385/IH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Heförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 

grenz
Güte r 

Eisen-
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antrassteller 

Kautex-Werke, 5300 Bonn 3 Holzlar 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 072 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Kinden (Westf) vom 28.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassuns 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen liauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1H2/XI86/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8385 •••••••• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (I) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
·fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
Il 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 186 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 

10. 1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkomaen) 

dem internationalen Obereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird i>n "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.07.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassunga-Nr. 8386/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

llec:htsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Aarragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Duisburg 1 

Beachreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 149 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Haumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 045 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt !'Iinden (Westf) vom 06.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulaasung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertiaung •on Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 1A2/Y165/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8386 ••• ••••• 
\.!'!) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10. 1 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 165 kg nicht überschreiten. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( T RV 0 0 1 ) " - Verkehrs b 1 a t t He f t 1 6, 1 9 8 7 , S • 56 2, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seeve r-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

fest5elegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kind~, 13.07.1988 

(kJ·;,./ I 
~\., 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8387/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
üb~rschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 
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2 

3 

4 

Antragsteller 

Müller GmbH, Industrieweg 5, 7888 Kheinfelden 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Hauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
101 796 vom 28.03.1985 
101 796 1. Nachtrag vom 15.04.191!5 
101 796 2. Nachtrag vom 09.05.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 1A2/X200/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8387 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 200 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( T RV 0 0 1 ) " - Verkehrsblatt Heft 1 6, 1 9 8 7, S. 56 2, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

150 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 13.07.1988 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bun d e s bahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8388/4G 

für die Bauart einer Verpa c kung zur Beförderu n g gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4 . 1 

4. 2 

5 

6 

8 

8.1 

Rechtsgrundlagen 

Ver o rdnung üb e r di e inner s ta a t l ich e u n d 
übers c hreitende Beförderu n g gefährlicher 
mit Bisenbahnen (Gefahr ~ utv ero rdnun g 
bahn- GGVE) vom 2 2.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Krupp-Kautex Maschinenbau GmbH 
5300 Bonn 3 

Beschreibung der Bauart 

g ren z 
Güte r 

Eisen-

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und z wei 5 !
Kanister aus Kunstst o ff al s Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 086 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die VerpacKung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugel a ssen. 

Fertigung vou Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen öauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Hauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fÜ\4G/Xl5/S/ •••••••••••••• • • • • /D/BAM 8388 ••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei-
chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 14,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

1 <' .1 Die Baua rt entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei senbahnb a
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Verei~ten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

'''' ·····~~''' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden {Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8389/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Recht•grundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eis e n
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Krupp-Kautex Maschinenbau GmbH 
5300 Bonn 3 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und vier 5 I
Kanister aus Kunststoff als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 087 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fest gelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

rii\4G/ X2 9 I S/ •••••••••••••••••• I D/BAM 83 8 9 ••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
chen des 
Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 28,5 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - ve rwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 
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den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

1 0 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.07.1988 

~$/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8390/IAI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung Gmbtl & Co. KG 
6730 Neustadt/Weinstraße 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus Stahl mit 
einem Innengefäß aus 

nichtabnehmbarem 
Polyethylen. 

De ekel und 

Fassungsraum: 207 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 
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Die Bauart muß den Baumustern ent'sprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 791 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

n

u sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Xl.S/250/ •••••••••••••• /D/BAM 8390 •••••••• 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8 .I 

a.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen für . gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn flir Sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche GUter 
oder III verwendet 

8. 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht Ober
schritten werden. 

8.4 

8.5 

9 

10 

10.1 

Uie Uichte der Füllgüter darf 
1,53 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,30 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,45 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulaasungs-Nr. 839l/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderun~ gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(liGBl. I, S. 1560) 



2 Antrageteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
Industriestraße 69 - 73 
6730 Neustadt/Weinstraße 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 105 788 der Sundesbahn-Ver
suchsans tal t Mi nd e n (Wes tf) vom 28.0 4. 1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zu~elassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackun~en 

serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 ~ennzeichnuog 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 1 H 2 I X 18 7 I s I • • • ••.•••••••••• I D I B AM 8 3 9 1 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10. 1 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 187 kg nicht überschreiten. 

Die Ube rwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeh a l
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Ma ter i al
foschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 14.07.1988 

k~JyJ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8392/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Ei s en
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
Industriestraße 69 - 73 
6730 Neustadt/Weinstraße 

3 Beecbreibuog der Bauart 

4 

s 

6 

7 

8 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 6U Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 787 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

IÜ\ 1H2/X94/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8392 ••••• • • • 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 
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8 . 2 

8. 3 

8.4 

9 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
we rden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 94 kg nicht überschreiten. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
na c h dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Ve rpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Uie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Eu ropäischen Obereinkommen über die int er
nationale Beförderung gefährli c her Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
keh r s (IMUG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
ü be r die Beförderung ge fährlicher Güter 

fes t geleg ten Prüfanforderungen für Verpackun gen 
zu r Beförderung gefährlicher Gü ter. 

10.2 Ei n .Wide rruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10. 3 

495 0 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
fosc hung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

. , .•... ~ 

Bundes bahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8393/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
liche r Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Sc hönung GmbH & Co. KG 
Industriestraße 69 - 73 
6730 Neustadt/Weinstraße 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 
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grenz
Güte r 

Eisen-

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Haumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 786 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach de10 Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(Ü\ 1H2/X48/ S/ • •• •••••••••• ••• I D/BAM 839 3 •• • ••••• \.V (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen de s 
Ziffern) Her ste llers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Gü ter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstückes darf 48 kg nicht überschreiten • 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigun g von 
Ve rp ackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefüh<t werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
foschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 14.07.1988 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

l. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7519/13H3 

für d i e Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

EPS Spare Parts GmbH 
Ne umannstraße 2 
40 00 Düsseldorf 

Benennung der Bauart 

F lexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 106 066 1. Nachtrag der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
27. 0 2.1986 einer Bauartprüfung nach den "Tech
nischen Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die 
Zulassung, die Kennzeichnung und die Verwendung 
von flexiblen IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. 
Nr. 147) 11 unterzogen worden sind. 

Abweichend dürfen 
sp rech e nd Zeichnung 
Fa. EPS Spare Parts 
f ertigt werden. 

die flexiblen IBC auch ent 
Nr. 14, 15, 16, 17 und 18 der 
GmbH, 4000 Düsseldorf 1, ge -

5 Zulassung 

6 

Di e 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefer tig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhal ten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennz e ichnen: 

fli\nu ~ 13H3/Y/ •••••• /D/ .••••••• BAM 7519/4000/1000 
(Herstel
lungsda
tum nach 
Pkt. 7 d) 
der "TR 
IBCf 001" 

(Name oder 
Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

8.2 Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsg ruppe II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

10 

10 .1 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforde
rungen fü r Großpackmittel (IBC) . 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4 9 50 Mi nd e n, den 0 4 . 1 0. l 9 8 8 

----·-r-. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zur 
I. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7730/3H1 

Nr . 4 und Nr. 
geände rt bzw. 

8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
erweitert: 

4 

8.6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
96 383 vom 09.12.1981, 
96 383 1. Nachtrag vom 28.05.1982, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08 .1 986, 
96 383 2. Nachtrag vom 12.01.1988 und 
105 068 vom 04.12.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf), 
Bericht Nr. 740 18 6 vom 09.05.1986 der BASF AG 
KTE/WMW-F 206 und Bericht Nr. 1970/09 einschließ
lich l. und 2. Nachtrag vom 20.05.1986 und 
08.07.1987 des Bureau de Verifications Techniques 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Wasserstoff- 2014 60 % 8 62b) 
peroxidlösung 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Kohlenwasser- 1300 3 32c) 
stoffgemisch 
(White Spirit) 
n-Butylacetat/ ll 23 3 31c) 
mit n-Butyl-
acetat gesät-
t i gte Netzmittel-
lösung 
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Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenübe r 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Diese r Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7730/3H1 1. Neufassung vom 09.02.1988 und 
dem 1 . Nac htrag zur 1. Neufassung 7730/3H1 vom 
15.03.1988 der Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühl
bach. 

Dieser Nach trag wird im "Amt s - und Mitteilungsblatt der 
Bundesansta l t für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0 340-7551) veröffentlicht . 

4950 Kinden, 05.0 9.1988 

'l 

Bundesbahn-Zentralam t 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
1. Neufassung zua 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7763/3HI 

Nr . 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geänder t b z W. erweitert: 

4 

8.6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsp rechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
95 278 vom 27.07.1981, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08 .1986, 
105 068 vom 04.12.1987, 
96 278 1. Nachtrag vom 12.01.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Bericht Nr. 1970/12 einschließlich I. und 2. 
Nachtrag vom 25.03.1986 und 08.07.1987 des Bureau 
de Verifications Techniques einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE untPrzogen 
worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
a rt p rüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

1830 
2031 

2014 

Schwefelsäure 
Salpetersäure 
Wasserstoff
peroxidlösung 
n-Butylacetat/ 1123 
mit n-Butyl-
a c etat gesät-
tigte Netzmi ttel
lösung 

Die Werks toffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein .. 

Konzen
tration 

98 7. 
55 7. 
60 7. 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb) 
8 2b) 
8 62b) 

3 3 Ic) 

Verpackunggbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaf t und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7763/3H1 1. Neufassung vom 09.02.1988 der 
Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 -7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.09.1988 
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Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7788/3HI 

Nr . 4 und Nr. 8 . 6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geä ndert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

8. 6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1970/13 vom 27 . 08.1986 und 
1970/13 I. Nachtrag vom 08.07.1987 des Bureau de 
Verifications Techniques, Nr. 390 886 vom 
12.12.1986 der Fa. BASF Aweta, Nr. 390 886-1 vom 
02.06 .1987 der BASF Aweta und Nr. 105 569 vom 
12.01.1988 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 2031 
Wasser 

Netzmit tel-
lösung 
(Laventin) 
n-Butylacetat/ 1123 
mit n-Butyl-
acetat gesät-
tigte Netzmittel
lösung 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

3 32c) 

55 r. 8 2b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

5 7. kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

3 31 c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7788/3H1 I. Neufassung der Plastikpack 
GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach vom 09.02.1988. 

Dieser Nachtr~g wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfu ng, 
Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 05.09.1988 

"7 
ft~ feu!J4.j/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7839/3H1 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw .. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d i e 
gemäß Prüfbericht Nr. 



8. 6 

94 I I 7 vom 30.09.1990, 
94 I I 7 I. Nachtrag vom 14.06.1988 
99 668 vom 11.01.1984 
99 668 I. Nachtrag vom 28.10.1986 und 
99 668 2. Nachtrag vom 19.01.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei-
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

160 gCl/1 8 61b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7939/3HI vom 24.12.1986 und dem I. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 7839/3HI vom 30.01.1987 
der Fa. Kunststoffwerk Draak GmbH, 2090 Winsen/L. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) ver~_icht. 

4950 ~en, 21.09.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

I. Nachtrag zua 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7936/IA2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 506 vom 25.02.1987 und 
104 506 I. Nachtrag vom 10.06.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7936/IA2 der Fa. Muhr & Söhne, 5952 Atten
dorn (Westf) vom 26,03.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 21.09.1988 

~ 

~ea..t! i'Ot, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7971/IHI 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
QA/UN/VL 2/105 vom 24.09.1986, 
QA/UN/VL 2/106 vom 24.09.1986, 
QA/UN/VL 2/107 vom 24.09.1986, 
der Fa. V an Leer (UK) Ltd Meadow Lane Works, 
Ellesmere Port, S Wirral und Bericht Nr. 6211e5-l 
vom 15.04.1986, 621185 vom 11.04.1986 der BASF AG 
AWETA Thermoplaste, Bericht Nr. 105 188 vom 
11.11.1987 und I. Nachtrag zum Bericht 105 188 
vom 10.06.1988 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7971/IHI I. Neufassung vom 07.12.1987 der 
Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 6557 Monzingen. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.09,1988 

7 
(.,u~r;t •. .t,_/ I ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

I. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7993/4G 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 563 vom 24.04,1987 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom Prüfbericht darf die Höhe der Ver
sandschachtel um einen Zentimeter auf insgesamt 
26 cm vergrößert werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein 7993/4G der 
burg 60 vom 22.06.1987. 

in Verbindung mit 
Fa. Dralle GmbH, 

dem Zulas-
2000 Ham-

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kindea, 27.09.1988 

'7 
f-a4..t/ ~t't 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1 . Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8312/13H3 

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforder ungen an di e Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsp r echen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 105 927 der Bundesbahn-Ver
suchsanstal t Minden (Westf) vom 13.04.1988 einer 
Bauartprüfung nach den "Technisch e n Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexibl en 
IBC-TRIBCf 00 1 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" 
unterzogen worden sind. 

Abweichend dürfen fle xible IBC wahlweise auch 
ohne Auslauf gefe rtigt werden. 

Dieser Nacht rag gilt nur in 
sungsschein 8312/ 13H3 der 
Kingsway West, Dundee DD 
10.05.1988. 

Verbindung mit dem Zulas
Fa. Tay Textiles Ltd. 
1 9 NA, Scotland vom 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.10.1 988 

----. 
--:["- L • ' ( \ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8345/1A1 

für die Bauart e i ner Verpackung zur Beförderung gefähr
liche r Güter 

2 

3 

4 

5 

158 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22 . 07 . 1985 
(BGBl. I, S, 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 217 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 320 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X1.5/250/ •••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8345 ........ 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendu ng der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

f ür 
II 

ge fährliche Güter 
oder II I verwe n det 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter dar f 
1,53 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,30 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,90 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I I I) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

1 0. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 23.09.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulasaungs-Nr. 8346/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 217 Liter 

grenz
Güter 

Eisen-

4 Anforderun gen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di e 
ge mäß Prüfbericht Nr. 106 319 der Bundesbahn-Ver
suchsa nstalt Minden (Westf) vom 27.06.1988 einer 
Bauartprüf ung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 1A1/X1,5/250/ •••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8346 •••••••• 
(Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Lie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,53 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,30 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,90 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 

9 

10 

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10,1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vo.rbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.09.1988 

7 

fu!td/ ~"· 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8442/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
i. icher Güter 

1.1 

1.2 

2 

B.ec:htsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S, 1560) 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(2, Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung) vom 
21.12.1987 
(BGBl. I, S. 2862) 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 (BGBl. I, S. 1612) 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
24.08.1987 (BGBl. I, S. 2095) 
- Ausnahme E 22 -

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

3 Benennung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 30 Liter 

mit nichtabnehmbarem 

159 



4 

5 

6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 138 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
d e r 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
s e rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

!7:'\ 3HI/X Y Z/250/ ....•.•..••... /D/BAM 8442 .•.••.••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8. I 

8. 2 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (I) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8. 4 

8.5 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,12 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I, II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Die unter Nr. beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

8.7 

8.8 

160 

Bezeichnung 

Peressigsäure mit Tensiden 
''Divosan Forte Plus'' *) 

*) Produkt der Fa. Diversey GmbH, 
Kirchheimbolanden gem. im 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

5.2 35 

BZA Minden hinterlegten Rezepturen 

Die Füllgüter müssen bei 50 •c beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften in Rn 3152/1 des Anhanges 
A.l der Anlage zur GGVS sein. 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 

9 

10 

I 0. I 

I 0. 2 

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstige.s 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mind~n. 20.09.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulasaunga-Rr. 8447/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Wilhelmstal-Werke GmbH 
4019 Monheim 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kreuzbodensack aus Papier mit einem Innensack aus 
Polyäthylen 

Anforderunaen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 300 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 Fertigung von Verpackuncea 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

5M2/Y27/S/ •••.••••••••••••• /D/BAM 8447 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
ven..tendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 26,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

8. 7 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.09.1988 

~ 

(A~' k 

Bundesbahn-Zentralamt 
IHnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8448/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

4 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
6730 Neustadt/Weinstr. 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 789 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\1H2/Y 187 /S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8448 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8. I 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

datum nach Rn 
1512 (I) e) der 
Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 187 kg nicht überschreiten. 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tJberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

\161 



10 

10. 1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ober ei nkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgeleg ten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt v orbehal
t en . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
t ei lun gs blatt der Bundesanstalt für Material
forsch ung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.09.1988 

( 

{. ' 
...... -~. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8449/0A2 

für di e Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

162 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Heinz Abram GmbH & Co. KG, 
3123 Bodenteich 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 899 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 04.07 . 1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertig t en Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

RID/ADR/OA2/Y13/S/ •••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8449 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Yerwendung der Verpackung 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse d e s Versandstückes darf 
12,6 kg nicht überschreiten . 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpacku n gen 
nach dieser Bauart muß na c h den ''Techni s chen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetz~/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für di e internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nati onale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
t en. 

10.3 Diese r Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 21.09.1988 

7 
~au . .t/ k, 

Bundesbahn-Zentra lamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8451/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Vero r dnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (G e fahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 



2 

3 

4 

5 

Antragsteller 

Schmalbach Lubeca AG 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 6,37 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 004 der Schmalbach
Lubeca AG, 3370 Seesen, vom 29.06.1988 einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8 .I 

8.2 

8.3 

8.4 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fe rtigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

IA2/Y9/S/ ...•••..••••••••• • /D/BAM 8Lt51 .•• •• ••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 8,10 kg nicht überschreiten. 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß na ch den ''Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen !!hereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340~7551) 

veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.09.1988 

I 
f·Cü{}tv"'t/ ~ l~ 

J undesbahn-Zentralamt 
!Iinden {Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8452/0A2 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

8. I 

Rechtsgrundlagen 

Eis enb ahn Gefahrgu tau3nahmeverordnung Jom 
16.08.1985 ( BGBl. I, S. 1651) 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung 
Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
24.08.1987 (BGBl. I, S. 2095) 
- Ausnahme E 46 -

Antragsteller 

~chma lbach Lubeca AG, 3~70 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 6,37 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

zur 
vom 

Die Bauart muß den Baumust e rn entsprechen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 004 der Fa. Schmalbach 
Lubeca AG, 3370 Seesen, vom 29.06 .1988 einer Bau
artprüfuns nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 b eschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackung en 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y/IOO/ ••••••••• /D/BAM 8452 ••••.•••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und en,tsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 
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8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

9 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe ~I oder 
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

dürfen nicht über-

1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.09.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8454/182 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 200 Liter 

grenz
Güter 

Eisen-

4 Anforderungen an die Bauart 

164 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XVI/88 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 29.06.1988 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 

6 

Zula•sung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackunaea 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

m IH2/Y220/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8454 •••.•••• 
(Herstellungs- (Name 
datum nach Rn oder Kurz-
1512 (I) e) der zeichendes 
Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. I 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchst .masse des Ver
sandstückes darf 220 kg nicht überschreiten. 

8.4 

9 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.09.1988 



Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8455/0A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
5000 Köln 30 · 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 2,1 bis 5,1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 197 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y7/S/ •••••••• /D/BAM 8455 •••••••• 
(Name 

ge 
gut 

(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz 
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. I 

8. 2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer -

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
6,45 kg (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 

Verwendung 
Verpackung 
kannt sind. 

der 
für 

Verpackung 
Gefahrgut 

demjenigen, der 
einsetzt/befüllt, 

die 
be-

10 Sonstiges 

I 0. I Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.09.1988 

•7 
l 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8456/IH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Elbatainer Kunststoff- und 
schaft mbH, 7505 Ettlingen 

Verpackungsgesell-

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht Nr. 110 288 vom 29.04.1988 der 
BASF AG Aweta Thermoplaste einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefe r tig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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8 

8. 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H2/X190/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8456 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
datum nach Rn oder Kurz-
11512 (1) e) der zeichendes 
Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 190 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 

10.2 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten . 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

49 50 Minden, 27.09.1988 

Bu ndesbahn-Zentralamt 
Mi nden (Wes tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8457/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

166 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 
5952 Attendorn 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus nichtrostendem Stahl mit nichtabnehmbarem 
De ekel. 

Fassungsraum: 200 - 216 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 286 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Baua-rt wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackunge n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1A1/X2.0/600/ •••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs -

8457 ••.••••• 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach d~r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigÖn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mind~, 27.09.1988 

Bun desbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 8458/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförd e rung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Sulo Eisenwerk Streuher & Lohmann GmbH & Co. KG 
Sünderstraße 85 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 241 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.07.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f.nuu \ w 1H2/Xl86/S/ ................ /D/BAM 8458 ...... .. 
(Herstellungs
datum nach Rn 
1512 (1) e) der 
Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10 . I 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi-g ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährli che Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe J, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmass e des Ver
sandstückes darf 186 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderun g gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internati onale Eisenbah_nbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340~7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.10,1988 

l 
fat..4 k 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 95 788/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 
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4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 95 788 1. Nachtrag vom 
15.08.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auch in container
gerechter Ausführung wahlweise mit Wellsicken 
entsprechend der vorliegenden Zeichnung D 85-1677 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 95 788/1A1 vom 12.12.1985 der Firma 
Dellbrücker Embalagen-Gesellschaft Müller GmbH & Co. KG 
in 5090 Leverkusen 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.08.1988 

)'-_.) )t ,, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 96 380/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 380 vom 28.05.1982, 
96 380 1. Nachtrag vom 26.05.1986 und 105 999 
1. Nachtrag vom 17.05.1988 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 96 380/3H1 vom 15.10.1985 und dem 
1. Nachtrag vom 27.06.1986 der Fa. Kunststoffwerk Draak 
KG, Winsen. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.08.1988 
· ) 

Bundesbahn-Zentralamt 
llinden (Westf) 

1. Neufassung 

Deutsche 
Bundesbahn 

zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 101 796/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 
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3 

4 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Fiseu
hahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Müller GmbH, Industrieweg 5, 7888 Rheintelden 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
101 796 vom 28.03.1985 
101 796 1. Nachtrag vom 15.04.1985 
101 796 2. Nachtrag vom 09.05.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\1A2/X200/S/ •••••.•....•••.• /D/BZA 101 796 ••••. 
~~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 200 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 



10 0 2 

10.3 

4950 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf 
ten. 

dieser Zulassung bleibt vorbehal-

Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Kinden, 06.09.1988 

l 
.fti<,~t/ 

tl L l 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7513/0A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
5000 Köln 30 

3 Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 20 bis 33 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 736 vom 21.11.1985 und 
1. Nachtrag zum Bericht 102 736 vom 16.05.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

RID/ADR/OA2/Y35/S/ •••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 513 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8 0 1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
35 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
52,5 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technisch en 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen üb e r die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ·'Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesansta lt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.09.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7542/1AI 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 089 vom 05.10.1981 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auch in container
gerechter Ausführung wahlweise mit Weilsicken 
entsprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnungen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7542/IA1 vom 15.04 .1986 und 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein 7542/1A1 vom 23.01.1987. 
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Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7579/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

b 

7 

8 

8. 1 

170 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 27 l bis 36 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
102 356 vom 07.10.1985, 
102 356 1. Nachtrag vom 26.03.1986, 
102 356 2. Nachtrag vom 05.05.1986, 
102 356 3. Nachtrag vom 05.01.1987, 
102 356 4. Nachtrag vom 21.10.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Prüfbericht Nr. 000 002 vom 14.04.1988 der 
Fa. Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2 /Y40/S/ .••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 57 9 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 

8.3 

8. 4 

9 

10 

10. 1 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf 40 kg nicht über
schreiten. 

' Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 07.09.1988 

r; 

f"et"t/ ~"" 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag 

Deutsche 
Bundesbahn 

zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7601/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 390 vom 05.05.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auch in container
gerechter Ausführung wahlweise mit Weilsicken 
entsprechend den qiesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnungen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7601/1Al vom 03.06.1986 der Firma August 
Schmalenbach GmbH & Co. oH in 4100 Duisburg 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 30.08.1988 



Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zua 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7655/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geä nd ert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 373 vom 04.05.1984 l. 
Nachtrag zum Prüfbericht 100 373 vom 19.06.1986 
und 1. Nachtrag zum Prüfbericht 105 999 vom 
17.05.1988 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Mlnden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
songsschein 7655I3H1 vom 10.07.1986 der Firma 
Kunststoffwerk Draak GmbH in 2 0 90 Wins e niL. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bu nd esanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffent] J ch t . 

49~0 Hinden, 25.08.1988 

I 

f.tt-t/ ~Ce\ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zua 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7670/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gef ähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak KG, 
2090 WinseniL 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kaniste r aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter bis 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
93 198 vom 08.07.1980, 
93 198 2. Nachtrag vom 22.10.1982, 
93 198 3. Nachtrag vom 08.12.1983, 
93 198 4. Nachtrag vom 13.01.1987, 
93 197 vom 08.07.1980, 
93 197 1. Nachtrag vom 31.08.1981, 
93 197 2. Nachtrag vom 29.05.1985, 
9l 142 2. Nachtrag vom 24.10.1984, 
97 142 4. Nachtrag vom 22.03.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
und Prüfbericht der BASF Nr. 461 083 vom 
26.01.1984 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

(u \ 3 H 1 1 x 1 • 81 2 5o 1 • •••••••••••• 1 D 1 BAM 7 6 7 o ••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 .5 

8.6 

8.7 

8.8 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verw en det werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,84 glcm' nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 1b) 

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 

Wasserstoff- 2014 60 % 8 6 2b) 
peroxidlösung 

Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 

n-Butylacetatl 1123 3 31c) 
mit n-Butylace-
tat gesättigte 
Netzmittel-
lösung 

Kohlenwasser- 1300 3 32c) 
Stoffgemisch 
(Whit e Spirit) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Be förderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 
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9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

18.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minde./11.08.1988 

I t( .,_ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7670/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 

93 198 vom 08.07.1980 
93 198 2. Nachtrag vom 22.10.1982, 
93 198 3. Nachtrag vom 08.12.1983, 
93 198 4. Nachtrag vom 13.01.1987, 
93 197 vom 08.07.1980, 
93 197 1. Nachtrag vom 31.08.1981, 
93 197 2. Nachtrag vom 29.05.1985, 
93 142 2. Nachtrah vom 24.10.1984, 
97 142 4. Nachtrag vom 22.03.1988 und 
105 999 1. Nachtrag vom 17.05.1988 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

(Westf) ei
der Anlage 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. 
Neufassung zum Zulassungsschein 7670/3H1 vom 11.08.1988 
der Firma Kunststoffwerke Draak GmbH in 2090 Winsen/L. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinde~ 25.08.1988 

172 

Bundesbahn-Zen~ralamt 

Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U K G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7680/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 599 vom 24.07.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auehin container
gerechter Ausführung wahlweise mit Weilsicken 
entsprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnungen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7680/1A1 vom 27.08.1986 und 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein 7680/1AI vom 23.01.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7681/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 598 vom 24.07.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auch in container
gerechter Ausführung wahlweise mit Weilsicken 
entsprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnungen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7681/1A1 vom 27.08.1986 der Firma Van Leer 
Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.08.1988 



Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U H G S S C H E I H 

Zulassungs-Nr. 7682IIAI 

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 601 vom 24.07.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auehin container
gerechter Ausführung wahlweise mit Wellsicken 
entsprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnungen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein 7682IIA1 vom 01.09.1986 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein 76821 lAI vom 
23.01.1987 der Firma Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 
Köln 40. 

Dieser Nachtrag wird im 11 Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7685I3HI 
2. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Mühlbach 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kanister aus 
Deckel. 

Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 25 bis 35 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
91 303 vom 15.09.1978 
91 303 1. Nachtrag vom 18.07.1986 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986 
91 303 3. Nachtrag vom 12.01.1988 
91 303 4. Nachtrag vom 27.01.1988 
91 303 5. Nachtrag vom 07.03.1988 
105 068 vom 04.12.1987 und 
91 279 vom 31.08.1978 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 

und Bericht der BASF KTEIWMW-206 Nr. 730 186 vom 
07.08.1986 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die AnfOrderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

K.ennEeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauP.rhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3 H I I Y I • 6 I 2 0 0 I . .......•..•.•. I D I BAM 7 6 8 5 ••••••••• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwe9det 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,67 glcm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salzsäure 1789 
Hypochlorit- 1791 
lösung 
Schwefelsäure 1830 
Salpetersäure 2031 
Kalilauge 1814 
Natronlauge 1824 
Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(Whi te Spirit) 
Netzmittel-
lösung 
(Laventin) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

33 % 8 Sb) 
160 gelll 8 61b) 

75 % 8 lb) 
55 % 8 2b) 
50 % 8 4 2b) 
50 r. 8 42b) 

3 32c) 

5 % I< ein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Ube rwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 173 



9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minde~ 15.08.1988 

~M~-1./ h,vt 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7756/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 697 vom 29.08.1986 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 105 999 vom 
17.05.1988 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
der 

Zulas
Firma sungsschein 7756/3H1 vom 15.10.1986 

Kunststoffwerk Draak GmbH in 2090 Winsen/L. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~, 25.08.1988 

174 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zu., 

Z U L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7764/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 090 vom 05.10.1981, 
96 090 3. Nachtrag vom 18.12.1984, 103 600 vom 
24.07.1986, 103 600 1. Nachtragvom 27.05.1987 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) und 
Prüfbericht Nr. 189/84 vom 17.12.1984 und 
Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 188/84 und 189/84 
vom 10.05.1985 der Hoechst AG D 207 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auch in container
gerechter Ausführung wahlweise mit Weilsicken 
entsprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnungen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7764/1A1 vom 24.10.1986 und 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein 7764/1A1 vom 23.01.1987 und 2. 
Nachtrag vom 06 .11.19 87 zum Zulassungsschein 7764/1A1 
der Firma Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 -7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.08.1988 

~Ltl 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7765/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 091 vom 05.10.1981, 
96 091 1. Nachtrag vom 18.12.1984, 103 602 vom 
24.07.1986 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auehin container
gerechter Ausführung wahlweise mit Weilsicken 
entsprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnungen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7764/1A1 vom 24.10.1986 und 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein 7764 /1A1 vom 23.01.1987 der Firma 
Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.08.1988 



Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

I. Nachtrag zua 

Z U L A S S U N G S S C H K 1 N 

Zulaasunga-Hr. 7805/3HI 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
97 142 vom 28.05.I982, 
97 142 I . Nachtrag vom 29 . 04.I983, 
97 I42 2. Nachtrag vom 24.IO.I984, 
97 142 3. Nachtrag vom 08 . IO.I986 und 
97 142 4. Nachtrag vom 22.03.I988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Prüfungsbericht der BASF, KTE/WMW F 206 Vor
gang Nr. 46I 083 vom 26 . 0I.I984 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
z og e n worden sind. 

Die s e r Nachtrag gilt nur in Verbin dung mit dem Zul a s
sungss chein 7805/3HI der Fa. Kunst st offwerk Dra a k GmbH 
i n 209 0 Winsen/L vom 08.12.I986. 

Diese r Na c h trag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bunde sanstalt für Mater i alforschung und -prüfung, 
Ber lin " (ISS N 0340-7551) veröffentlicht. 

4 950 Kin~n, 1I.08.1988 

ft!di~ ~Vv1 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7809/3H1 

Nr. 4 und Nr , 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anfo r derungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 

I03 661 vom I5 . IO . I986 
103 66I 1 . Nachtrag vom 05.0I . I987 und 
1 . Nachtrag zum Bericht 105 999 vom 17,05 . 1988 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind . 

Di e ser Nachtrag gilt 
s ungsschein 7809/3HI 
zum Zulassungsschein 
Kunststoffwerk Draak 

nur in Verbindung mit dem Zulas
vom 09.I2.I986 und I. Nachtrag 

7809/3HI vom I9.0I.1987 der Firma 
GmbH in 2090 Winsen/L. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-755I) veröffentlicht. 

4950 Kinde~ 25.08.1988 

(Aet# ~~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7831/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 669 vom I2.01.1984, 
99 669 I. Nachtrag vom I6.I0.1986, 99 669 
2. Nachtrag vom 14.01.1988, 99 669 3. Nachtrag 
vom 09.02 . 1988 und 1. Nachtrag zum Bericht 
I05 999 vom 17.05.1988 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7831/3H1 vom 22.12.I986, I. Nachtrag vom 
I0.02.1988 und 2. Nachtrag vom 24.05.I988 zum 
Zulassungsschein 783I/3H1 der Firma Kunststoffwerk 
Draak GmbH in 2090 Wi nsen/L. 

Die s er Nachtrag wird i m 11 Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bu n d esanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Be rlin" (ISS N 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kind~ 25.08.19 8 8 

l{i; d~-.1...( ' 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

I. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7834/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
94 307 vom 27.I1.1980, 
94 307 1. Nachtrag vom 23.07.I984, 
94 307 2. Nachtrag vom OI . 02.1985, 
94 307 3. Nachtrag vom 21.10.1986 und 
94 307 4. Nachtrag vom 22.03,1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V d·er Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7834/3H1 der Fa. Kunststoffwerk Draak GmbH 
in 2090 Winsen/L vom 02.02.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min~n, II.08.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7839/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 94 117 vom 30.09.1980, 
99 668 vom 11.01.1984, 99 668 1. Nachtrag vom 
28.10.1986, 99 668 2. Nachtrag vom 19.01.1987 und 
1. Nachtrag zum Bericht 105 999 vom 17.05.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7839/3H1 vom 24.12.1986 und 1. Nachtrag 
vom 30.01.1987 zum Zulassungschein 7839/3HI der Firma 
Kunststoffwerk Draak GmbH in 2090 Winsen/. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.08.1988 

•7 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7842/0AI 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert: 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtanehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 1,08 bis 1,46 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 215 vom 01.12.1986 und 
1. Nachtrag zum Bericht 104 215 vom 14.04.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7842/0A1 der Fa. Karl Huber Verpackungs
werke GmbH & Co., 7110 öhringen vom 05.01.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.08.1988 

7 
f'e<u.tl I : L 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zu• 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7843/1A1 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert: 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Flaschen 
Deckel. 

aus Weißblech mit 

Fassungsraum: 1,08 bis 1,46 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 215 vom 01.12.1986 und 
I. Nachtrag zum Bericht 104 215 vom 14.04.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7843/1A1 der Fa. Karl Huber Verpackungs
werke GmbH & Co., 7110 öhringen vom 05.01.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7883/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geän dert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 320 vom 15.01.1987, 
104 320 1. Nachtrag vom 07.12.1987 und 
104 320 2. Nachtrag vom 10.08.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7883/1H2 vom 21.01.1987 und dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein 7883/1H2 vom 04.02.1988 der 
Firma Sulo Eisenwerk Streuher & Lohmann GmbH 2 Co. KG, 
4900 Herford. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.09.1988 

7 
~()/;_ .. '/ h 



Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7950/13H3 

Nr. Zulassungsscheines wird wie folgt geändert bzw. 
e rweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1530/85-7 vom 11.07.1985 
und 1530/85-7-Nachtrag vom 19.12.1986 der Labor
data Materialprüfanstalt Braunschweig einer Bau
artprlifung nach den ''Technischen Richtlinien flir 
den Bau, die Prlifung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von flexiblen IBC
TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" unter
zogen worden sind. Abweichend vom Prlifbericht be
trägt das Volumen bis 1000 Liter. Die Abmessun
gen Breite und Länge dürfen nicht geändert wer
den. 

Abweichend hiervon dlirfen die Durchmesser von 
Ein- und Auslauf bis maximal 38 gefertigt und die 
Länge bis auf maximal 50 cm verändert werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7950/13H3 vom 09.04.1987 und l. Nachtrag 
zum Zulassungsschein 7950/13H3 vom 15.07.1987 der Firma 
Gehrüder Friedrich in 3320 Salzgitter 41. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.08.1988 

( 

Jtt-,rJL.d 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7951/13H2 

Nr. Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

bzw. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1665/86-10 vom 20.10.1986 
und 1665/85-10-Nachtrag vom 19.12.1986 der Labor
data Materialprüfanstalt Braunschweig einer Ban
artprüfung nach den ''Technischen Richtlinien flir 
den Bau, die Prlifung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von flexiblen IBC
TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" unter
zogen worden sind. Abweichend vom Prüfbericht be
trägt das Volumen bis 1000 Liter. Die Abmessun
gen Breite und Länge dürfen nicht geändert wer
den. 

Abweichend hiervon dürfen die Durchmesser von 
Ein- und Auslauf bis maximal 38 gefertigt und die 
Länge bis auf 50 cm verändert werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7951/13H2 vom 09.04.1987 und l. Nachtrag 
zum Zulassungsschein 7951/13H2 vom 15.07.1987 der Firma 
Gehrüder Friedrich in 3320 Salzgitter 41. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 -7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.08.1988 
.I 

ft, ~/(? •• t.j . 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. I!Tacht:rag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E l N 

Zulassungs-Kr. 7955/31H 

Nr. 4 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

8.3 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
97 478 vom 30.07.1982 
97 478 1. Nachtrag vom 12.09.1985 
97 478 2. Nachtrag vom 30.03.1987 
97 478 5. Nachtrag vom 29.08.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung den ''Technischen Richtlinien 
flir den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von Transportge
fäßen aus Kunststoff - TRTK 001 - (VKBl. Heft 14, 
1985, Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

Die unter 
lieh die 
standen: 

Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
Bauartprüfung mit folgendem Stoff be-

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 

Konzen
tration 

55 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit 
sungsschein 7955/31H der Schütz-Werke GmbH 
5418 Selters vom 23.04.1987 . 

dem Zulas
& Co. KG, 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt flir Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 K~n, 13.09.1988 

( 

.ft~-. ~tt.,_t:J 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7982/5M2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart: 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. S/87 053 vom 06.04.1987 
der Fa. Bischof + Klein, Verpackungswerke, 4540 
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Lengerich, abweichend jedoch auch mit den Abmes
sungen 530 x 580 x 160 mm einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7982/5M2 1. Nachtrag vom 10.09.1987 der 
Fa. Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co., 4540 
Lengerich. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 04.08.1988 

7 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7998/13H4 

Nr. 4 Zulassungsscheines wird wie folgt geändert bzw. 
erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1665/86-10 vom 20.10.1986 
und 1665/85-10-Nachtrag vom 19.12.1986 der Labor
data Materialprüfanstalt Braunschweig einer Bau
artprüfung nach den "Technischen Richtlinien für 
den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von flexiblen IBC
TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" unter
zogen worden sind. 

Abweichend hiervon dürfen die Durchmesser von 
Ein- und Auslauf bis maximal 38 gefertigt und die 
Länge bis auf 50 cm verändert werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7998/13H4 der Firma Gehrüder Friedrich in 
3320 Salzgitter 41 vom 30.06.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 23.08.1988 

7 
~tt;Jt~;j.f' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8119/3Hl 

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

178 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 159 vom 15.09.1987 und 

1. Nachtrag zum Prüfbericht 105 999 vom 
17.05.1988 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
der 

Zulas
Firma sungsschein 8119/3Hl vom 27.11.1987 

Kunststoffwerk Draak GmbH in 2090 Winsen/L. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 25.08.1988 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ir. 813 0/ 1H 1 

Nr. des Zulassungssch e ines wi rd wie fol g t g e ändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 942 vom 06.10.1987, 
104 942 l. Nachtrag vom 11.02.1988 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Mindr,n (Westf) und Prüfbe
richt vom 31.08.1988 der Fa . Van Leer Verpackun
gen, Aweta, Harnburg einer Bauartprüfung nach dem 
Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen word e n 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8130/lHl und 8130/lHl l. Nachtrag der Fa. 
Van Leer Verpackungen GmbH, 6557 Monzingen vom 
23 . 11.1987 bzw. 03.03.1988. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 12.09.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8131/lHl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 943 vom 11.11.1987, 
104 943 l. Nachtrag vom 27.01.1988 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und Prüfbe
richt vom 31.08.1988 der Fa . Van Leer Verpackun
gen, Awete, Hamburg einer Bauartprüfung nach dem 
Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 



Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8131/1H1 und 8131/1H1 1. Nachtrag der Fa. 
Van Leer Verpackungen GmbH, 6557 Monzingen vom 
07.12.1987 bzw. 03.03.1988. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 12.09.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zu• 

Z U L A S S 0 H G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8252/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
b zw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 948 vom 15.03.1988 mit 
3,1 kg Masse des Innengefäßes ohne Schraubstopfen 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auehin container
gerechter Ausführung wahlweise mit Weltsicken 
entsprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnungen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8252/1A1 vom 21.03.1988 der Firma Van Leer 
Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 30.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U H G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8253/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 948 vom 15.03.1988 mit 
4,0 kg Masse des Innengefäßes ohne Schraubstopfen 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auehin container
gerechter Ausführung wahlweise mit Weilsicken 
entsprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnunge~ gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8253/1A1 vom 21.03.1988 der Firma Van Leer 
Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 30.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nacht.rag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8254/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 105 948 vom 15.03.1988 mit 
6,1 kg Masse des Innengefäßes ohne Schraubstopfen 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf diese Bauart auehin container
gerechter Ausführung wahlweise mit Weltsicken 
entsprechend den diesem Antrag zugrundeliegenden 
Zeichnungen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8254/1A1 vom 21.03.1988 der Firma Van Leer 
Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 30.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8362/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 

105 999 vom 10.06.1988 und 
105 999 1. Nachtrag vom 17.05.1988 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8362/3Hl der Fa. Kunststoffwerk Draak Gmb, 
2090 Winsen/L vom 21.06.1988. 
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Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

4950 Minden, 25.08.1988 
'I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8190/11G 

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC) zur BefHrde
rung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Ausnahmegenehmigung (AG) des Bundesministers für 
Verkehr Nr. E 21/79 3. Neufassung vom 20.07.1987 
zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn vom 22. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1560) geändert durch die 
Verordnung vom 21. August 1986 (BGBl. I S. 1347). 

Antragsteller 

Hoechst AG, Ressort Beschaffung 
6230 Frankfurt (Main) 80 

Beschreibung der Bauart 

Großpackmittel (IBC) bestehend aus 
a) einer Kiste aus Pappe als Außenverpackung 
b) einer Ringeinlage aus Pappe 
c) 4 Papprollen 
d) 200 Folienbeuteln, die mit je 5 kg Calzium

carbid gefüllt sind 
e) einer Einwegpalette aus Holz 
f) Stahlband und Schrumpffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern 
mäß Prüfbericht Nr. 105 393 
suchsanstalt Minden (Westf) 

entsprechen, die ge
der Bundesbahn-Ver

vom 1 1. 1 1. 1 9 8 7 einer 
Bauartprüfung 
Nr. E 21/79 
sind. 

nach der Ausnahmegenehmigung 
3. Neufassung unterzogen worden 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung der Großpackaittel (IBC) 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmit
tel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der Her
steller muß gewährleisten, daß bei den serienmä
ßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die für die 
Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 
Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Großpackmittel (IBC) sind dauerhaft und 
gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li\ 11G/Y/ ••••••• /D/50/1050/ ••••••• BAM 8190 •••••••• 
~ Datum der Name der 

Herstellung 
(Monat und Jahr 
jeweils die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Uberstaplen verboten 

Symbole 
des Her
stellers 
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8 

8.1 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Großpackmittel (IBC) dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, we·nn fü'r sie nach den 
Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Groß
packmittel (IBC) zulässig sind. 

Die Großpackmittel (IBC) dürfen für Calcium
carbid, Stoff der Klasse 4.3 Ziffer 2a) der An
lage zur GGVE verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

9 

10 

10. 1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Großpackmittel (IBC) demjenigen, 
der die Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut ein
setzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den 
der Vereinten Nationen (UN) 
Prüfanforderungen für Großpackmittel 

Empfehlungen 
festgelegten 
(IBC). 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

4950 Kinden, den 01.09.1988 ., 
ft~-<Cf••·tl 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8394/31HA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) 
mit Kunststoff-Innenbehälter, Transportgefäß aus 
Kunststoff - zur BefHrderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung 
16.08.1985 -Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

vom 

Fluoroware, 102 Jonathan Boulevard North, Chaska, 
Minneseta 55 318, USA 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innenbehälter, - Transportgefäß aus Kunst
stoff, TK-

Nennvolumen: 1200 Liter (330 gal.) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 116 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.08.1988 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von 
Transportgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die in dem unter Nr. 4 genannten Prüfbericht be
schriebene Bauart wird zugelassen. 



6 

7 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. 

Mit dem Anbringen der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigen TK 
der zugelassenen Bauart entsprechen und daß die in 
diesem Zulassungsschein genannten Bedingungen und 
Auflagen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(iü'\31HA1/Y/ •••••• /D/ •••••••• BAM 8394/6000/ 
~ Datum der Name oder 

Herstellung Symbol des 
(Monat und Herstellers 
Jahr jeweils 
die letzten 
beiden Zif-
fern) 

1375/377/2650/100 kPa/ •••••••••• 
Datum der 
letzten 
Dichtheits
prüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und 
Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die TK dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter die den Standardflüssig
keiten zugeordnet werden können, darf die in fol
gender Tabelle aufgeführten Dichten nicht über
schreiten. 

Standard
flüssi keit 

Wasser 
Netzmittellösung 
(Laventin 5 %) 

Dichte in (g/cm 3 ) 

1,90 
1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck 
des Füllgutes und Partialdruck der Luft oder an
derer inerter Gase, minus 100 kPa) bei 55 •c darf 
66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung und Wasser nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung (Laventin 5 %) als Standardflüs
sigkeit gern. Ia) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gem. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforde
rungen für Großpackmittel (IBC). 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mi~n, 09.08.1988 

~eli-~'tf 0'vL 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8395/31HA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) 
mit Kunststoff-Innenbehälter, Transportgefäß aus 
Kunststoff - zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Fluoroware, 102 Jonathan Boulevard North, Chaska, 
Minneseta 55 318, USA 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innenbehälter, - Transportgefäß aus Kunst
stoff, TK-

Nennvolumen: 800 Liter (220 gal.) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 116 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.08.1988 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von 
Transportgefäßen aus . Kunststoffen - TRTK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

unt.e r 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. 

Mit dem Anbringen der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigen TK 
der zugelassenen Bauart entsprechen und daß die in 
diesem Zulassungsschein genannten Bedingungen und 
Auflagen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

{iJ') 31HA1 /Y/ •••••• /D/ •••••••• BAM 8395/6000/ 
~ Datum der Name oder 

Herstellung Symbol des 
(Monat und Herstellers 
Jahr jeweils 
die letzten 
beiden Zif-
fern) 
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825/295/1536/100 kPa/ •••••••••• 
Datum der 
letzten 
Dichthefts
prüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und 
Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die TK dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter die den Standardflüssig
keiten zugeordnet werden können, darf die in fol
gender Tabelle aufgeführten Dichten nicht über
schreiten. 

Standard
flüssi keit 

Wasser 
Netzmittellösung 
(Laventin 5 %) 

Dichte in (g/cm 3 ) 

1. 9 0 
1. 90 

Der gemessene Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck 
des Füllgutes und Partialdruck der Luft oder an
derer inerter Gase, minus 100 kPa) bei 55 •c darf 
66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung und Wasser nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung (Laventin 5 %) als Standardflüs
sigkeit gem. Ia) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gem. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforde
rungen für Großpackmittel (IBC). 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.08.1988 

7 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 LAS S U N G S . S C H. E I N 

Zulassungs-Nr. 8396 

für die Bauart eines Großpackmittels besonderer Bauart 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Ausnahmegenehmigung (AG) des Bundesministers für 
Verkehr 
Nr. E 6/88 zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn vom 
22.07.1985 (BGBl. I, S. 1560), zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 21. Dezember 1987 
(BGBl. I , S. 2862). 

2 Antragsteller 

3 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft 
8510 Fürth/Bay. 

Benennuns der Bauart 

Großpackmittel besonderer Bauart 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht-1schw vom 17.05.1988 und Nach
trag zu diesem Bericht vom 30 .05.1988 der Dynamit 
Nobel, Werk Stadeln einer Bauartprüfung nach der 
Ausnahmegenehmigung Nr. E 6/88 des Bundesmini
sters für Verkehr unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die in den unter Nr. 4 genannten Prüfberichten 
beschriebene Bauart wird zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmit
tel ~erienmäßig gefertigt werden. 

Mit dem Anbringen der Kennzeichnung gewährlei
stet der Hersteller, daß die serienmäßig gefer
tigten Großpackmittel der zugelassenen Bauart 
entsprechen und daß die in diesem Zulassungs
schein genannten Bedingungen und Auflagen erfüllt 
sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Großpackmittel sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

GGVE/Y/500/S/ •••••••••• /D/BAM 8396/AG Nr. E 6/88 
Monat und Jahr 
der Herstellung 
(nur die beiden 
letzten Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Großpack•ittel 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Großpackmittel dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Großpack
mittel zulässig sind. 

Die Großpackmittel dürfen für gefährliche Güter, 
die in der AG Nr. E 6/88 aufgeführt sind, verwen
det werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 500 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die tlberwachung der Fertigung von Großpackmitteln 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 



10 

10.1 

10.2 

10.3 

4950 

Verpackung für Gefahrgut erstmals einsetzt/be
füllt bekannt sind. 

Sonstiges 

Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung 
mit den in Nr. I genannten Rechtsgrundlagen. Mit 
Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch diese 
Zulassung. Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist 
auuch diese Zulassung zu ändern oder neu zu er
stellen. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungsblatt der Bundesanstalt 
schung und -prüfung, Berlin 11 

veröffentlicht. 

"Amts- und Mit
für Materialfor
(ISSN 0340-7551) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mi ::_ den (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8397/3HI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hartmut Müller, 2350 Neumünster 

Beschreibung der Bauart 

Flasche 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Fassungsraum: 520 ml 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 247 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 01.08.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3HI/Y/100/ •••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (I) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8397 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8 .7 

8.8 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,86 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Frostschutzmittel 
für Scheibenwasch
anlagen der Fa. 
Triebe! KG gem. im 
BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7).!>:i7;~röffentlicht. 

Min..,n, 10.08.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8398/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hartmut Müller, 2350 Neumünster 

Beschreibung der Bauart 

Flasche 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Fassungsraum: 1100 ml 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 249 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.08.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. 1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Y/100/ •••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8398 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

Die Dichte der Füllgüter darf 
0,86 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfuns mit folgenden Stoffen bestanden: 

184 

8.7 

8.8 

9 

Bezeichnung 

Scheibenwasch
konzentrat der 
Fa. Caramba 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Kin~, 10.08.1988 

.ff!(;..(( ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8399/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 



2 

3 

4 

Antragsteller 

Hartmut Müller, 2350 Neumünster 

Beschreibung der Iauart 

Flasche 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Fassungsraum: 270 ml 

Anforderungen an die Iauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 847 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.05,1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3H1/Y/100/ •••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8399 ......... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

Die Dichte der Füllgüter darf 
0,86 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig~n 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Frostschutzmittel für 
Scheibenwaschanlagen der 
Fa. Triebe! KG 
gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebe-

8.8 

9 

10 

mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technisch e n 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ube reinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen tlbereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 034y.-r.;f[i4l>veröffentlicht. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8400/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hartmut Müller, 2350 Neumünster 

Beschreibung der Bauart 

Flasche 
Dcke 1. 

aus Kunststoff 

Fassungsraum: 270 ml 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 850 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Kinden (Westf) vom 20.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind, 

185 



5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden, Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3HI/Y/100/ •••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (I) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8400 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .I 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

186 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,86 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Frostschutzmittel für 
Scheibenwaschanlagen der 
Fa. Triebel KG 
gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3b) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die !Jberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die !Jberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis-
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be-
kannt sind, 

10 

10.1 

I 0. 2 

10.3 

4950 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Gütet (RiD) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-!Jbereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bunde~für Materialprü
fung, Be r 1 in" ( IS SN 03~~~"?'•t'~,öf f entlieht. 

Kin~, 10.08.1988 

( 

10.,:{L-q · 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8401/3HI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1.1 

1.2 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(2, Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung) vom 
21.12.1987 
(BGBl. I, S, 2862) 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung 
16.08.1985 (BGBl. I, S, 1612) 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung 
Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnullgen 
24.08.1987 (BGBl. I, S, 2095) 

Antragsteller 

VKT Verpackung + Kunststofftechnik 
Eisenberg GmbH & Co. KG 
6719 Eisenberg 

BenennuDg der Bauart 

vom 

zur 
vom 

Kanister aus 
Deckel. 

Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 202 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 



6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3H1/XYZ/250/ •••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8401. •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sch ritten werden. 

8. 4 

8 .5 

8 . 6 

8. 7 

8.8 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,12 g/cm' (Verpackungsgruppe I , II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten . 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Peressigsäure 
mit Tensiden 
''Divosan Forte Plus'' *) 

*) Produkt der Fa. Diversey GmbH, 
Kirchheimbolanden gem. im 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

5.2 35 

BZA Minden hinterlegten Rezepturen 

Die Füllgüter müssen bei 50 'C beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften in RN 3152/1 des Anhanges 
A.1 der Anlage zur GGVS sein. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des Seeve r-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

1 0.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minde:; 11.08.1988 

~~ ~:/~l 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8402/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1.1 

1. 2 

2 

l 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung) vom 
21.12.1987 
(BGBl. I, S. 2862) 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 (BGBl. I, S. 1612) 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
24.08.1987 (BGBl. I, S. 2095) 

Antragsteller 

VKT Verpackung + Kunststofftechnik 
Eisenberg GmbH & Co. KG 
6719 Eisenberg 

Benennung der Bauart 

Kanister aus 
Decke 1. 

Kunststoff 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 141 vom 09.06.1988 und 
1. Nachtrag zum Bericht 105 141 vom 12.08.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

187 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fo ... ~) 3 H l I X y l. 6 z l. 6 I 2 50 I . ........ I D I BAM 8 4 0 2 •••••••• 

"'· (Herstellungs- (Name 

8 

8 .l 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

8.8 

9 

188 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (I) e) zeichendes 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,12 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
1,62 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Peressigsäure 
mit Tensiden 

UN-Nr. 

''Divosan Forte Plus'' *) 
Perchlor- 1897 
äthylen 
Trichlor
äthylen 
Netzmittel-
lösung 
(Laventin) 

1710 

Konzen
tration 

5 7. 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

5. 2 35 

6. l 15 c) 

6. l !Sc) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

*) Produkt der Fa. Diversey GmbH, 
Kirchheimbolanden gem. im 
BZA Minden hinterlegten Rezepturen 

Die Füllgüter müssen bei 50 •c beständig im 
Sinne der Prüfvorschriften in RN 3152/l des 
Anhanges A.l der Anlage zur GGVS sein. 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 

10 

10. l 

Verwendung der 
Verpackung für 
kannt sind. 

Sonstiges 

Verpackung 
Gefahrgut 

Die Bauart entspricht den in 

demjenigen, der 
einsetzt/befüllt 

die 
be-

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8403/0A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S, 1560) 

Antraasteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co., 
7110 öhringen 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 9,6 bis 12,6 Liter 

Anforderungen an die Iauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 395 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.07.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung •on Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 

8 

8.1 

8.2 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y14/S/ •••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8403 •••••••• 
(Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
den. 

für 
oder 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

Die Bruttohöchstmasse darf 
13,40 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
20,00 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die inte rnationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Gü ter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8404/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 

3 

4 

6 

7 

8 

8 .I 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
Hohenlohestraße 2 
7110 Öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. 

mit nichtabnehmbarem 

Fassungsraum: 33,7 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 051 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ve r packungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/l20/ •••.•••• /D/BAM 8404. ••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Üb~rwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetz t/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 
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festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf di ese r Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.08.1988 

7 
~c"' ((i •• er· 
t 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8405/3A1 

f ür die Baua rt einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
Hohenlohestraße 2 
7110 öhringen 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Kanister 
Deckel. 

aus Weißblech mit nichtabnehmbar em 

Fassungsraum: 33,7 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 051 der Bundesbahn-Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

190 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3A1/Y/120/ ••••••••••••• •••• /D/BAM 8405 •• •• •••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne-

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen ftir gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

' Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen de s Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amt s - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.08.1988 

;Ze~. .. t;' h 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 8406/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-



2 

3 

4 

5 

6 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. VIII/88 der Mauserwerke 
GmbH, SchildgestraGe 71-163, 5040 Brühl vom 
22.04.1988 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr .. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(j;) IH2/X225/S/ .•••••.•..••.•.• /D/BAM 8406 •.•••.•• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8 .I 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (I) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 225 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ube reinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

I 0.3 Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungsblatt der Bundesanstalt 
forschung und -prüfung, Berlin 11 

veröffentlicht. 

11 Amts- und Mit
für Material

(ISSN 0340-7551) 

4950 Minden, 12.08.1988 

'7 
fcu;a.i/ ~ "t 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8407/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4 .I 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8. I 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gist & Spiritusfabrieken Bruggemann 
B-9000 Gent (Belgien) 

Beschreibung der Bauart 

grenz 
Güter 

Eisen-

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die 12 x 
1000 ml-Flaschen aus Kunststoff als Innenver
packung eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 416 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.07.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

1· ~ ..,.fiill f" werden. zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/YII/S/ •••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8407 ••• ••• • 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
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8.2 

verwendet 
schriften 

werden, wenn für sie nach den Vor
der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun-

gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 10,8 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8. 6 

9 

10 

10. 1 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 12.08.1988 
"l 

f(Mt:U..tj ~'ttl 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr, 8408/1B1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

192 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Leicht & Appel oHG, 5000 Köln 90 

3 Benennung der Bauart 

Fässer aus Aluminium mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 30,4 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 342 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.07.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

. 

ge
gut 

1B1/X/250/ ••.•.....••••.••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8408 ..•••••. 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der F·ertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t , be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tibereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 



I 0. 2 

10.3 

4950 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Di e ser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Min~, 16.08.1988. 

feu..tl i"'-t 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8 4 0 9/ 13H3 

fü r die Bauart e in es f lex i blen IBC (Intermediate Bulk 
Contain er) zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 
(BGBl. I, S . 1651) 

Antragsteller 

Rei nh o ld Noor International GmbH & Co. KG, 
Raiffeisenstraße 1 - 3, 
8606 Vieroheim 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 105 989 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.05.1988 einer 
Bauartprüfung 
für den Bau, 
Kennzeichnung 
IBC-TRIBCf 001 

nach den "Technisch en Richtlinien 
die Prüfung, di e Zulassung, die 

und die Verwendung von flexiblen 
(VKBl . Heft 14, 1985 . Nr . 147)" un-

terzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Di e 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden , zugelass e n. 

6 Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
s e rienmäßig ge f ertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 13H3/Y/ •• • • •• /D/ • •• • •• • • BAM 8409/4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 (d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

ge
gut 

8 

8 .I 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nat i onen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Großpackmittel (IBC). 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, den 17.08.1988 

Bundes b ahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8410/IH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güte r 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

4 

Grossekämper Kunststoffe GmbH & Co. KG 
4815 Stukenbrock 

Benennung der Bauart 

Eimer aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 32 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 034 der Bundesbahn-Ver-
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suchsaustalt Minden (Westf) vom 17.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(I) IH2/Y27/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8410 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10 .I 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werde·n. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 27 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Tech nis c hen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefäh rlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.08.1988 

194 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8411/IH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Grossekämper Kunststoffe GmbH & Co. KG 
4815 Stukenbrock 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Eimer aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 10,6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 035 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge
gut 

IH2/YII/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8411. •• • •••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf II kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8412/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Wilhelmstal-Werke GmbH, Im Rotteld I - 3, 
4019 Monheim 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kreuzbodensack aus Papier - wasserbeständig -

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 215 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackun&en 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

{u\ 5M2/Y26/S/. ••••••. ••• •••••• /D/BAM 8412 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für getährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8413/1A2 

für die Bauart eine r Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güte r 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn Gefah rgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 (BGBl. I, S. 1651) 
zul etzt geände rt durch die Zweite Verordnung zur 
Änderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
24.08.1987 (BGBl. I, S. 2095) 
- Ausnahme E 46 -

2 Antragsteller 

3 

4 

Siepe GmbH, Hüttenstraße 185, 5014 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit anbehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 62 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Baumustern entsprechen, die 
Nr. 026/88 der Siepe GmbH, 

27.05.1988 einer Bauartprüfung 
der Anlage zur GGVE unterzogen 

Die Bauart muß den 
gemäß Prüfbericht 
5014 Kerpen 3 vom 
nach dem Anhang V 
worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Vo raussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1A2/Y1.9/120/ •••••••••••••. /D/BAM 8413 •••• /E 46 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,90 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,85 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
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9 

10 

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8414/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

Kunststoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1 - 15 
2090 Winsen/L 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 2,5 bis 3,0 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 653 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.07.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung ~on Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der He~steller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



w 3H1/Y1.5 Z1.5/200/ •••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8414 ••••••••• 
(Name 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

8.7 

8.8 

9 

10 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,50 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüf ung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stan d von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güte r 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 
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Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Kin~, 18.08.1988 

f" "''-t!l ~"' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 84!5/5H3 

für di e Bau a rt 
licher Güter 

e in e r Ve rpa c kun g zu r Be f ö rd e r ung ge f ä hr-

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Bef örd e rung g efährl i ch e r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgut ve rordnung 
bahn - GGVE) vom 22. 0 7.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antrags t eller 

Friedr. W. Goosmann GmbH 
Rotenhäuserstraße 3 
2102 Harnburg 93 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffgewebe. 

grenz
Güter 

Eisen-

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. D-2073/88-6 der Labordata 
Materialprüfanstalt, 3300 Braunschweig vom 
30.06.1988 und Bericht 106 572 vom 05.09.1988 der 
Versuchsanstalt Minden - Abt. für Mechanik - ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertig u ng von Verp a ckungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
t en Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f~\ 5H3/Y51/S/ ••.......•.•••• • • /D/BAM 8415 •••..••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8. 1 

8.2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fer t igten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dü r fen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefäh r liche Güter 
II oder III verwendet 
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8. 3 

8.4 

8. 5 

8. 6 

8. 7 

9 

10 

10. 1 

10.2 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche rstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefäh rlich er Güter (RID) 

dem Eu r opäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

fes t geleg ten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.09.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8416/1B1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Leicht & Appel OHG, 5000 Köln 90 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Fäier aus Aluminium mit nichtabnehmbarem Deckel . 

4 

5 

6 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

9 

10 

1 0. 1 

Fassungsraum: 12,9 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 341 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.07.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1B1/X/250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 8416 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 .gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 



10.2 Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.08.1988 

'7 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8417/1H2 

f ür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
li c her Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. X/88 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 16.05.1988 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anford~rungen 

Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. De r He r stelle r muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefe r tig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ 1H2/X88/S/ ••••..•••••.••.•• /D/BAM 8417 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8 . 1 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 88 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpa~kung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

49 5 0 Minden, 25.08.1988 

Bundes bahn-Zentralamt 
Kinden (We s tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8418/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übe r schreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
50 4 0 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 220 Liter 
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4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. VII/88 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 22.04.1988 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen e rfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u ' IH2/Y318/S/ •••.•••••••••••.. /0/BAM 8418 •••••••• 
\V 

8 

8 . I 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

I 0. I 

10.2 

I 0. 3 

(Herstellungs- (Name 
datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (I) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen z~lässig sind. 

Die Verpack ung en dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
den. 

fü r 
oder 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 318 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Ve rpackun gen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.08.1988 

7 
200 )tt· "-'ä..,_ "l/' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8419/IH2 

für die Bauart 
licher Güter 

einer Verpackung zur Beförderung gefähr-

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. IX/88 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 22.04.1988 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(]) IH2/XI74/S/ .......•. ••••• . •• /D/BAM 8419 •••.•.•• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8. I 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichendes 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 174 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 25.08.1988 

'7 
/ /. 1./ ru./;4,;."1 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8420/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. VI/88 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 22.04.1988 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforde.rungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen s i nd dauerhaft und gut 

(g)n 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H2/Y255/S/ ••••••.•••••••••• /D/BAM 8420 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

10 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 255 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 25.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

/tL1 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8421/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gef2.hr
licher Güter 
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2 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

5 

6 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Georg Utz GmbH, Nordring 67, 4443 Schüttorf 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Kunststoff als 
Beuteln aus Kunststoffolie 
gen -Bauartreihe -

Außenverpackung mit 
als Innenverpackun-

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 052 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.08.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

K.ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

flJ'\ 4H2/Y ••••• *)/S/ •••.••••••••• /D/BAM 8421. •••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
heiden letzten chen des 
Ziffern) Herstellers) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,43 kg/Liter nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 
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Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereink&miOeR ü-ber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.08.1988 

'l 

IMJl .. i/ 1<- c... 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulaasungs-Nr. 8422/1H2 

für die Bauart e iner Verpackung zur Beförd e rung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbar e n De ckel 

Nennvolumen: 60 Lit e r 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XI/88 der Mauser-Werke 
GmbH 5040 Brühl vom 27.05.1988 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den s e rienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



1H2/X88/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum, nach Rn 
1512 (1) e) 
der Anl. zur 
GGVE 

842 2 •••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 88 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.08.1988 

I 

f--a, ;;u.~t./ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-lilr. 8423/13H2 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Intapac Verpackung GmbH, 2808 Syke 

Benennung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 106 228 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt '1inden (Westf) vom 21.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach den ''Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

unter 
na eh 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den seri~nmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegt~n 

Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\i\ 13H2/Y/ ••••••.••••• /D/ ..•.•••• BAM 8423/4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschlitzt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen 
Korngröße usw.) müssen 
Prüfbericht gemäß Nr. 
entsprechen. 

Eigenschaften (Masse, 
den Eigenschaften der im 

4 genannten Prüffüllgüter 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Großpackmittel (IBC). 
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I 0. 2 Ein Widerruf 
ten. 

dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, den 30.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8426/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

8. 1 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach - Lubeca AG 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 003 der Fa. Schmal
bach-Lubeca AG in 3370 Seesen vom 02.05.1988 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anfo rderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y2/S/ ••......• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

84 2 6 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 

8. 3 

8.4 

9 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf 
1,24 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,85 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
t en. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 01.09.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Hr. 8428/IA2 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

Z Antragsteller 

3 

4 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbaren Deckel 

Fassungsraum: 90 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XV/88 der Mauser
Werke GmbH, 5040 Brühl vom 23.03.1988 einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 



5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8. 1 

8 . 2 

8. 3 

8.4 

9 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden, Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind, 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1A2/X113/S/, •••••• ,. , .•••• , /D/BAM 8428 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz- . 
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 113 kg nicht überschreiten. 

Die übe rwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 31.08,1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
!Iinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8429/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabriken Zückner GmbH & Co., 
5400 Koblenz 1 

Benennung der Bauart 
Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbaren Deckel 

Fassungsraum: 13,4 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 274 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
na eh 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/100/ ••••••••••••• /D/BAM 8429 •••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind, 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet wer
den, 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d, h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig~n 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 
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9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
f ö rderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 31.08.1988 

/ 
/ ''/ • I jJ J' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U K G S S C H E I K 

Zulassungs-Kr. 8430/0A1 

fü r die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabriken Zückner GmbH & Co., 
5400 Koblenz 1 

Benennung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbaren Deckel 

Fassungsraum: 33 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 275 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.06.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß di e Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

RID/ADR/OA1/Y/100/ ••••••••••••• /D/BAM 8430 •••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe Ill) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mioden, 31.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8431/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefäh r
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 



2 

3 

4 

5 

6 

Antragsteller 

Mtrcania GmbH, Kennedyallee 109, 
6000 Frankfurt (Main) 70 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 073 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 26.05.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

~ 

8 

8. I 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

3AI /Y /250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8431 •••••••. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8 . 5 

9 

10 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 02.09.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8432/0A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderun g 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn I 

Benennung der Bauart 

grenz
Güt er 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 31,2 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8 .l 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 705 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.07.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y32/S/ •••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8432 ••••••.• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-
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8.2 

ten Verpackungen dürfen 
verwendet werden, wenn 
schriften der GGVS/GGVE 
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
den. 

für gefährliche Güter 
für sie nach den Vor
solche Verpackungen zu-

für gefährliche Güter 
oder III verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes 
32,0 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
48,0 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

darf 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10 .2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf 
ten. 

dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.09.!988 

, L 
/· :sl:~-.. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8433/!H2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VEB Plastverarbeitungswerk Schwerin 
DDR 2767 Schwerin-Sacktannen 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

grenz
Güter 

Eisen-

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. !06 430 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 29.08,!988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V ·der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackunaen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erflillt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

G) !H2/X187 /S/ •.• • •••••••• • ••• /D/BAM 8433 •.•••••• 
(Herstellungs- (Name 
datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (I) e) zeichendes 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. I 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf !87 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind, 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

!0. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht, 

4950 Minden, 06.09.1988 

7 
fatt ... l/ 



•undesbahn-Zentralaat 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 8434/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

J 

Nervia Plastics, 
Fonteinstraat 37 
Belgien 9471 Okegem 

Benennung der Bauart 

Flasche aus Kunststoff 
Deckel. 

Nennvolumen: 1 Liter 

mit nichtabnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 322 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.09.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

rli\1H1/Y/100/ ••.••••.••..•••••. /D/BAM 8434. •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,814 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

8.6 

8. 7 

8.8 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Äthylalkohol 117 0 

Konzen
tration 

94 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
ve r öffentlicht. 

4950 Min~n, 07.09.1988 

I 
~ \,_ \"l 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Kr. 8435/6PH1 

für die Bauart einer Verpackung zur 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Beförderung 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 
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2 

3 

Antragsteller 

August Pohli GmbH & Co. KG, 5600 Wuppertal 2 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Glas) mit einer Außenver
packung aus Schaumstoff 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 406 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.08.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8. I 

8. 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

9 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6PHI/X2. 2/250/ ••...••..••••.•• /D/BAM 8435 •.....• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
li 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) 
3,30 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,95 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .I 
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Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

I 0. 3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Minde~ 20.09.1988 

I I. tu·bit .. tf' r\ 

Bundesbahn-Zentralamt 
IHnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8436/IH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 150 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 295 vom 11.07.1988 und 
106 295 I. Nachtrag vom 06.09.1988 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

a:>H2/X232/S/ ••.•••••.••••••. /D/BAM 8436 •••••.•• 
(Herstellungs- (Name 
datum nach Rn oder Kurz-
1512 (I) e) der zeichen des 
Anl. zur GGVE) Herstellers) 



8 

8. 1 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 232 kg nicht überschreiten. 

8.4 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vere in ten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güt e r 

(UN ) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10. 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Ber1in" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.09.1988 

I 
ft(A{jÜ .. tj 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8437/0A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Siepe GmbH, Hüttenstraße 185, 
5014 Kerpen 3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8 . 4 

9 

10 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 20 bis 32,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d i e 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 313 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.06.1988 e i ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürf~n Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y ••. *)/S/ ••.•• /D/BAM 8437 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
schritten werden. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

dürfen nicht über-

Die relative Dichte für Stoffe mit einer Viskosi
tät bei 23 "C von mehr als 200 mm 2 /s darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw . III) nicht 
überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.09.1988 

~~ß/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8438/31HA1 

für die Bauart eine~ Kombinations-Großpackmittels (IBC) 
mit Kunststoff-Innenbehälter, Transportgefäß aus 
Kunststoff - zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985- Ausnahme Nr. E 15-
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff.:..Innenbehälter, - Transportgefäß aus Kunst
stoff,TK-

Nennvolumen: 640 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
91 111 2. Nachtrag vom 14.07.1988 und 
91 111 3. Nachtrag vom 23.08.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach den "Technischen Richt
linien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985, Nr. 147) 11 unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr. 3 be~chriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforde r ungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. 

Mit dem Anbringen der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigen TK 
der zugelassenen Bauart entsprechen und daß die in 
diesem Zulassungsschein genannten Bedingungen und 
Auflagen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei 

eingereichte 
einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart 
fertigten TK sind dauerhaft und 
folgt zu kennzeichnen: 

serienmäßig ge
gut lesbar wie 

7.1 TK mit Holzpalette: 

(u j31HA1/Y/ • . .... /D/ •••••••• BAM 
~ Datum der Name oder 

Herstellung Symbol des 
(Monat und Herstellers 
Jahr jeweils 
die letzten 
beiden Zif-
fern) 
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8438/4000/ 

636/56/1240/100 kPa/ •••••••••. 
Datum der 
letzten 
Dichtheits
prüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und 
Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern) 

7.2 TK mit Stahlrohrpalette: 

fu\ 31HA1/Y/ •...•. /D/ •.•••••. BAM 
1'-n) Datum der Name oder 

8438/4000/ 

8 

8. 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

9 

10 

10. 1 

10.2 

10.3 

4950 

-- Herstellung Symbol des 
(Monat und Herstellers 
Jahr jeweils 
die letzten 
beiden Zif-
fern) 

636/50/1234/100 kPa/ •..••.••• · 
Datum der 
letzten 
Dichtheits
prüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und 
Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern) 

Auflagen ilber die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vo-rschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die TK dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe 11 oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter die den Standardflüssig
keiten zugeordnet werden können, darf die in fol
gender Tabelle aufgeführten Dichten nicht über
schreiten. 

Standard
flüssi keit 
Wasser 

Dichte in (g/cm 3 ) 

1 '90 

Der gemessene Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck 
des Füllgutes und Partialdruck der Luft oder an
derer inerter Gase, minus 100 kPa) bei 55 "C darf 
66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, 
durch folgende Prüffüllgüter: 

die 
als 

Wasser als Standardflüssigkeit gem. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforde
rungen für Großpackmittel (IBC). 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, ~in" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Min~ 13.09.1988 

J,./,,&tutj L-, 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8439/31HA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmitte1s (IBC) 
mit Kunststoff-Innenbehälter, Transportgefäß aus 
Kunststoff - zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innenbehälter, - Transportgefäß aus Kunst
stoff, TK-

Nennvolumen: 1000 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
97 478 3. Nachtrag vom 14.07.1988 und 
97 478 4. Nachtrag vom 23.08.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach den ''Technischen Riebt~ 
linien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985, Nr . 147)" unterzoge n worden sind. 

Zulassung. 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Vo raussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. 

Mit dem Anbringen der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigen TK 
der zugelassenen Bauart entsprechen und daß die in 
diesem Zulassungsschein genannten Bedingungen und 
Auflagen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart 
fertigten TK sind dauerhaft und 
folgt zu kennzeichnen: 

7.1 TK mit Holzpalette: 

serienmäßig ge
gut lesbar wie 

(u\ 31HA1/Y/ ••...• /D/ •••••••. BAM 8439/4000/ 
~ Datum der Name oder 

Herstellung Symbol des 
(Monat und Herstellers 
Jahr jeweils 
die letzten 
beiden Zif-
fern) 

1060/79/2052/100 kPa/ • •••••• ••• 
Datum der 
letzten 
Dichtheits
prüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und 
Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern) 

7.2 TK mit Stahlrohrpalette: 

(un-\ ~ 31HA1/Y/ ••.••• /D/ •••••••• BAM 8439/4000/ 
Datum der Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Herstellung Symbol des 
(Monat und Herstellers 
Jahr jeweils 
die letzten 
beiden Zif-
fern) 

1060/74/2047/100 kPa/ •..•• . .... 
Datum der 
letzten 
Dichtheits
prüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und 
Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die TK dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter die den Standardflüssig
keiten zugeordnet werden können, darf die in fol
gender Tabelle aufgeführten Dichten nicht über
schreiten. 

Standard
flüssi keit 
Wasser 

Dichte in (g/cm 3 ) 

l '90 

Der gemessene Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck 
des Füllgutes und Partialdruck der Luft oder an
derer inerter Gase, minus 100 kPa) bei 55 •c darf 
66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Wasser als Standardflüssigkeit gem, If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der d ie TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforde
rungen für Großpackmittel (IBC). 

10,2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10,3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, J!'ll>l'lf"p;-~ (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mind'ln, 13,09.1988 
( 

1-aek~t/ {"\_, 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8440/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Bischof + Klein GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststofffolie. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 88181 der Firma 
Bischof + Klein Verpackungswerke, 4540 Lengerich 
vom 04.08.1988 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die u.nter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

214 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

5H4/Y28/S/ ••••••••••••••••• /0/BAM 8440 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen ll oder lll verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 27,6 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 

9 

(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sichersteilen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.09.1988 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 844!/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über di e innerstaatliche und g renz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sulo Eisenwerk Streuher & Lohmann 

3 Benennung der Bauart 

4 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
89 296 vom 16.12.1976 
89 296 I. Nachtrag vom 25.04.1977, 
89 296 2. Nachtrag vom 06.05.1981, 
89 296 3. Nachtrag vom 23.01.1985 und 
89 296 4. Nachtrag vom 02.05.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 



5 

6 

Zulassung 

Die 
der 

unter Nr. 3 beschriebene 
Voraussetzung, daß die 

Bauart wird unter 
Anford e rungen nach 

N r . b ""' .... ~ ;; 1 , ... ~ ..... ..... , ... .,. .. "" ... 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3HI/X Yl.8 Zl.8/250/ ••• • •••••• /D/BAM 8441. •••.•. 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8. 1 

8 .2 

8. 3 

8.4 

8. 5 

8.6 

8. 7 

8.8 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (I) e) zeichendes 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,22 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gase n, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoff e n bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Ameisensäure 1779 98 % 8 32b) 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Salzsäure 1789 38 % 8 Sb) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Schwefelsäure 1830 96 % 8 1 b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42b) 
Hypochlorit- 1 7 9 1 160 gCl/1 8 61b) 
lösung 
Lanasept K *) 1993 3 31c) 
Oli Extra *) 1993 3 31c) 
Oli 113 *) 1993 3 31c) 
Kohlenwasser- 1300 3 32c) 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

*) Produkte der Firma Röhm GmbH Chemische Fabrik, 
6100 Darmstadt 1 gern. im BZA Minden hinterlegten 
Rezepturen 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können •. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 

9 

10 

I 0. I 

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährl icher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Uberel~kommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Min~n, 20.09.1988 

~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8443/0A1 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Blechwarenfabrik Aubach 
5450 Neuwied 13 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. 

Fassungsraum: 4,3 Liter 

mit nichtabnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 581 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.09.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

215 



6 Fertigu~g von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .I 

8. 2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAI/Y/100/ ••••.•.• /D/BAM 
(Herstellungs-

844 3 •••••••• 
(Name 

ge
gut 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe ll oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe ll) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes ~nd Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technische n 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR- Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

I 0. 3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.09.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 8444/3AI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Aubach 
5450 Neuwied 13 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel . 

Fassungsraum: 4,3 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 106 581 der Bundesb a hn-Ver 
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 05.09.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8. 1 

8 . 2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

n

u sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3AI/Y/IOO/ .•••••.•• . •...•.. /D/BAM 8444 •..••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herst e llers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8. 4 

8.5 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe Il) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 



9 

10 

10. 1 

Der in ~r. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind, 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpac·kungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

1 0 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10. 3 

4 95 0 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Minden, 20.09 . 1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8445/0A1 

f ür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
ge f ährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
üb e rschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Aubach 
5450 Neuwied 13 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

Feinstblechverpackung 
Deckel . 

Nennvolumen: 5,3 Liter 

mit 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 582 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.09.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

8 

8 • 1 

8.2 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt siPd. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/250/ •••.••.. /D/BAM 8445 •.••..•. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8. 4 

8. 5 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackunge,n 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sic.herstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.09.1988 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8446/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE ) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Aubach 
5450 Neuwied 13 

3 Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 5,3 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8 . I 

218 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 106 582 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05 . 09.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die u.n t er N r. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erf üllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ver pa ckungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Al/Y/250/ ••••• •••.• •••. •.• /0/BAM 8446 ....... . 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart 
fertigten und entsprechend Nr. 7 

serienmäßig ge
gekennzeichne-

8.2 

ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Oie Überwachung der Fertigung von Ve rpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in ~r. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, de r die 
Ve rpackung für Gefahrgut einsetzt/befü11t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die int e rnationale Eisenbahnbe
förde r ung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereink om men über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obe r einkomme n des Seever
kehrs ( IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Ve r ein ten Na tion en 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zula ss ung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mind~, 20.09.1988 
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Bisher erschienene Forschungsberichte der BAM 

Nr. 1/September 1968 
Forschung und Entwicklung in der Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) 
Rechenschaftsbericht für den Bundesminister für 
Bildung und Wissenschalt 

Nr. 2/Juli 1970 (vergriffen) 
Zum Problem des Feuchtigkeitsschutzes von Deh
nungsmeßstreilen und Halbleitergebern 
von Dr.-lng. Götz Andreae 

Nr. 3/September 1970 (vergriffen) 
Ober das mechanische Verhalten von Aluminium
Stahi-Freileilungsseilen als Beispiel für Verbund
bauteile 
von Dr.-lng. Josef Ziebs 

Nr. 4/Dezember 1970 (vergriffen) 
Formbeständigkeit von Holz gegenüber Feuchtigkeit 
- Grundlagen und Vergütungsverfahren 
von Dr. rer. nat. Arno Burmaster 

Nr. 5/März 1971 
Die Bedeutung der Netzsteilenart und der Netzwerk
kettendichte für die Beschreibung der elastischen 
Eigenschalten und des Abbaus von elastomeren 
Netzwerken 
von Dr. rer. nat. Norbert Steiner 

Nr. 6/April 1971 
Zur Problematik der Prüfung und Beurteilung des 
Luftschallschutzes von Bauelementen bei unter
schiedlichen Einbaubedingungen 
von Prof. Dr.-lng. Paul Schneider 

Nr. 7/Juli 1971 
Chromatographie und chemische Konstitution 
- Untersuchungen über den Einfluß der Struktur 
organischer Verbindungen auf das Verhalten bei der 
Dünnschicht-Chromatographie 
von Dr.-lng. Hans-Joachim Petrowitz 

Nr. 8/November 1971 
Zum Spannungs-Dehnungs-Verhalten von Baustäh
len bei Wechselbeanspruchung 
von Dr.-lng. Helmut Veith 

Nr. 9/November 1971 
Untersuchung über die sichernde Wirkung poröser 
Massen in Acetylenflaschen 
von Dr.-lng. Kari-Heinz Möller 

Nr. 10/Januar 1972 
Untersuchungen über die Korngrößenbestimmung 
mit Ultraschall zur Entwicklung einer für die Praxis 
geeigneten zerstörungsfreien Meßmethode 
von Dr.-lng. Dietmar Aurich und Prof. Dr. phil. Erich 
Martin 

Nr. 11/Februar 1972 
Beitrag zur Kenntnis der Schnittriefenbildung und 
Schnittgütewerte beim Brennschneiden 
von Dr.-lng. Hans-Joachim Krause 

Nr. 12/Mai 1972 
Ober Veränderungen von Nylon-6-Fasern beim 
Texturieren 
von Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. Huber! Feuerberg 

Nr. 13/Juni 1972 
Festkörpergleitreibung und Verschleiß von Eisen, 
Kobalt, Kupfer, Silber, Magnesium und Aluminium in 
einem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch zwischen 760 
und 2 · 10-7 Torr 
von Dr.-lng. Kari-Heinz Habig (Berichter), Prof. Dr.
lng. Kurt Kirschke, Dr.-lng. Wolfgang-Werner Maen
nig und Dipi.-Phys. Harald Tischer 

Nr. 14/Juli 1972 
Untersuchungen zur Amplitudenabhängigkeit der 
Ultraschalldämpfung in Metallen bei 20 kHz 
von Eberhard Fischer 

Nr. 15/August 1972 
Studie und Probleme der chemischen Edelmetall
Analyse 
von Dir. u. Prof. Dr.-lng. Heinz Pohl 

Nr. 16/August 1972 
Ober Ausführung und Aussagefähigkeit des Norm
brandversuches nach DIN 4102, Blatt 2, im Hinblick 
auf die Nachbildung natürlicher Schadensfeuer 
von Dr.-lng. Erwin Knubiauch 

Nr. 17/August 1972 
Aktivierungsanalyse mit schnellen Neutronen, Pho
tonen und geladenen Teilchen 
von Dr.-lng. Peter Reimers 

Nr. 18/ Januar 1973 
Das Sprödbruchverhalten des Baustahles R SI 37-2 N 
in geschweißten Konstruktionen, dargestellt mit Hilfe 
der Methode des Temperaturvergleiches 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 19/Januar 1973 
Die Bestimmung von Grenzflächentemperaturen bei 
tribologischen Vorgängen 
Literaturrecherche von Dipi.-Phys. K. Kaffanke und 
Dr.-lng. H. Czichos 

Nr. 20/April1973 
Brandrisiko elektrischer Leitungen und Installationen 
in Wänden 
von Dipl.-lng. R. Rudelphi 

Nr. 21/Juli 1973 
Die kontinuumsmechanische Erfassung des zeit
lichen Ablaufs der elastisch-plastischen Dehnungen 
bei der Zerrüttung 
Literaturrecherche von Dipi.-Phys. D. Kiaffke und Dr.
ing. W. Maennig 

Nr. 22/Juli 1973 
Untersuchungen für ein Prüfverfahren zur Bemes
sung der Brandschutzbekleidung von Stahlstützen 
von Dipl.-lng. R. Rudelphi und Dr.-lng. E. Knublauch 

Nr. 23/November 1973 
Reichs- und preußische Landesanstalten in Berlin 
Ihre Entstehung und Entwicklung als außeruniversi
täre Forschungsanstalten und Beratungsorgane der 
politischen Instanzen 
von Prof. Dr. rer. nat. habil. Waller Ruske 

Nr. 24/November 1973 
Das Brandverhalten von Holzstützen unter Druck
beanspruchung 
von Dipl.-lng. J. Stanke, lng . grad. E. Kiemen! und 
Dipl.-lng. R. Rudelphi 

Nr. 25/Dezember 1973 
Ober das Brandgeschehen vor der Fassade eines 
brennenden Gebäudes unter besonderer Berücksich
tigung der Feuerbeanspruchung von Außenstützen 
von Dr.-lng. E. Knublauch 

Nr. 26/August 1974 
Der Elektronen-Linearbeschleuniger der BAM 
- Eigenschalten und erste Anwendungen -
von Dipl.-lng. P. Jost, Dr.-lng. P. Reimers und Dr.-lng . 
P. Weise 

Nr. 27/August 1974 
Untersuchungen zum Schallfeld von Winkelprüf
köpfen für die Materialprüfung mit Ultraschall 
von Dr.-lng. Hermann Wüstenberg 

Nr. 28/August 1974 
Zum Ablauf von Gasexplosionen ir• mit Rohrleitungen 
verbundenen Behältern 
von Prof. Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Heinrich 

Nr. 29/August 1974 
Theorie der dissipativen Luftschalldämmung bei 
einem idealisotropen porösen Material mit starrem 
Skelett für senkrechten, schrägen und allseiligen 
Schalleinfall 
von Prof. Dr.-lng. P. Schneider 

Nr. 30/September 1974 (vergriffen) 
The Application of Systems Thinking and Systems 
Analysis to Tribology 
von Dr. Horst Czichos und Dr. Geer! Salomon 

Nr. 31/August 1975 
Untersuchungen zur Klärung des Verhaltens thermo
plastischer Kunststoffe bei Wechseldehnungsbean
spruchung 
von Dr.-lng. Gerhard Fuhrmann 

Nr. 32/September 1975 
Ein thermo-elektrisches Netzwerkverfahren zur Be
rechnung stationärer Temperatur- und Wärmestrom
verteilungen noil Anwendungsbeispielen 
von Dipl.-lng. Reinald Rudelphi und Dr.-lng. Bernhard 
Böttcher 

Nr. 33/November 1975 
Die Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit von 
Baustoffen mit Hilfe eines nichtstationären Meßver
fahrens 
von Dipl.-lng. Armin Wagner, Dipi.-Phys. Gerhard 
Kieperund Dipl.-lng. Reinald Rudelphi 

Nr. 34/Januar 1976 (vergriffen) 
Untersuchungen zur Vergütung von Holzwerkstoffen 
von Dipi.-Forsting. Dr. rer. sylv. Hans-Joachim Deppe 

Nr. 35/Januar 1976 
Der Widerstand von Platten, die als Beplankungs
material leichter Wände verwendet werden, gegen
über dem Aufprall harfer Körper - Vorschlag für ein 
Prüfverfahren -
von Dipl.-lng. Ernst Limberger 

Nr. 36/Januar 1976 (vergriffen) 
Wärme- und Feuchtigkeitsleitung in Beton unter 
Einwirkung eines Temperaturgefälles 
von Dipl.-lng. Jürgen Hund! 

Nr. 37/Februar 1976 
Die stoßartige Beanspruchung leichter, nichttragen
der Bauteile durch einen mit der Schulter gegenpral
lenden Mimsehen 
- Vorschlag für ein Prüfverfahren -
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 38/Juni 1976 
Verschleißuntersuchungen an gas-, bad- und ioni
triertem Stahl 42 CrMo 4 
von Dr.-lng. Kari-Heinz Habig 

Nr. 39/Juni 1976 
Untersuchung der viskoelastischen Eigenschalten 
von Flüssigkeiten (mit nicht-Newtonschem Fließ
verhalten) insbesondere bei höherer Scherbeanspru
chung 
von Prof. Dr.-lng . K. Kirschke und Dipi.-Phys. G. 
Kempf 

Nr. 40/Juni 1976 
Zum Untergrundabzug bei energiedispersiven Spek
tren nach verschiedenen Verfahren 
von Dr. rer. nat. H. Hantsche 

Nr. 41/0ktober 1976 
Optische Eigenschalten cholesterinischer Flüssigkei
ten 
von Dr. rer. nat. Bernhard Böttcher 

Nr. 42/0ktober 1976 
Ermittlung der Mlndestzündenergie brennbarer Gase 
in Mischung mit Luft 
von Dr.-lng. Siegmund Dielien 

Nr. 43/0ktober 1976 
Das Sprödbruchverhalten geschweißter Bauteile aus 
Stahl mit zäh-sprödem Obergang im Bruchverhalten, 
dargestellt mit Hilfe der Methode des Temperatur
vergleiches 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 44/November 1976 
Berechnung von räumlichen, linear elastischen 
Systemen, die aus fin iten Stab- und Balkenelementen 
zusammengesetzt sind, unter Verwendung des Pro
gramms "Stab-Werk" 
von Dipl.-lng. W. Matthees 

Nr. 45/Dezember 1976 
Untersuchung des Elektrodenverhaltens im Vakuum 
aufgedampfter Metallschichten 
von Dr.-lng. W. Paatsch 

Nr. 46/Mai 1977 (vergriffen) 
Versuchsergebnisse zur Festigkeit und Verformung 
von Beton bei mehraxialer Druckbeanspruchung 
Resuils of Test Concerning Strength and Straln of 
Concrete Subjected to Multiaxial Compressive Stres
ses 
von Dipl.-lng. Gerald Schicker! und Dipl.-lng. Helmut 
Winkler 

Nr. 47/Juni 1977 
Bautechnische Einflüsse auf die Tragfähigkeit von 
Kunststoffdübeln für Fassadenbekleidungen 
von Dr.-lng. Arno Plank 

Nr. 48/0ktober 1977 
Setzung von Fundamenten infolge dynamischer Last, 
angewendet auf die Fundamente einer geplanten 
Schnellbahn 
von Dr.-lng. U. Holzlöhner 

Nr. 49/Dezember 1977 
Untersuchungen zur Anwendung von Mikrowellen in 
der zerstörungsfreien Prüfung 
von Dr.-lng. Günther Willig 

Nr. 50/Juni 1978 (vergriffen) 
Zur Meßtechnik für die Sicherheitsbeurteilung und -
Überwachung von Spannbeton-Reaktordruckbehäl
tern 
von Prof. Dipi.-Phys. Norbert Czaika, Dipi.-Phys. 
Norbert Mayer, Dipl.-lng. Claus Amberg, Dipl.-lng. 
Götz Magiera, Dr.-lng. Götz Andreae und Dipl.-lng. 
Winfried Markowski 

Nr. 51/Juni 1978 
Auswirkung von chemischen und physikalisch
technologischen Einflußfaktoren auf das Beständig
keilsverhalten von Oberflächenbeschichtungen auf 
der Basis von Reaktionsbeschichtungsstoffen 
von Dr. rer. nat. J. Siekfeld 

N r. 52/August 1978 
Zum Einfluß der Gleitgeschwindigkeit auf das 
tribologische Verhalten von Werkstoffen hoher Härte 
bei reiner Festkörperr,elbung 
von Dr.-lng. Aleksandar Tomov 

Nr. 53/0ktober 1978 
Bemessung und Optimierung beheizbarer Straßen
und Brückenbeläge 
von Roll Günter Rohrmann und Reinald Rudelphi 
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Nr. 54/0ktober 1978 
Magnetisches Verhalten dünner Eisenschichten bei 
mechanischer Wechselbeanspruchung 
von Dr.-lng. Harro Sander 

Nr. 55/November 1978 
Beobachtung und Orientierungsbestimmung der 
Oberflächenkristallite polykrlstalllner 99,999 %-Al
Proben bei Biegewechselbeanspruchung 
von Dr.-lng. Dieter Klaffke 

Nr. 56/Januar 1979 
Stabilität von Sandwichbautellen 
von Dipl.-lng . W. Brünnerund Prof. Dr.-lng. C. Langlie 

Nr. 57 / März 1979 
Untersuchungen an PrüfmiHeln für die Magnetpul
verprüfung 
lnvestigations on lnspection-Media for Magnetic
Particle-Tesling 
von Dipl.-lng. Meinhard Stadthaus 

Nr. 58/März 1979 
Ermittlung des Bauteilwiderstandes aus Versuchs
ergebnissen bei vereinbartem Sicherheilsniveau 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 59/Juli 1979 
Ermittlung der Verformungen biegebeanspruchter 
Stahlbetonbalken mit der Methode der Finiten 
Elemente unter besonderer Berücksichtigung des 
Verbundes zwischen Beton und Stahl 
von Dr.-lng. Günther Plauk 

Nr. 60/August 1979 
Untersuchungen zur Erfassung der Kaltformbarkeil 
von Feinblechen beim Strecken 
von Dr.-lng. H. Spreckelmeyer, Dr.- lng. R. Helms und 
Dr.-lng. J. Ziebs 

Nr. 51/Dezember 1979 
Beschreibung von Problemen der höheren Farbmetrik 
mit Hilfe des Gegenfarbensystems 
von Dr. Klaus Richter 

Nr. 52/ Dezember 1979 
Geomagnetobiologlsch bedingter Zusammenhang 
zwischen der Fraßaktivität von Termiten und der Zahl 
der Sterbefälle 
von Dir. u. Prof. Dr. -lng. Wolfgang Gerisch und Prof. 
Dr. habi l. Dr. h. c. Günther Becker 

Nr. 53/ Dezember 1979 
Untersuchungen an Stopfbuchsen von Ventilen und 
Schiebern für Gase 
von Dipl.-lng. E. Sehrend und Dipl. - lng. J. Ludwig 

Nr. 64/Februar 1980 
Ermittlung der Schwingungserregung beim Betrieb 
schienengebundener Fahrzeuge in Tunneln sowie 
Untersuchung des Einflusses einzelner Parameter auf 
die Ausbreitung von Erschütterungen im Tunnel und 
dessen Umgebung 
von Dr.-lng . Werner Rücker 

Nr. 65/ Februar 1980 
Untersuchungen über den Einfluß des Spannungs
zustandes auf bruchmechanische Kennwerte 
von Dr.-lng. Peter Schmidt, Dr.-lng. Dietmar Aurich, 
Dr.- lng. Roll Helms, Dr.-lng . Helmut Veith und Dr. 
lng. Josef Ziebs 

Nr. 66/Mai 1980 
Auswirkung von Druckentlastungsvorgängen auf die 
Umgebung 
von Dr. rer. nat. Martin Hattwig 

Nr. 67 /Mai 1980 
Beitrag zur dynamischen Analyse von vorgespannten 
und vorbelasteten Feder-Masse-Systemen mit verän
derlicher Gliederung unter stoßartiger Beanspru
chung 
von Dr.-lng. Wolfgang Matthees 

Nr. 68/Mai 1980 
Oberflächenmeßverfahren unter besonderer Berück
sichtigung der Stereomeßtechnlk. 
Entwicklung eines volleuzenirischen Präzisions
Goniometers 
von Dr. rer. nat. Dieter Petersohn 

Nr. 69/Juni 1980 
Untersuchungen zur Integrität des Liners von 
Reaktorsicherheitshüllen (Containments) in Stahl
beton- und Spannbetonbauwelse 
von Dr.-lng. Frank Buchhardt und Dipl.-lng. Peter 
Brand I 

Nr. 70/August 1980 (vergriffen) 
Schwellenwerte beim Betondruckversuch 
von Dr.-lng. Gerald Schicker! 

Nr. 71 /August 1980 
Untersuchungen llber durch den Boden gekoppelte 
dynamische Wechselwirkungen benachbarfer Kern
kraflwerksbauten großer Masse unter seismischen 
Einwirkungen 
von Dr.-lng . Wolfgang Matthees und Dipl.-lng . Götz 
Magiera 
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Nr. 72/September 1980 
Obertragbarkelt der Ergebnisse von Brandprüfungen 
am Belspiel von Stahl- und Holzstützen 
von Dr.-lng. Reinald Rudolphi 

Nr. 73/ November 1980 
Vergleichende Untersuchungen zum Tragverhalten 
von Klemmkupplungen für Stahlrohrgerüste nach 
bestehenden deutschen Prüfvorschriften und ge
planten europäischen bzw. internationalen Prüf
normen 
von Dipl.-lng. Peter Wegener 

Nr. 74/ November 1980 
ALGOL-Computerprogramm zur Berechnung zwei
dimensionaler Instationärer Temperaturverteilungen 
mit Anwendungen aus dem Brand- und Wärmeschutz 
von Dr.-lng . Reinald Rudolphi und Dipl.-lnform. 
Renale Müller 

Nr. 75/November 1980 
Beltrag zur Kenntnis des zellliehen und örtlichen 
Druckverlaufs bei der plötzlichen Entlastung unter 
Druck stehender Behälter und Behälterkombinatio
nen 
von Dir . u. Prof. Dr. Hans-Jürgen Hei nrich 

Nr. 76/ November 1980 
Deformationsverhalten von Rein- und Relnstaluml
nlum sowie Cu 99,9 und SI 37 bei Biegewechsel
beanspruchung Im Rasterelektronenmikroskop 
von Dr.-lng. Dieter Klaffke und Prof. Dr.-lng. 
Wolfgang-Werner Maennig 

Nr. 77/Ap ri l 1981 
Untersuchung des Verhaltens von Lagerzementen 
von Dip l. -lng. Michael Giertoff und Dr.- lng. Matth ias 
Maultzsch 

Nr. 78/ September 1981 
Dynamische Wechselwirkung eines Schienen
Schwellensystems mit dem Untergrund 
von Dr.-lng . Werner Rücker 

Nr. 79/ Dezember 1981 
Ein Beltrag zur Untersuchung der wasserstoffbeein
flußten Kaltrißneigung höherfester niedriglegierter 
Feinkornbaustähle mit dem lmplantversuch 
von Dr.-lng. Volker Neumann 

N r. 80/Dezem ber 1981 
Ursachen des Telleinsturzes der Kongreßhalle in 
Berlin-Tiergarten 
von Dr.-lng. Arno Plank, Dr. -lng. Werner Struck und 
Dr.- lng. Manfred Tzschätzsch 

Nr. 81/Dezember 1981 
Graphisch-rechnerisches Verfahren zum Erfassen der 
Zündhäufigkeit zündbarer Stoffe; Anwendung auf 
Datenmaterial aus dem Bereich der Stallsilk 
von Dipl.- lng. Jürgen Schmidt 

Nr. 82/April1982 
Zur werkstoffmechanischen Beurteilung des Kerb
schlagblegeversuches 
Assessment of the mechanlcal behavlour of materials 
in the notched bar Impact lest 
von Roll Helms, Hans-Joachim Kühn und Siegmar 
Ledworuski 

Nr. 83/ Juli 1982 
Trlbologisches Verhalten von thermoplastischen 
Kunststollen 
- Kontaktdeformation, Reibung und Verschleiß, 
Oberflächenuntersuchungen -
von Prof. Dr.-lng. Horst Czichos und Dr.-lng. Paul 
Feinle 

Nr. 84/Juli 1982 
Obertragbarkeil der Ergebnisse von Brandprüfungen 
im Kleinprüfstand (Verglelchsversuche) 
von Dipl.-lnform . Renale Müller und Dr.-lng . Reinald 
Rudolphi 

Nr. 85/ISBN 3-88314-231-X/Oktober 1982 
Technische Materialforschung und -prüfung 
- Entwicklungstendenzen und Rahmenvorschläge 
für ein EG-Programm ,.Basic Technologlcal 
Research"-
Materials Research and Tesllng 
- Development Trends and Oulline Proposals for a 
Communlly Programme "Basic Technological 
Research" -
von Prof . Dr. Horst Czichos 

Nr. 86/ ISBN 3-88314-232-8/November 1982 
Zur quantitativen Kennzeichnung des Verwitterungs
verhaltens von Naturwerksteinen anhand Ihrer Gefü
gemerkmale 
von Dr.- lng. Kon rad Niesei und Dr. rer. nat . Peter 
Schimmelwitz 

Nr. 87/ ISBN 3-8831 4-240-9/Dezember 1982 
Einfluß baupraktischer Umgebungsbedingungen auf 
das Korrosionsverhalten von Spannstählen vor dem 
Injizieren 
von Dr.-lng. Bernd lsecke und Dr.-lng . Wolfgang 
Stichel 

Nr. 88/ ISBN 3-88314-254-9/Februar 1983 
Untersuchungen zur Ausbreitung von Longitudinal
wellen an Oberflächen bei der Materialprüfung mit 
Ultraschall 
von Dr.- lng. Anion Erhard 

Nr. 89/ ISBN 3-88314-263-8/April1983 
Untersuchungen zur Zerfallsfähigkeit von Disliek
stoffoxid 
von Dr. rer. nat. Dietrich Gonrad und Dr.-lng. 
Siegmund Dielien 

Nr. 90/ ISBN 3-88314-264-6/April1983 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Kfnetic Load Bearlng Capacity of lmpulsively Loaded 
Relnforced Concrete Members 
von Dr.- lng . Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst Lim
berger und Dip l. - lng. Jürgen Herter 

Nr. 91 / ISBN 3-88314-265-4/April1983 
Dreidimensionale Analyse von unbewehrtem Beton 
mit nichtlinear-elastischem Materialgesetz 
von Dr.-lng. Michael Weber 

Nr. 92/ ISBN 3-88314-266-2/August 1983 
Ausbreitung von Erschütterungen durch den Boden 
von Dip l.- lng. Lutz Auersch 

Nr. 93/ ISBN 3-88314-283-2/August 1983 
Unterdrückung stick-slip-Induzierter Kurvengeräu
sche schienengebundener Fahrzeuge durch eine 
physikallseh-chemische Oberflächenbehandlung der 
Schienen 
von Dr. rer. nat. Peter Studt 

Nr. 94/ ISBN 3-88314-284-0/August 1983 
Untersuchungen der Störschwingungen beim Kerb
schlagbiegeversuch und deren Abschwächungen 
von Dr.- lng. Xian-Quan Dong 

Nr. 95/ ISBN 3-88314-289-1/August 1983 
Ober die Fokussleru11g des Schallfeldes von Ultra
sehall-Prüfköpfen mit Fresnelschen Zonenplatten 
von Dr.-l ng. Manfred Römer 

Nr. 96/ISBN 3-88314-296-4/0ktober 1983 
Verbundverhalten zwischen Beton und geripptem 
Betonstahl sowie sein Einfluß auf inelastische 
Verformungen biegebeanspruchter Stahlbetonbalken 
von Dr. - lng. Heinz Eifler 

Nr. 97/ ISBN 3-88314-297-2/ November 1983 
Typische Bruchflächenausbildung thermoplastischer 
Kunststoffe nach wechselnder mechanischer Bean
spruchung 
von Dipl.- lng. Gerhard Fuhrmann und Prof. Dr. re r. 
nat. Wolfram Schwarz 

Nr. 98/ ISBN 3-88314-312-X/Dezember 1983 
Bestimmung des elastischen Verhaltens von Ma
schenwaren 
- Stretch- und Erholungsvermögen -
von Dr. rer. nat. Edmund Schnabel 

Nr. 99/ ISBN 3-88314-317-0/ Dezember 1983 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Klnetic Load Bearlng Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
von Dr.-lng . Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst Lim
berger und Dipl.-lng . Jürgen Herter 

Nr. 100/ ISBN 3-88314-298-0/Januar 1984 
Untersuchungen zur Prüfung von Beton auf Frost
widerstand 
von Günter Klamrowski und Paul Neustupny 

Nr. 101/ISBN 3-88314-327-8/ Februar 1984 
Röntgen- und Gammastrahlen Computer-Tomogra
phie 
von Dr.-lng. Peter Reimers, Dr. rer. nat. Jürgen 
Goebbels, Dr.-lng. Heinrich Heidt, Dr.-lng. Hans
Peter Weise und Dipi.-Phys. Kay Wilding 

Nr. 1 02/ISBN 3-88314-335-9/ März 1984 
Wellerentwicklung des hydraulischen Kompensa
tionsverfahrens zur Druckspannungsmessung in 
Beton 
von Dr.-lng . Götz Magiera 

Nr. 103/ISBN 3-88314-328-6/ März 1984 
Radiographie mit Elektronen aus Metallverstärkerfo
lien 
von Dr.-lng. Dierk Schnitger 

Nr. 104/ ISBN 3-88314-339-1 / April 1984 
Beeinflussung von Betoneigenschalten durch Zusatz 
von Kunststoffdispersionen 
von Dr.- lng. Michael Giertoff 

Nr. 105/ ISBN 3-88314-345-6/Juni 1984 
Beitrag zum Bremsverhalten energieumwandelnder 
Aufsetzpuffer in Aufzugsanlagen 
von Dr.-lng. Bernd Schulz-Forberg 

Nr. 106/ ISBN 3-88314-360-X/ Oktober 1984 
Setzung von Fundamenten infolge dynamischer Last 
von Dr.-lng. Jan Lehnert 



Nr. 10711SBN 3-88314-361-810ktober 1984 
Korrosion von Stahlradiatoren 
von Dr.-lng. Wolfgang Stichel und Jörg Ehreke 

Nr. 10811SBN 3-88314-363-4/0ktober 1984 
Durch Bodenerschütterungen angeregte Gebäude
schwingungen - Ergebnisse von Modellrechnungen 
von Dipl.-lng. Lutz Auersch 

Nr. 10911SBN 3-88314-381-2/Februar 1985 
Zur Wirkung der Schrumpfbehinderung auf den 
SchweiBelgenspannungszustand und das Spröd
bruchverhalten von unterpulvergeschweißten Ble
chen aus SI E 460 N 
von Dr.-lng. Mohamed Omar 

Nr. 11011SBN 3-88314-382-0/Februar 1985 
Wasserstoff als Energieträger 
von Dr. Hermann Walde (Mitglied des Kuratoriums der 
BAM i. R.) und Dr. Bernhard Kropp 

Nr. 11111SBN 3-88314-383-91Februar 1985 
Ober den Einfluß der lnltllerung auf die detonative 
Umsetzung von Andex-Sprengstoffen unter Berück
sichtigung sicherheitstechnischer Gesichtspunkte 
von Dr.-lng. Kurt Ziegler 

Nr. 11211SBN 3-88314-409-61Juli 1985 
Zeitstandverhalten und strukturelle Veränderungen 
von vielfach wiederverarbeiteten Polyethylenen 
von Dr.-lng. Wolfgang Lützow 

Nr. 11311SBN 3-88314-410-XIJuli 1985 
Untersuchungen zum Frequenzeinfluß auf die 
Schwingungskorrosion von Offshore-Konstruktionen 
von Roll Helms, Horst Henke, Gerhard Oelrich (BAM, 
Berlin) und Tetsuya Salto (NRIM, Japan) 

Nr. 11411SBN 3-88314-419-3/Juli 1985 
Neue Verfahren für die Prüfung von Reaktorkompo
nenten mittels Röntgen- und Gammastrahlen 
von Dipl.-lng. Peter Rose, Dipl.-lng. Peter Raabe, 
Dipl.-lng. Werner Daum und Andreas Szameit 

Nr. 11511SBN 3-88314-420-71Juli 1985 
Farbempfindungsmerkmal Elementarbuntton und 
Buntheilsabstände als Funktion von Farbart und 
Leuchtdichte von in- und Umfeld 
von Privatdozent Dr. Klaus Richter 

Nr. 11611SBN 3-88314-460-610ktober 1985 
Theoretische Ermittlung des Wärmedurchgangskoef
fizienten von Fensterkonstruktionen unter besonderer 
Berücksichtigung der Rahmenproplematik 
von Dr. rer. nat. Franz-Josef Kasper, Dipl.-lnform. 
Renale Müller, Dr.-lng. Reinald Rudelphi und Dr.-lng. 
Arm in Wagner 

Nr. 11711SBN 3-88314-468-110ktober 1985 
Materials Technologfes and Techno-Economlc Deve
lopment 
A study for the German Foundation for International 
Development (Deutsche Stillung für Internationale 
Entwicklung) 
by Prof. Dr. H. Czichos in cooperation with Dr. G. 
Sievers, Bundesministerium für Forschung und 
Technologie (BMFT), Bonn 

Nr. 11811SBN 3-88314-469-X/Oktober 1985 
Brand- und Explosionsgefahren explosionsgefähr
licher Stoffe bei Herstellung und Lagerung 
Modellversuche mit pyrotechnischen Sätzen und 
Gegenständen 
von Dr. rer. nat. Hartwig Treumann, Dipl.-lng. Hilmar 
Andre, Dr. rer. nat. Eduard Blossfeld, Dr. rer. nat. 
Norbert Pfeil und lng. grad. Matthias-Michael Zindler 

Nr. 11911SBN 3-88314-472-XINovember 1985 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Versuche an Stahlbetonplatten, Teil I 
Kinelle Load Bearlng Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
Tests on Relnforced Concrete Slabs, Part I 
von Dipl.-lng. Jürgen Herter, Dr.-lng. Klaus Brandes 
und Dipl.-lng. Ernst Umberger 

Nr. 12011SBN 3-88314-514-91April1986 
Zerstörungsfreie Korngrößenbestimmung an austeni
tischen Feinblechen mit Hilfe der Ultraschallrück
streuung 
von Dr.-lng. Andreas Hecht 

Nr. 12111SBN 3-88 314-530-0/Juni 1986 
Versagenskriterien von Stahlgleitpaarungen unter 
Mlschrelbungsbedingungen: Einflüsse von Stahlzu
sammensetzung und Wärmebehandlung 
von Dr.-lng. Paul Feinle und Prof. Dr.-lng. Kari-Heinz 
Habig 

Nr. 12211SBN 3-88 314-521-1/Juli 1986 
Entsorgung kerntechnischer Anlagen 
von J. Mischke 
Sonderkolloquium der Bundesanstalt für Material
prüfung (BAM) am 10. 12. 1985 mit Beiträgen von 
B. Schulz-Forberg, K. E. Wieserund B. Droste 

Nr. 12311SBN 3-88 314-531-91Juli 1986 
Physikallseh-chemische Analyse sowie toxische Be
urteilung der beim thermischen Zerfall organisch
chemischer Baustoffe entstehenden Brandgase 
von Dr. rer. nat. Deilei Rennoch 

Nr. 12411SBN 3-88 314-538-61Juli 1986 
Zur Anwendung des Impuls-Wirbelstromverfahrens in 
der zerstörungsfreien Materialprüfung 
von Dr.-lng. Hans-Martin Thomas 

Nr. 12511SBN 3-88 314-540-8/Juli 1986 (vergriffen) 
Untersuchungen zur Wirksamkelt der Brandschutz
Isolierung von Flüssiggas-Lagertanks 
von Dr.-lng. Bernhard Droste und Dipl.-lng. Ulrich 
Probst 

Nr. 12611SBN 3-88 314-547-5/August 1986 
Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen in 
Schwimmhallen 
von Dr.-lng. Wolfgang Stichel 

Nr. 12711SBN 3-88 314-564-51November 1986 (ver
griffen) 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetic Load Bearlng Capacity of lmpulslvely Loaded 
Relnforced Concrete Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil I 
Tests on Relnforced Concrete Beams, Part I 
von I by Dipl.-lng. Ernst Limberger, Dr.-lng. Klaus 
Brandes, Dipl.-lng. Jürgen Herter und Dipl.-lng. Klaus 
Berner 

Nr. 128/ISBN 3-88 314-568-81November 1986 (ver
griffen) 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetic Load Bearlng Capacity of lmpulslvely Loaded 
Relnforced Concrete Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil II 
Tests on Reinforced Concrete Beams, Part II 
von I by Dipl.-lng. Ernst Limberger, Dr.-lng. Klaus 
Brandes, Dipl.-lng. Jürgen Herter und Dipl.-lng. Klaus 
Berner 

Nr. 12911SBN 3-88 314-569-61November 1986 (ver
griffen) 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Kinetic Load Bearlng Capacity ol Reinforced Con
crete Members under Impact Load 
Zugversuche an Betonstahl mit erhöhter Dehnge
schwindigkeit 
Reinlorclng Steel Tension Tests with high straln rates 
von I by Dr.-lng. Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst 
Limberger, Dipl.-lng. Jürgen Herter und Dipl.-lng . 
Klaus Berner 

Nr. 130/ISBN 3-88 314-570-X/November 1986 
Einlache Abschätzung der Durchbiegung und der 
Energieaufnahme von Trägern aus duktilem Materlai 
bei Belastung durch eine Einzelkrall 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 131/ISBN 3-88 314-585-8/November 1986 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetic Load Bearlng Capacity ol Reinforced Con
crete Members under Impact Load 
Versuche an Stahlbetonplatten, Teil II 
Tests on Reinlorced Concrete Slabs, Part II 
von I by Dipl.-lng. Ernst Limberger, Dr.-lng. Klaus 
Brandes und Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 13211SBN 3-88 314-595-51Januar 1987 
Ermittlung der Ursachen von Schäden an bituminösen 
Dachabdlchtungen unter besonderer Berücksichti
gung klimatischer Beanspruchungen 
von Dipl.-lng. Christian Herold und Dipl.-lng. Frank
Uirich Vogdt 

Nr. 133/ISBN 3-88 314-609-9/Januar 1987 (vergriffen) 
Technisch-physikalische Grundlagen zum tribologi
schen Verhalten keramischer Werkstoffe 
von Dipl.-lng. Mathias Woydt und Prof. Dr.-lng. Kari
Heinz Habig 

Nr. 134IISBN 3-88 314-615-31Februar 1987 
Ober den Kernstrahlungseinfluß auf Dehnungsmeß
streilen 
von Dr. Götz Andreae und Gottlried Niessen 

Nr. 13511SBN 3-88 314-618-81Februar 1987 
· Untersuchungen über das Verhalten von Tankcontai

nern für unter Druck verflüssigte Gase bei Fallbean
spruchungen 
von Dipl.-lng. Jörg Ludwig, Dipl.-lng. Wolf-Dietrich 
Mischke und Dipl.-lng. Armin Ulrich 

Nr. 13611SBN 3-88314-636-61April1987 
Untersuchung zur Beurteilung von Brettschlchtver
leimungen für den Holzbau 
von Prof. Dr. rer. silv. Hans-Joachim Deppe und Klaus 
Schmidt 

Nr. 13711SBN 3-88314-637-4/Mai 1987 
Analyse und Weiterentwicklung bruchmechanischer 
Versagenskonzepte auf der Grundlage von For
schungsergebnissen auf dem Gebiet der Komponen
tensicherheit 
Projektleiter: Dr. Dietmar Aurich 

Nr. 13811SBN 3-88314-635-8/Mai 1987 
Zur geowissenschaftliehen Einordnung des Gebietes 
der Bundesrepublik Deutschland und einer sicheren 
Auslegung technischer Systeme gegen den Lastlall 
Erdbeben. 
von Dipi.-Geol. Michael Dogunke und Dr.-lng. Frank 
Buchhardt 

Nr.139/ISBN 3-88314-658-71Juni 1987 
Numerische Untersuchung zum Verhalten des Hoch
temperaturwerkstolles Nlmonlc PE 16 unter mono
toner und zyklischer Belastung bei Verwendung 
verschiedener plastischer und vlskoplastischer Mate
rlalmodelle. 
von Dipl.-lng. Jürgen Olschewski und Sven-Peter 
Scholz 

Nr. 140/ISBN 3-88314-643-91Juni 1987 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Klnetic Load Bearlng Capacity ollmpulslvely Loaded 
Relnlorced Concrete Members 
von I by Dr.-lng. Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst 
Umberger und Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 141/ISBN 3-88314-694-310ktober 1987 
Zum Einfluß des Sicherheits- und Auslegungserd
bebens auf die Bemessung von Kernkraftwerken 
von Dr.-lng. Frank Buchhardt, Dr.-lng. Wolfgang 
Matthees, Dr.-lng. Götz Magiera und Dr.-lng. Frie
drich Mathiak 

Nr. 14211SBN 3-88314-695-110ktober 1987 
Sicherheitstechnische Kenndaten und Gefahrzahlen 
binärer Mischungen aus oxidierenden und verbrenn
liehen Substanzen 
von Dr. rer. nat. Hartwig Treumann, lng. Günter 
Krüger, Dr. rer. nat. Norbert Pfeil und Dr. rer. nat. 
Sigrid von Zahn-UIImann 

Nr. 143/ISBN 3-88314-701-XINovember 1987 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetic Load Bearlng Capacity ollmpulslvely Loaded 
Relnforced Concrete Members 
Experimentelle und numerische Untersuchungen 
zum Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbe
tonbautellen bei StoBbelastung 
Experimental and numerlcal lnvestigations con
cernlng 
Load Bearing Behaviour ol Relnforced Concrete 
Members under 
Impact Load 
vonlby Dr.-lng. Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst 
Limberger, Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 14411SBN 3-88314-702-81November 1987 
Nichtlineare dynamische Berechnungen zum Pene
trationsverhalten des AVR-Reaktorgebäudes 
von Dr.-lng. Frank Buchhardt, Dr.-lng. Götz Magiera, 
Dr.-lng. Wolfgang Matthees, Dr.-lng. Michael Weber, 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM) 
Dr.-lng. Jürgen Altes, 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH (KFA) 

Nr. 14511SBN 3-88314-711-7/November 1987 
Untersuchung selbstähnlicher Systeme zur Bestim
mung von Materialeigenschalten von Reibungsböden 
von Dr.-lng. Ulrich Holzlöhner 

Nr. 14611SBN 3-88314-714-1/November 1987 
Untersuchungen zur Wirksamkelt von Wasserberiese
lungseinrichtungen als Brandschutzmaßnahme für 
Flüssiggas-Lagertanks 
von Dipl.-lng. Wolfgang Schön und Dipl.-lng. Michael 
Malion 

Nr. 14711SBN 3-88314-720-61Dezember 1987 
Lösung dynamischer Biege- und Torsionsprobleme 
von Stabsystemen aus dünnwandigen elastischen 
Stäben mit offenem Querschnitt mittels frequenz
abhängiger Ansatzfunktionen 
von Dipl.-lng. Hans-Dieter Kleinschrodt 

Nr. 14811SBN 3-88314-774-5/Mai 1988 
Theoretische Untersuchung von Variationsprinzipien 
für elastoplastisches Materialverhalten sowie Ent
wicklung und numerische Erprobung von Finite
Element-Verfahren für den ebenen Spannungs
zustand 
von Dipl.-lng. Willried Müller 

Nr. 14911SBN 3-88314-775-31Mai 1988 
Bestimmung baugrunddynamischer Kenngrößen aus 
der Untersuchung von Bodenproben 
von Dr.- lng. Ulrich Holzlöhner 
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Nr. 150/ ISBN 3-88314-776-1 / Mai 1988 
VG3D Zeichenprogramm für die Vektorgraphische 
Darstellung dreidimensionaler Strukturen 
von Dr.- lng. Michael Weber 

Nr. 151 / ISBN 3-88314-785-0/Juni 1988 
Wechselwirkung starrer und flexibler Strukturen mit 
dem Baugrund insbesondere bei Anregung durch 
Bodenerschütterungen 
von Dipl. - lng. Lutz Auersch-Saworski 

Nr. 152/ ISBN 3-88314-796-6/Juli 1988 
Untersuchung des baulichen Zustandes und der 
Tragfähigkelt vorgespannter Riegel von Verkehrs
zeichenbrücken der Berliner Stadtautobahn 
von Dr.-lng. Günther Plauk, Dipl.-lng . Günter 
Kretschmann, Dipl.-lng. Rolf-G. Rohrmann 

Nr. !53/ ISBN 3-88314-797-4/Juli 1988 
Magnetisches Verhalten von Eisenproben bei mecha
nischer Wechselbeanspruchung 
von Dr.- lng . Harro Sander, Professor Dr.- lng. Wolf
gang-Werner Maennig 

Nr. 154/ ISBN 3-88314-822-9/0ktober 1988 
Druckgesinterte Stähle als zertifiziertes Referenzma
terial für die Spektrometrie 
von Dr. rer. nat . Konrad Breitkreutz, Dr. rer. nat. Rüdi 
ger Uttech, Dr.-lng . Kurt Haedecke 

Nr. 155/ ISBN 3-88314-825-3/0ktober 1988 
Zur Entstehung und Ausbreitung von Schienenver
kehrserschüllerungen: Theoretische Untersuchun
gen und Messungen am Hochgeschwindigkeitszug 
Intercity Experimental 
von Dr.- lng. Lutz Auersch 
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Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)* vom 1. September 1964 
(Auszug aus : Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964. S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung derdeutschen Wirtschaft 
fördern. indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande 
Berlm flach § 7 erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

(1) D1e Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie 
die chemische Sicherheitstechnik st~tig weiterzuentwickeln. 

(2) Ih re Forschung ist nicht an die Person gebunden . Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll 
auf der Erkenntnis aller von ihr gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete 
beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die 
Bundesanstalt zu sammeln. zu ordnen und der Allgemeinheitzugänglich und nutzbar 
zu machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

( 1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie fuhrt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im 
Einvernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie m den Grenzen 
ihrer Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

Cie Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen 
der Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der 
§§ 2 und 3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen. deren Ausführung nach ihrer 
Auffassung keine wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren 
Ergebn isse wedervolkswirtschaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von 
Belang smd 

§ 6 Zusammenarbeit 

( 1) Zur Erfullung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum 
Bundesmm1ster fur Wirtschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der 

---------------------------------------------

Bundesministerien, dem Deutschen Normenausschuß (DNA) ··, der Internationalen 
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen, in ternationalen oder suprana
tionalen Stellen. die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung smd . 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten . 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt d1e Aufgaben eines 
staatlichen Materialprüfungsamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung vcn Aufträgen Gebühren nach einer 
Gebührenordnung, welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft 
bedarf. 

§ 9 Leitung und Vertretung 

( 1) Die Bundesanstalt wird vom Präsidenten und im Falle seiner Verhinderung von 
dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsident bestimmt die Arbeitsprogramme. 

(2) Der Präsident- und 1m Falle seiner Verhinderung der Vizepräsident- vertritt die 
Bundesrepublik Deutschland gerichtlich und außergenchtlich in allen Angelegenhei
ten, welche die Bundesanstalt betreffen. 

§ 12 lnkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1 September 1964 in Kraft: gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr . 165 vom 28. August 1954. BWM BI 1954 S. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesanzei
ger Nr . 36 vom 21 Februar 1956, BWM Bl1956 S. 114) und vom 6. November 1962 
(Bundesanzeiger Nr . 220 vom 20. November 1962, BWM B! 1962 S. 241) außer Kraft. 

Bonn, den 1. September 1964 
Z4-440219 -

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmucker 

' Seit1 . 1 1987 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM ) 

•• Seit 1 7 1975 DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 
(Auszug aus : Bundesgesetzblatt 1969. Teil II. S. 1489) 

Artikel 1 

Dem m Genf am 13 Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland 
unterzeichneten Europa1schen Ubereinkommen vom 30 . September 1957 über die 
mternat,onale Beforderung gefahrlicher Güter auf der Straße (ADR) einschließlich 
der Anlagen 1n 1hrer am 29 . Juli 1968 geanderten Fassung wird zugestimmt. Das 
Ubere1nk.ommen wird nachstehend , die Anlagen A und 8 werden in einem 
Anlagenband verolfentl1cht. 

Artikel 4 

( 1 ) Zustand1g fur d1e Ausfuhrung des Ubereinkommens sind 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 
(Auszug aus Bundesgesetzblatt 1976. Teil I. S. 2737) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

· ( 1) 01e Bundesanstalt für Materialprüfung ist eine bundesunmittelbare, nicht 
rechtsfah1ge Anstalt des offentliehen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesmini
sters fur W1rtschaft. sie ist eine Bundesoberbehörde 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

D1e Bundesanstalt fur Materialprüfung ist zuständig für d ie Durchführung und 
Auswertung phySikalischer und chemiscner Prüfungen von Stoffen und Konstrukti
onen sowie fur d1e du durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben 

3 die Bundesanstalt für Materialprüfung für d1e Zulassung der Bauart von 
Verpackungen und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter , 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet 

Bann. den 18 . August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 

Der Bundesminister für das Po~st- und Fernmeldewesen Dollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

§ 53 lnkrafllreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1977 in Kraft . D1e Vorschnften . die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften ermächtigen, treten 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Mit dem lnkrafttreten dieses Gesetzes tntt das Sprengstoffgesetz vom 
25. August 1969 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn. den 13. September 1976 

Der Bundespräsident Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 
14. Juli 1980 
(Auszug aus : Bundesgesetzblatt 1980. Teil I . S 956) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen 
Antnebsvornchtung darf nur eingeführt , sonst in den Geltungsbereich d1eses 
Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn s1e ihrer 
Beschaffenheit. Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt 
für MaterialprUfung zuge(assen ist. 

(2) Die Zulassung 1st zu versagen, 
1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder 

Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung. Beschaffenheit. 

Maße. den höchstzulässigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und 
die Beze1chnung (§ 26 Abs. 1) nicht entspricht. 

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem 
jeweiligen Stand der Technik n1cht entspncht. 

Änderung des Namens der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM): 
Bundesanzeiger Nr. 122 vom 09.07.1986, S. 8733 

(3) Absatz 1 ist ntcht anzuwenden auf pyrotechnische Munition, die fl.ir die 
Bundeswehr, den Bundesgrenzschutz. die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien 
der Länder hergestellt und ihnen Liberiassen wird . 

(4) D1e Bundesanstalt für Matenalprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem 
Erfordernis der Zulassung nach Absatz 1 bewtlligen. wenn öffentliche Interessen 
nicht entgegenstehen , insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten 
Gegenstände zur Ausfuhr oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bestimmt s1nd 

15) § 21 Abs . 51st entsprechend anzuwenden . 

Bann, den 14 Juli 1980 

Der Bundespräsident Carstens 

Der Bundeskanzler Schm1dt 

Der Bundesminister des lnnern Baum 

III 
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